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I Einleitung 

a. Anlass und Aufgabenstellung 

Entwicklungs-
planung 

Die Gemeinde Eschen blickt heute auf eine Zeitspanne von 15 - 20 
Jahren zurück, in der die rasante Einwohner- und Arbeitsplatzentwick-
lung auch eine rasche und verzettelte Ausdehnung des Siedlungskör-
pers in Eschen sowie eine kompakte Verdichtung in Nendeln bewirkt 
hat. Die rasante Entwicklung der vergangenen Jahre hat ortsplanerisch 
etliche Herausforderungen geschaffen, wodurch sich die Gemeinde 
Eschen veranlasst sah, eine geordnete Entwicklungsplanung zu deren 
Bewältigung zu initiieren. 

Strategische     
Umweltprüfung 

Entwicklungsplanungen wie der Richtplan tangieren verschiedenste, 
umweltrelevante Bereiche wie zum Beispiel Bodennutzung, Landwirt-
schaft, Raumordnung, Verkehr und Wasserwirtschaft und setzen den 
Rahmen für die Genehmigung von künftigen Projekten.  

Gemäss den Regelungen im Gesetz über die Strategische Umweltprü-
fung (SUPG) ist unbestritten, dass Pläne und Programme wie der 
Richtplan SUP-pflichtig sind. Der Geltungsbereich des Gesetzes gilt 
auch auf Gemeindeebene (Art. 2) und die Durchführungspflicht ist ge-
mäss Artikel 4 ebenfalls gegeben, weil der Richtplan ein Planungs-
instrument ist, das den Rahmen für künftige Projekte auch mit möglich-
erweise erheblichen Umweltauswirkungen vorgibt. 

Somit ist die Gemeinde Eschen als zuständige Behörde (Art. 7) ver-
pflichtet, die erarbeitete Entwicklungsplanung, den Richtplan 2012, im 
Rahmen einer SUP auf Umweltauswirkungen zu prüfen. Die Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung muss im Rahmen des SUP-Verfahrens 
ebenfalls in vernünftigem Mass gewährleistet werden. 

Das Ziel einer Strategischen Umweltprüfung ist, im Hinblick auf die För-
derung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau 
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei der 
Ausarbeitung und Annahme von Plänen frühzeitig einbezogen werden 
(Art. 1). 

Zielsetzung Ein durchgeführtes und abgeschlossenes SUP Verfahren auf Richt-
planstufe soll gewährleisten, dass der vorliegende Richtplan der Ge-
meinde Eschen zeitnah durch den Gemeinderat und die Regierung ge-
nehmigt werden kann, und dass Mehrfachprüfungen im Rahmen des 
hierarchisch nachgelagerten Zonenplanverfahrens wie vom Gesetzge-
ber gefordert vermieden werden können. Es soll grundsätzlich nur eine 
Strategische Umweltprüfung durchgeführt und sämtliche umweltrele-
vanten Aspekte gesamthaft und übergeordnet auf Stufe Richtplanung 
geprüft werden. 
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b. Gesetzliche und planerische Grundlagen 

SUP-Gesetz Die rechtliche Grundlage der SUP in Liechtenstein bildet das Gesetz 
vom 15. März 2007 über die Strategische Umweltprüfung (SUPG), 
LGBl. 2007 Nr. 106, wodurch ein neues Instrument der Umweltvorsor-
ge geschaffen wurde. Mit diesem Gesetz wurde die Richtlinie 
2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Plä-
ne und Programme in liechtensteinisches Recht umgesetzt. 

Baugesetz Die gesetzliche Grundlage für das Bauen in Liechtenstein ist das Bau-
gesetz (BauG) vom 11. Dezember 2008, LGBl. 2009 Nr. 44. Darin 
werden die Grundsätze des Planungsrechts, zum Beispiel das Pla-
nungsinstrument Richtplan geregelt.  

Bauverordnung Abgestützt auf das Baugesetz gilt die Bauverordnung (BauV) vom 22. 
September 2009, LGBl. 2009 Nr. 240. Diese Verordnung regelt unter 
anderem den Inhalt der Richt- und Zonenpläne. 

Gesetze betreffend 
Natur und Umwelt-
schutz 

Die wichtigste gesetzliche Grundlage im Umweltbereich bildet das 
Liechtensteinische Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, 
LGBl. 2008 Nr. 199. Es beinhaltet folgende Grundprinzipien [1]: 

 Vorsorgeprinzip: Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden 
könnten, sind frühzeitig zu begrenzen. 

 Verursacherprinzip: Wer Massnahmen nach dem Umweltschutzge-
setz verursacht, trägt die Kosten dafür. 

 Ganzheitliche Betrachtungsweise: Umweltprobleme müssen ganz-
heitlich und zusammenhängend verstanden und gelöst werden. 

 Zusammenarbeitsprinzip: Behörden und Wirtschaft arbeiten soweit 
wie möglich zusammen, um die Ziele des Umweltschutzes zu errei-
chen.  

Auch das Gesetz zum Schutz von Natur und Landschaft (NSchG) von 
1996 (LGBl. 1996 Nr. 117) verpflichtet die Gemeinden in Artikel 3 da-
zu, ihre raumwirksamen Tätigkeiten auf die Ziele und Aufgaben des 
Naturschutzes abzustimmen, insbesondere bei der Ausarbeitung von 
raumplanerischen Instrumenten. Gemeinden müssen somit nach Arti-
kel 5 schützenswerte Objekte wie einheimische Pflanzen- und Tierar-
ten mit ihren Habitaten uneingeschränkt schützen und fördern. Beson-
ders schützenswerte Lebensräume nach Artikel 6 sind ungeschmälert 
zu erhalten, wovon jedoch ausnahmsweise für übergeordnete Interes-
sen abgewichen werden kann. 

Weitere relevante, gesetzliche Grundlagen sind das Gewässerschutz-
gesetz (GSchG), die Lärmschutzverordnung (LSV), das Gesetz über 
die Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens 
sowie weitere spezifische Gesetze und Verordnungen. 
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Landesrichtplan 
2011 

Der Landesrichtplan besteht aus Richtplankarte und Richtplanbericht 
und gliedert sich in die vier Sachbereiche Siedlung, Landwirtschaft, 
Natur- und Landschaft, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Er wurde 
nach einer mehrjährigen Erarbeitungsphase durch die Projektleitungs-
gruppe an Informationsveranstaltungen erläutert und nach der Ver-
nehmlassung im Juli 2007 von der Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein verabschiedet. 

Der revidierte Landesrichtplan (infolge Implementierung Mobilitätskon-
zept 2015) wurde auf Grundlage von Art. 33 des Baugesetzes (LGBl. 
2009 Nr. 44) von der Regierung am 30. März 2011 genehmigt (RA 
2011/523-3020). 

Abfallplanung 2070 Das Umweltschutzgesetz (USG) vom 29. Mai 2008, LGBl. 2008 Nr. 
199, beauftragt die Regierung gemäss Art. 39 mit der Erstellung einer 
Abfallplanung für Liechtenstein in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den. Für die Abfallplanung 2070 wird momentan das SUP-Verfahren 
durchgeführt. 

Massnahmenplan 
Luft 2007 

Der Massnahmenplan Luft wurde von der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein mit Datum September 2007 verabschiedet (RA 
2007/2557-8613) und enthält Massnahmen zur fortlaufenden Senkung 
der Schadstoffkonzentration in der Luft. Den einzelnen Massnahmen 
sind jeweils die fünf Quellengruppen Verkehr (V), Industrie und Ge-
werbe (I/G), Landwirtschaft (LW) und Haushalte (HH) zugeordnet. 

Agglomerations-
programm 2007 

Das Agglomerationsprogramm wurde für das Fürstentum Liechten-
stein und die Region Werdenberg 2007 erarbeitet und Ende 2011 
überarbeitet zur Prüfung beim Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
der Schweiz eingereicht. Es  koordiniert vor allem die Entwicklung von 
Siedlung und Verkehr im grenzüberschreitenden Raum Werdenberg-
Liechtenstein. 

Ortsplanung Nach-
bargemeinden 

Für die Gemeinde Gamprin liegt zum heutigen Zeitpunkt der geneh-
migte Zonenplan (Stand März 2012) jedoch kein Richtplan vor. Die 
Ortsplanung der Gemeinde sieht aber aktuell im Bereich Zentrum 
Gamprin und in den Arbeitszonen in Bendern  Handlungsbedarf. 

Für die Gemeinde Mauren liegt ebenfalls der genehmigte Zonenplan 
(Stand November 2012) jedoch kein Richtplan vor.  
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Archäologische  
Perimeterkarte 

Seitens der Fachstelle Archäologie wurde im Auftrag der Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein die Archäologische Perimeterkarte er-
stellt, in der für alle Gemeinden archäologisch bedeutende Schutzzo-
nen ausgewiesen sind. Innerhalb dieser Perimeter müssen sämtliche 
Arten von Bodenbewegungen rechtzeitig der Amtsstelle bekanntgege-
ben werden.  

Ortsbildinventar Das Ortsbildinventar für Eschen-Nendeln, welches erstmals 1989 er-
stellt und dann im September 2010 im Auftrag der Gemeinde aktuali-
siert wurde, klassiert die Bauten in Folge ihrer historischen Bausub-
stanz in geschützt, schützenswert oder erhaltenswert. 

Entwicklungs-
konzept Landwirt-
schaft 

Im Rahmen dieser Studie wurden im Juni 2005 die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Landwirtschaft in der Gemeinde Eschen aufgezeigt und 
Entscheidungsgrundlagen zur Beurteilung von Aussiedlungsgesuchen 
ausgearbeitet. Eine zentrale Aussage der Studie ist, dass unter den 
darin getroffenen Annahmen (u.a. mindestens 40 ha Betriebsfläche) 
die Flächenausstattung in Eschen für etwa 7-9  Haupterwerbs- und 2-4 
Nebenerwerbsbetriebe ausreicht. 

ESCHEvital ESCHEvital ist ein privates Konzept einer Bürgerbewegung zur Rena-
turierung und Revitalisierung der Esche mit Fahrrad-Wegverbindung 
Rheindamm Bendern-Feldkirch, welches 2003 ausgearbeitet wurde 
und keine Behördenverbindlichkeit aufweist. 

Landschafts-
entwicklungs-
konzept (LEK) 

Das Landschaftsentwicklungskonzept, Teil Schutzplan, für die Ge-
meinde Eschen wurde durch Michael Fasel erstellt und liegt seit Juli 
2011 vor. Der Schutzplan soll in Ergänzung des siedlungsinternen 
Teils des Zonenplans und der Bauordnung die bestehenden naturrele-
vanten Inventare ausserhalb der Siedlung im Gesamtzusammenhang 
sichten und bewerten. 

Energiestadt-Label Der Prozess zur Erreichung des Energiestadt-Labels wurde gestartet 
und es liegt aufgrund des Audits 2011/1 ein konkreter Massnahmenka-
talog für das Energiemanagement in den Bereichen Entwicklungspla-
nung/Raumordnung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Versor-
gung/Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikati-
on und Kooperation vor, der schrittweise umgesetzt werden soll. 

Verkehr Allgemein Die Prozessbegleitung „Stellungnahme zu Verkehrsfragen“ wurde im 
April 2010 für die Gemeinde Eschen erarbeitet, damit die Gemeinde 
eine einheitliche und fundierten Position zu Verkehrsangelegenheiten 
auf Basis umfassender, sachlicher und nachvollziehbarer Unterlagen 
beziehen kann. 
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S-Bahn Im Zuge des S-Bahn-Projekts FLACH wurde Ende 2010 für Nendeln 
eine Variantenuntersuchung durchgeführt, wobei Ergebnisse aus 
Workshops mit Landesstellen, Gemeindebehörden, ÖBB-Vertretern, 
Fachleuten aber auch mit der Gemeindebevölkerung eingeflossen 
sind. Es wurden dabei die 4 Varianten Überführung, Unterführung oder 
Tieferlegung der Gleisanlagen sowie die Nullvariante einander gegen-
übergestellt und in Bezug auf Siedlungsverträglichkeit, Verkehrsaus-
wirkungen, Haltestelle Nendeln, Bauprogramm und Kosten untersucht. 

Radverkehrskonzept Für die Gemeinde Eschen-Nendeln wurde zu Beginn des Jahres 2012 
ein Radroutennetz vorgestellt, welches die bestehenden und geplan-
ten Hauptradrouten und wichtige örtliche Radrouten beinhaltet. Darin 
wurde auch die Routenführung zwischen Nendeln und Schaan unter-
sucht. 

 

c. Vorgangsweise und Methodik 

Methodik Nebst den gesetzlichen Grundlagen soll das Handbuch zur Strategi-
schen Umweltprüfung in Liechtenstein (Version vom Oktober 2008) die 
Behörden bei der praktischen Durchführung des SUP-Verfahrens un-
terstützen. Dieses Handbuch unterteilt die Durchführungsphase des 
SUP-Verfahrens in 7 Schritte (Teile) und gibt einen Zeitrahmen von ca. 
26 Wochen vor. Für das SUP Verfahren zum Richtplan 2012 der Ge-
meinde Eschen wurde in den Grundsätzen die in diesem Handbuch 
enthaltenen methodischen Vorgaben umgesetzt. 

Ebenfalls wird laufend anhand der Checkliste zur Durchführung einer 
SUP (AUS, Version vom 26.03.2012) überprüft, ob das Verfahren ge-
setzeskonform abläuft und sämtliche geforderten Bestandteile im SUP-
Bericht enthalten sind. 

Vorgangsweise 1. Definition der Planungsziele und die Integration der relevanten 
Umweltziele 

2. Analyse des Umweltzustands (IST-Zustand) der 12 SUP-
Schutzgüter 

3. Festlegung des Untersuchungsrahmens:  
Der Untersuchungsrahmen wird durch die zuständige Behörde, 
d.h. die Gemeindeverwaltung Eschen, festgelegt und den Behör-
den sowie der Öffentlichkeit zur Stellungnahme übermittelt. Inhalt-
lich wird festgelegt, wie die Umweltprüfung durchgeführt werden 
soll. Folgende Bestandteile sollte der Untersuchungsrahmen gene-
rell enthalten: 
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 Zusammenstellung anderer relevanter Pläne und Programme 
 Definition von Alternativen 
 Definition des Zeithorizonts und des Untersuchungsraumes 
 Definition der Bewertungsmethode und von Bewertungskrite-

rien 

4. Prüfung und Auswahl der Alternativen  

5. Festlegung des Überwachungskonzepts 

6. Fertigstellung der Planung und Erstellung des Umweltberichts 
(sowie Beteiligung der betroffenen Behörden und der Öffentlich-
keit) 

7. Genehmigung der Planung und deren Bekanntmachung 

SUP-Kernteam Während des SUP-Verfahrens findet laufend eine Rückkopplung inner-
halb des SUP Kernteams (Hanspeter Eberle AUS, Catarina Proidl SLP, 
Siegfried Risch und Hanno J. Konrad) statt, um Informationen auszu-
tauschen, das SUP-Verfahren breit abzustützen sowie die Geset-
zeskonformität zu gewährleisten. 

 

d. Planungsrechtliche Stellung 

Richtplan Der Richtplan ist im Baugesetz (BauG) und in der dazugehörigen Bau-
verordnung (BauV) geregelt und zeigt auf Gemeindeebene die ange-
strebte Entwicklung des Gemeindegebiets sowie die dazu notwendigen 
raumwirksamen Elemente auf. Die Gemeinde kann für das ganze Ge-
meindegebiet oder für Teilgebiete Richtpläne erlassen. Sie hat ihre 
Richtpläne mit den Richtplänen der Nachbargemeinden sowie mit den 
Plänen des Landes zu koordinieren (BauG). 

Richtpläne auf Gemeindestufe sind behördenverbindlich und bestehen 
aus Plan und Bericht. Eine öffentliche Auflage von 14 Tagen ist not-
wendig, Einsprachen sind jedoch nicht zulässig. Genehmigt wird der 
Richtplan durch die Gemeinde (Gemeinderat) und die Regierung. In der 
Regel haben Richtpläne einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren. 

Lösungsansatz 
(LA) 

Die in diesem Richtplan erarbeiteten Lösungsansätze sind behörden-
anweisende Absichtserklärungen, welche jährlich dem effektiven Ent-
wicklungsverlauf angepasst werden sollen. Der Richtplan soll mit weni-
gen griffigen Lösungsansätzen aufzeigen, wie die Spuren des qualitati-
ven Wachstums der vergangenen Jahre (vor allem entlang der Haupt-
verkehrsträger) in wieder vermehrt räumlich-qualitative Werte überführt 
werden können. 
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Zonenplan Die Umsetzung des Richtplans in grundeigentümerverbindliches Recht 
erfolgt anschliessend in einem separaten Genehmigungsverfahrens 
durch die Gemeinde-Bauordnung und durch den Zonenplan. 

Es ist vorgesehen, dass alle umweltrelevanten Themen auf Richtplan-
stufe im Rahmen dieser SUP geprüft werden, so dass für die Umset-
zung der Inhalte und Änderungen des Zonenplans keine weitere SUP 
erforderlich ist. Eine SUP auf Zonenplan-Stufe wird erst erforderlich, 
falls auf dieser Stufe neue Themen integriert werden sollen, welche im 
Richtplan und der dazugehörigen SUP nicht aufgeführt resp. nicht be-
handelt wurden.  
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II Planungs- und Umweltziele (Z) 

Einleitung Mit der nachstehenden Auflistung werden die übergeordneten Ziele für 
die Richtplanung der Gemeinde Eschen definiert, woraus im Zuge des 
Planungsprozesses 10 konkrete Lösungsansätze entstehen, die da-
nach bis 2027 umgesetzt werden sollen. Diese Planungsziele wurden 
soweit als möglich den 12 Schutzgütern zugeordnet. Lokal, national 
und international bedeutende Umweltziele wie u.a. ökologischer Aus-
gleich und Energieeinsparung wurden direkt in die Planungsziele auf-
genommen.  

Biologische Vielfalt Z1  Der Druck auf den naturnahen Lebensraum soll abgeschwächt 
werden. 

 Ausscheidung von Freihaltebereichen 
 Begrenzung der Siedlungsausdehnung 

Bevölkerung Z2  Die Quartiere sollen proaktiv gestaltet und aufgewertet werden. 
 Schaffung von Begegnungsräumen (Bsp. öffentliche Plät-

ze und Grünräume) für die Bevölkerung 

Bevölkerung Z3  Die trennende Wirkung der Hauptverkehrsachsen soll entschärft 
werden. 

 Gestaltung des öffentlichen Aussen- und Strassenraumes 
als Begegnungsraum 

Bevölkerung Z4  Die Ortskerne sollen entlastet und weiterentwickelt werden. 
 Sicherstellung der Erreichbarkeit des Kerns für den ÖV 
 Entwicklungsflächen sichern 

Bevölkerung Z5  Die autofreie Mobilität für kurze Wegstrecken soll gefördert und 
der Naturraum besser zugänglich gemacht werden. 

 Optimierungen betreffend Durchgängigkeit, Unterhalt und 
Sicherheit am Fuss- und Radweg-Verkehrsnetz 

Bevölkerung Z6  Die Ansiedlung neuer Betriebe soll ermöglicht werden. 
 Optimale Nutzung und Verdichtung bestehender Zonen 
 Ausscheidung von möglichen, neuen Arbeitszonen für In-

dustrie und Gewerbe prioritär dort, wo ein guter Netzan-
schluss an den ÖV und den Radverkehr besteht oder ge-
plant ist 

Bevölkerung Z7  Die Weiterentwicklung von öffentlichen (Sport-)Anlagen soll gesi-
chert werden. 

 Reservation von Erweiterungsflächen unter Berücksichti-
gung der bestehenden Standorte 
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Bevölkerung Z8  Das Potential der Landschaft (Gewässer, Grünflächen, usw.) soll 
auch für siedlungsnahe Erholungs- und Freizeitaktivitäten genutzt 
werden. 

Gesundheit des 
Menschen 

Z9  Schädliche Auswirkungen auf die Bevölkerung sollen vermieden 
resp. reduziert werden. 

 Bessere Koordination von Zonenlage und Emissionsquel-
le 

 Optimierung und Verdichtung bei Gebäudeplanung 

Fauna und Flora Z10  Die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sollen in ihrer Qualität 
und Quantität gesichert werden. 

Boden Z11  Mit dem verfügbaren Boden soll so sparsam wie möglich umge-
gangen werden. 

 Siedlungsverdichtung in Eschen (Innenentwicklung) 

Boden Z12  Erhaltung und Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bo-
dens. 

 Leistung von gleichwertigem Ersatz für allfällige Umzo-
nungen von Landwirtschaftsboden 

Wasser Z13  Die Gewässerläufe sollen wo möglich aufgewertet werden. 
 Realisierung von Renaturierungen 

Wasser Z14  Grund- und Quellwassers sollen im natürlichen Zustand erhalten 
und haushälterisch genutzt werden. 

Luft / Klimatische 
Faktoren 

Z15  Der Energieverbrauch soll schrittweise optimiert werden. 
 Erarbeitung einer langfristigen Energiestrategie 
 Sanierungsmassnahmen und alternative Energieträger 

bei öffentlichen Bauten 

Sachwerte Z16  Nutzungen sollen geordnet und vernetzt angelagert werden. 
 Sicherung der Sachwerte 
 Schonung von Ressourcen 

Kulturelles Erbe Z17  Das kulturelle Erbe soll nicht geschmälert und das Ortsbild erhal-
ten werden. 

Landschaft Z18  Dem Erhalt des typischen Landschaftsbildes soll Beachtung ge-
schenkt werden. 

 Ausscheidung standortgerechter Landschaftsschutzele-
mente  

 Aufwertung und Vernetzung der Landschaftselemente 
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III Bestandsaufnahme (IST-Zustand) 

a. Ausgangslage [1] 

Einwohnerzahl Zwischen 1992 und 2007 stieg die Einwohnerzahl in der Gemeinde 
Eschen von ungefähr 3‘000 auf 4‘137. Stand Ende 2011 liegt die Ein-
wohnerzahl bei 4‘249 Personen1.  

Arbeitsplatzzahl2 Für die Entwicklung der Arbeitsplatzzahl lässt sich, basierend auf der 
bisherigen Entwicklung der Gemeinde und aufgrund der generellen 
Arbeitsplatz- und Einwohnerzahlprognose des Landes, eine jährliche 
Arbeitszahlentwicklung von 1 bis 2% (Leitwert 1.5%) für die Gemeinde 
Eschen-Nendeln errechnen, welche besonders im Dienstleistungssek-
tor zu erwarten ist. Somit ist mit einer Zunahme im Wirtschaftsstandort 
Eschen-Nendeln von 4‘219 Arbeitsplätzen3 um 400 bis 800 Arbeitsplät-
zen in den nächsten 10 Jahren zu rechnen.  

Verkehrsentwick-
lung4 

Entsprechend entwickelten sich die Siedlung und der Verkehr. Auf der 
Essanestrasse verkehren zurzeit (2011/2012) täglich schätzungsweise 
16‘000 Fahrzeuge, während es vor rund 20 Jahren 11'000 waren. Mit 
einer Belastung von rund 20'000 Fahrzeugen/Tag ist die Belastungs-
grenze der Essanestrasse absehbar. Der stehende und stockende Ver-
kehr wird die Dorfteile noch wesentlich stärker trennen als heute, wenn 
nicht nach neuen Verkehrslösungen gesucht wird. Ohne Entlastung 
werden die Verkehrsimmissionen insbesondere entlang der Essa-
nestrasse mittelfristig für das Wohnen aber auch für die Dienstleistun-
gen sehr belastend werden. 

Die Suche nach Entlastungsmöglichkeiten der Siedlung vom ständig 
zunehmenden Verkehr auf den für die Ortsentwicklung zentralen Stras-
senabschnitten wird in Eschen aber auch in Nendeln die bedeutendste 
planerische Herausforderung der kommenden Jahre sein.  

Die Steuerung der künftigen Verkehrsentwicklung wird insbesondere im 
Zentrum Eschen wesentlich mitbestimmen wie das Zentrum des Unter-
landes in 10 bis 20 Jahren erlebbar sein wird und wie dieses als Rück-
grat der bestehenden und neuen Wohnquartiere in Eschen und Nen-
deln wirken wird. 

Die Steuerung der künftigen Verkehrsentwicklung wird aber auch die 
Entwicklung des Kerns von Nendeln stark beeinflussen. 

  

                                                
1 Bevölkerungsstatistik per 31.12.2011 des Amtes für Statistik, Liechtensteinische Landesverwaltung 
2 Bericht zum Richtplan der räumlichen Entwicklung 2012 bis 2027, Gemeinde Eschen, Stand: 28.01.2013 
3 Beschäftigungsstatistik per 31.12.2011 des Amtes für Statistik, Liechtensteinische Landesverwaltung 
4 Bericht zum Richtplan der räumlichen Entwicklung 2012 bis 2027, Gemeinde Eschen, Stand: 28.01.2013 
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b. Umweltzustand 

Biologische Vielfalt Die Gemeinde Eschen liegt am südlichen Ausläufer des Eschnerberges 
und bietet eine vielfältig strukturierte Landschaft. Die biologische Vielfalt 
hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten u.a. durch die starke 
Zunahme von bebauten Flächen verändert. Die Artenvielfalt beispiels-
weise bei den Vogelarten hat abgenommen. Es gibt zwar noch funktio-
nierende Lebensräume wie das Bannriet aber die naturnahen Flächen 
sind auf ein absolutes Minimum zusammengeschrumpft. 

 

Abbildung 1: Weiher im Bannriet [2] 

Die ökologische Vernetzung ist gemäss den Untersuchungen im Zuge 
des LEK im Bannriet sehr gut und im Eschner Riet gut bis ungenügend. 
Unter anderem zum Schutze der bestehenden biologischen Vielfalt sind 
heute bereits eine Vielzahl an Inventarflächen oder –Standorte (Bioto-
pe, Landschaftsschutz, Naturdenkmäler) sowie Sonderwaldflächen auf 
Eschner Gemeinde ausgewiesen (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Natur- und Landschaftsschutzflächen (Amt für Umweltschutz) 
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Bevölkerung Flächen- und bevölkerungsmässig ist Eschen die grösste Gemeinde 
und somit der Hauptort des Liechtensteiner Unterlandes. Die Bevölke-
rung ist über die letzten Jahre hinweg relativ konstant gewachsen. Weil 
jeder Mensch Energie, Rohstoffe und Ressourcen verbraucht, Abfall 
produziert sowie Wohnraum und Strassen beansprucht, ist eine stei-
gende Bevölkerung und ein Arbeitsplatzwachstum in der Gemeinde 
meistens auch mit einem Anstieg der Umweltbelastung verbunden. 

Gesundheit des 
Menschen 

Die Belastung der Luft mit Feinstaub und Ozon, Lärm sowie manche 
Formen von Strahlung, aber auch das Klima haben Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit [3]. Die Richtplanung schafft generell Rah-
menbedingungen, welche Emissionen verhindern, verlagern aber auch 
erhöhen können. Die Gesundheitsbelastung v.a. durch Lärm- und 
Schadstoffemissionen entlang der Verkehrsachsen wie Essanestrasse 
und Churerstrasse ist heute erhöht und wird durch ortsplanerische 
Massnahmen mitgesteuert. Entlang der heute bestehenden Eisenbahn-
linie durch das Siedlungsgebiet von Nendeln liegt gemäss Lärmkataster 
des AUS punktuell bei einigen Bauten und Parzellen eine Überschrei-
tung des Immissionsgrenzwertes vor. Die Lärmschutzverordnung sieht 
hier eine Sanierungspflicht mit Übergangsfrist vor. 

Fauna und Flora Wie bereits beim Schutzgut Biologische Vielfalt beschrieben, haben die 
Lebensraumstrukturen beispielsweise für gewisse Vogelarten hin den 
letzten Jahrzenten abgenommen. Auch die naturnahen Flächen sind 
geschrumpft, wodurch sich die Artenvielfalt zum Beispiel bei den Am-
phibien verkleinert hat. Das im Auftrag der Gemeinde erstellte Land-
schaftsentwicklungskonzept (Juli 2011) zeigt das Renaturierungspoten-
tial u.a. für gewisse Gewässer auf. Schützenswerte Flächen und Objek-
te sind darin ebenfalls ausgeschieden. 

 

Abbildung 3: Biotop Erlenbach [2] mit nicht niveaugleicher Anbindung 
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Boden Der Boden ist aufgrund seines geringen Vorkommens in Liechtenstein 
ein wertvolles Gut. Der Schutz des Bodens vor Versiegelung (quantita-
tiver Bodenschutz) ist vor allem Sache der Raumplanung. Die Zersiede-
lung und somit die Bodenversiegelung ist in den letzten Jahrzehnten in 
Eschen aber auch in den anderen Gemeinden kontinuierlich vorange-
schritten. 

Der qualitative Bodenschutz, d.h. der Schutz des unversiegelten Bo-
dens vor Veränderungen seiner natürlichen Beschaffenheit, fällt in den 
Wirkungskreis des Umweltschutzes. Im Rahmen der Untersuchungen 
des Bodenmessnetzes Liechtenstein wurde 1995 auf rund einem Drittel 
der Standorte der schweizerische Richtwert gemäss Verordnung über 
Belastungen des Bodens für mindestens ein Schwermetall überschrit-
ten [4].  

Für das Gemeindegebiet Eschen werden folgende mit Altablagerungen 
belastete Standorte durch das Amt für Umweltschutz genauer auf eine 
allfällige Belastung des Bodens geprüft (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Altablagerungen (Amt für Umweltschutz) 

Wasser Der Zustand der liechtensteinischen Gewässer wird systematisch 
überwacht. Die Ergebnisse zeigen, dass dank der enormen Anstren-
gungen in der Gewässerreinhaltung seit den 1970er Jahren sich die 
Fliessgewässer und das Grundwasser Liechtensteins generell in einem 
guten Zustand befinden. Die Grundwasserqualität in Liechtenstein kann 
als sehr gut bezeichnet werden [4]. Nachfolgend sind für das Gemein-
degebiet von Eschen die Gewässerschutzbereiche (Grundwasser) aus-
gewiesen (vgl. Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Gewässerschutz-Karte (Amt für Umweltschutz) 

Die Gräben und Bäche des Eschner Rietes haben ein grosses Renatu-
rierungspotential. Stellenweise bereits renaturiert, ist trotzdem noch ein 
grosses Potential für eine naturnahe Gestaltung vorhanden (Lebens-
raumerhaltung und Vernetzung). Fast vollständig sind die Hangbäche 
des Dorfes eingedolt und verrohrt. 

 

Abbildung 6: Hauptgewässer Esche [2] 

Gerade die Esche als Hauptgewässer entlang des Siedlungsraumes ist 
über weite Strecken stark beeinträchtigt bis naturfremd ausgebildet (vgl. 
Abbildung 7). Aufgrund dieser Ausbildungen können solche Gewässer 
ihre ökologischen und landschaftlichen Funktionen nur bedingt wahr-
nehmen.  
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Abbildung 7: Ökomorphologie der Fliessgewässer (Amt für Umweltschutz) 

Entlang verschiedener Abschnitte können Fliessgewässer wie Esche 
und Erlenbach in ihrer heutigen Ausbildung keine Erholungsfunktion 
oder Verbindungsfunktion für den Langsamverkehr ausüben. Gemäss 
Fachleuten könnten diese beiden Gewässer aber trotz Einschränkun-
gen aufgrund der Hochwassersicherheit sowie aufgrund des geringen 
Gefälles und des geringen Wasservolumens solche Funktionen über-
nehmen, wenn naturnahe Flächen in Form eines „grünen Gürtels“ ent-
lang dieser Gewässer ausgeschieden werden und die sektorielle Tren-
nung zwischen Revitalisierungsstrecken mit und ohne Freizeitnutzung 
eingehalten wird. 

Um sowohl den ungestörten Wildtierlebensraum und die Freizeitnut-
zung an renaturierten Gewässern zu gewährleisten, sind jedoch noch 
zu erstellende Erschliessungen massvoll und entsprechend den von der 
Landschaft vorgegebenen Strukturen vorzunehmen. 

Luft und Klimati-
sche Faktoren 

Das Klima Liechtensteins wird vor allem durch die Topographie des 
Rheintales und das Einwirken der warmen Fallwinde von Süden (Föhn) 
geprägt und als mild definiert. Die mittlere Jahrestemperatur liegt aktuell 
(1996-2006) bei 10.4°C, die mittleren Niederschlagsmengen bei ca. 900 
mm im Talgebiet. In den vergangenen 30 Jahren haben diese Klima-
elemente eine zum Teil deutliche Änderung erfahren: So hat die mittlere 
Jahrestemperatur von 1980 bis 2007 um 1.3°C zugenommen. Dies ent-
spricht der mittleren Temperaturzunahme, wie sie auf der gesamten 
Alpennordseite in den vergangenen 100 Jahren beobachtet werden 
konnte [4]. Auswirkungen der Richtplanung auf das Klima sind nur 
schwer abzuschätzen und werden nicht weiter untersucht. 
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Die Luftqualität hat sich in den letzten 25 Jahren stark verbessert. Seit 
2000 sind die Fortschritte jedoch nur mehr gering. Die Konzentration 
von Feinstaub, Ozon und Stickoxiden sowie dessen Verbindungen wei-
sen seither erhöhte Werte auf [4]. Diese mässige bis relativ grosse Ge-
samtbelastung wird auch durch die Flechtenkartierung für das Gemein-
degebiet Eschen bestätigt, welche einen Indikator zur Beurteilung der 
Luftqualität darstellt.  

 

Abbildung 8: Luft-Gesamtbelastung aufgrund Flechtenkartierung 
(Amt für Umweltschutz, 2009) 

Sachwerte Liechtenstein wie auch die Gemeinde Eschen verfügen über wenige 
natürliche Ressourcen. Rohstoffe und Energie sind knapp und müssen 
hauptsächlich vom Ausland her importiert werden. Einziger Rohstoff, 
welcher in grösseren Mengen vorkommt, ist neben Holz das Kies in den 
alluvialen Schuttfächern an den Berghängen [4]. 

Zu den Sachwerten gehört als natürliche Ressource auch das Grund- 
und Quellwasser. Gemäss Grundsatz der Wasserversorgung Liechten-
steiner Unterland, der auch Eschen angehört, ist Wasser unser höchs-
tes Gut. 

Im Energiebereich wurde der Prozess zum Erlangung des Energiestadt-
labels gestartet und es werden laufend Massnahmen zur Erhöhung der 
Energieeffizienz umgesetzt.  

Kulturelles Erbe Zum Schutzgut kulturelles Erbe gehören auch die architektonisch wert-
vollen Bauten und die archäologischen Funde. Der Bestand wird durch 
das 2010 erstellte Ortsbildinventar gut abgebildet und kann darin nach-
geschlagen werden. In der Karte Denkmalschutz und Archäologie des 
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Hochbauamtes werden einerseits denkmalgeschützte Gebäude und 
Stätten (rot) dargestellt und andererseits ist innerhalb des Baugebiets 
ein archäologischer Perimeter (gelb) ausgewiesen. Innerhalb dieses 
Perimeters ist bei einer Baubewilligung mit Auflagen zu rechnen (vgl. 
Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Karte Denkmalschutz und Archäologie (Hochbauamt) 

Landschaft Das gleiche wie für Flora und Fauna gilt auch für die Landschaft. Spe-
ziell schützenswerte Standorte oder Gebiete sowie einige Massnahmen 
zu deren Aufwertung sind ebenfalls im LEK oder in den Landesinventa-
ren beschrieben. Die Erhaltung der Magerwiesen ist speziell in einer 
Verordnung geregelt. 

Heute besteht eine den Verhältnissen in der Gemeinde angepasste 
Bebauung. Das Siedlungsgebiet ist beschränkt, die ökologische Ver-
netzung ist angemessen gewährleistet und Korridore zwischen den 
Siedlungszentren sind vorhanden. 

Das Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-Äscher auf dem Hoheitsgebiet 
der Gemeinden Planken und Schaan ist aus ökologischer Sicht im Zu-
sammenhang mit dem östlichen Rietteil des Eschner Riets zu sehen, 
welcher wie ein Ausläufer des Naturschutzgebietes in die offene Land-
schaft wirkt [2]. 
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Abbildung 10: Potential Landschaftsschutz "Äscher-Hausteile",  
nicht inventarisiert [2] 
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IV Prognosen und Herausforderungen 

a. Entwicklungsprognose 

Wachstums-
prognose 

Die Richtplanung ist eine raumwirksame Tätigkeit mit Auswirkungen auf 
die Umwelt. Deswegen sollen Natur- und Landschaftsschutz als Ent-
wicklungsinstrument in die Richtplanung einfliessen. 

Für die Planung der Entwicklung ist es notwendig, das zu erwartende 
Wachstum innerhalb des Planungshorizontes 2012 bis 2027 
abschätzen zu können. Die nachstehenden Hauptannahmen beruhen 
auf einem moderaten Wachstum von 1 bis 2 % (Leitwert ca. 1.5 %) pro 
Jahr, welches unter dem linear fortgeführten Wachstumstrend liegt. 

 

Tabelle 1: Grundlegende Annahmen für Zonen- und Richtplanerarbeitung [5] 

Bevölkerungs-
prognose 

Für die Richtplanung ist in den kommenden Jahren bis 2027 von einem 
weiteren Wachstum bei den Einwohnern von 4'200 (per 31.12.2011) auf 
5‘000 - 5'500 Personen auszugehen. 

Arbeitsplatz-
prognose 

Die Anzahl der Arbeitsplätze in Eschen werden sich voraussichtlich von 
4‘200 (per 31.12.2011) auf 5‘000 - 5'500 bis ins Jahr 2027 weiter 
entwickeln.  

Verkehrsprognose Bei der Verkehrsbelastung auf der Essanestrasse ist von einer 
Erhöhung von ca. 16'000 auf 18'000 bis 20'000 Fahrzeuge pro Tag 
auszugehen. 
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b. Planerische Herausforderungen 

Kernfrage Die aktive Steuerung oder das passive Laisser-faire werden in den 
kommenden Jahren entscheiden, ob die Gemeinde Eschen-Nendeln 
ihren räumlichen Charakter mit allen Identifikationsmöglichkeiten behält 
und verstärkt oder ob die Gemeinde weiter zersiedelt und einen agglo-
merativen, kaum wohnlichen Charakter erhält. 

Wesentliche  
Herausforderungen5 

Die wesentliche Herausforderung der Steuerung der räumlichen Ent-
wicklung der kommenden Jahre wird darin bestehen, 

 die Mitte in Eschen attraktiv als Zentrum weiter zu gestalten, 
 dabei die Dorfteile auch für schwächere Verkehrsteilnehmer 

wieder verstärkt räumlich zu verbinden, 
 einen attraktiven Kern in Nendeln zu bilden im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der S-Bahn und der Entlastungsstrasse, 
 in den Wohnquartieren Treffpunkte für Jüngere und Ältere zu 

gestalten, 
 das Grün im Siedlungsinnern, auf den Höhen und zwischen 

Eschen und Nendeln zu erhalten, 
 den Raum der Esche als Erholungsraum weiter zu entwickeln, 
 Landreserven zur Erweiterung und Neugestaltung öffentlicher 

Bauten zu schaffen und 
 neue Arbeitsplatzzonen verkehrstechnisch richtig anzuordnen. 

 
  

                                                
5 Bericht zum Richtplan der räumlichen Entwicklung 2012 bis 2027, Gemeinde Eschen, Stand: 28.01.2013 



SUP – Umweltbericht Eschen - Richtplan 2012 

 

 Seite 26 | 101 

V Untersuchungsrahmen 

a. Relevante Planungen und Programme 

Plan Relevanter Inhalt/Berücksichtigung 

Landesrichtplan 
2011 

Im beiliegenden Bericht zum Richtplan ist der, für die Gemeinde 
Eschen relevante Ausschnitt aus dem Landesrichtplan abgebildet. Un-
abhängig des vorliegenden Richtplanes der räumlichen Entwicklung der 
Gemeinde Eschen bleiben die Inhalte des Landesrichtplanes behör-
denverbindlich und auch auf Gemeindeebene relevant. Folgende Inhal-
te sind vertieft eingeflossen. 

S-Bahn FL.A.CH: Die Flächen für den Doppelspurausbau der beste-
henden Bahnlinie durch Nendeln sowie die Fläche für die Haltestelle 
Nendeln inkl. Parkierung wurden im Gemeinderichtplan mit dem Hin-
weis „S-Bahn/Entlastung“ reserviert und ausgeschieden. Die zu prüfen-
de Verkehrsführung für die notwendige Entlastung Nendeln ist ebenfalls 
skizziert. 

Verkehrskonzept: Die im Landesrichtplan aufgezeigten neuen Trasse-
führungen werden im Gemeinderichtplan berücksichtigt und die ent-
sprechenden Korridore freigehalten resp. nicht weiter überbaut werden. 
Die neue Verkehrsführung zur Entlastung des Kerns von Nendeln sowie 
die notwendigen Knoten-Bauwerke sind ebenfalls im Richtplan gekenn-
zeichnet. Die strategische Umweltprüfung der Verkehrsplanung gemäss 
Landesrichtplan ist aber nicht Teil dieser Gemeinderichtplanung.  

EK-Alpenrhein: Das Entwicklungskonzept Alpenrhein ist im Landes-
richtplan enthalten. Der Gemeinderichtplan übernimmt dieses Element, 
indem der hierzu notwendige Raum nicht durch andere Nutzungen be-
legt wird, die eine zukünftige Realisierung unterbinden.  

Reservezonen: Im Gebiet Flux wurde die Reservezone wie im Landes-
richtplan vorgesehen definiert. Allfällige Erweiterungen der Arbeitsplatz-
zonen in Nendeln sind dort geplant, wo der Landesrichtplan Flächenre-
serven für Siedlungsentwicklung Arbeiten vorsieht. 

Fuss- und Radwegnetz: Aus dem Ergänzungsplan Freizeit und Erho-
lung des Landesrichtplans wurden die Hauptverbindungen in den Ge-
meinderichtplan übernommen und im Rietgebiet zwischen Eschen-
Nendeln, Gamprin-Bendern, Planken und Schaan weiter verdichtet. 
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Abfallplanung 2070 Deponie Rheinau Eschen: Die Deponie Rheinau Eschen ist in der 
liechtensteinischen Abfallplanung berücksichtigt. Gemäss Auskunft 
des Amtes für Umweltschutz könnten grossflächige Einzonierungen in 
Zukunft zu Engpässen bei den Deponiekapazitäten (sauberer Aushub) 
führen, weshalb im Richtplan keine zusätzlichen oder konträren Nut-
zungen im Bereich Deponie Rheinau geplant sind. 

Ortsplanungen 
Gamprin/Mauren 

Mit den beiden Nachbargemeinden Gamprin-Bendern und Mauren-
Schaanwald wurde im Rahmen der Richtplanerarbeitung das Ge-
spräch gesucht, um den Richtplanentwurf der Gemeinde Eschen vor-
zustellen und Informationen im Bereich Ortsplanung auszutauschen. 
Mit der Gemeinde Gamprin wurde am 16. März 2012 und mit der Ge-
meinde Mauren am 5. Juli 2012 diesbezüglich ein Gespräch geführt 
(vgl. Kap. VI). 

Agglomerations-
programm 2007 

Gemäss Mobilitätskonzept „Mobiles Liechtenstein 2015“ wie auch ge-
mäss Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein wird die 
grenzüberschreitende S-Bahn FL.A.CH die Schlüsselinfrastruktur dar-
stellen.  

Die Gemeinde Eschen ist im definierten Perimeter enthalten. Deswe-
gen wird das Element S-Bahn gemäss Landesrichtplan in den Ge-
meinderichtplan integriert und konkretisiert (siehe LA 4). 

Archäologische  
Perimeterkarte 

Der Archäologische Perimeter resp. Schutzbereich wird dahingehend 
berücksichtigt, dass die betroffenen Gebiete im Richtplan schematisch 
als Hintergrundinformation aufgezeigt werden. Eine parzellenscharte 
Festlegung erfolgt auf Ebene Zonenplan und in speziellen Bauvor-
schriften. 

Ortsbildinventar Im Richtplan 2012 sind auch aufgrund dieses Inventars Einzelbauten 
(geschützt/schützenswert) und Baugruppen als Hintergrundinformation 
ausgewiesen, um die historischen Siedlungsstrukturen und Bauten 
erhalten zu können und dann auf Zonenplanebene grundeigentümer-
verbindlich festzulegen. 

Landschafts-
entwicklungs-
konzept (LEK) 

Im Richtplan wurden aufgrund der vorgeschlagenen Entwicklungs- und 
Schutzmassnahmen des LEK (Teil Schutzplan) ausgewählte Land-
schaftsschutzelemente wie dominante Einzelbäume und Feuchtstand-
orte lokalisiert und als Hintergrundinformation ausgeschieden. Der 
Schutzgrad wird auf Zonenplanebene festgelegt. Renaturierungsflä-
chen wurden ebenfalls im Richtplan ausgeschieden aber nicht spezi-
fisch aufgrund des ESCHEvital-Konzepts. 
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Radverkehrskonzept Die in diesem Konzept beschriebenen, grundsätzlichen Überlegungen 
zur Netzverdichtung wurden im Richtplan weiterentwickelt und die 
Routenführung der Fuss- und Fahrradwege konkretisiert.   

 

b. Lösungsansätze 

Einleitung Basierend auf den zuvor festgelegten Planungs- und Umweltzielen 
wurden die nachstehenden 10 Lösungsansätze definiert, welche die 
Stossrichtung für den zukünftigen Planungsprozess vorgeben [5]. 

Die Lösungsansätze sind behördenanweisende Absichtserklärungen, 
welche jährlich dem effektiven Entwicklungsverlauf angepasst werden 
sollen. 

Neugestaltung 
Dienstleistungs-T 
in Eschen 

LA 1 Bis 2027 soll im Bereich Prestakreisel - Brühlgasse mit Verbin-
dung über die St. Luzi-Strasse zum alten Kern von Eschen das 
neue Dienstleistungszentrum des Unterlandes mit einem viel-
fältigen Nutzungsangebot entstehen. 

Der Aussenraum an der Essanestrasse soll auch für schwä-
chere Verkehrsteilnehmer wieder attraktiv sein, der öffentliche 
Verkehr auch längerfristig ungehindert und zeitgerecht den 
Kern erreichen. Die trennende Wirkung der Essanestrasse 
vom Hinterdorf zum Flux soll entschärft werden und insbeson-
dere die umgebenden geschützten und schützenswerten Bau-
ten in die Gestaltung einbeziehen. 

Die Ortsdurchfahrt soll so aufgewertet werden, dass der Ver-
kehrsfluss nicht behindert wird. 

Öffentliche Plätze 
im Kern von 
Eschen 

LA 2 Im Kern von Eschen soll ein System öffentlicher Plätze entste-
hen, welches die Flächen um das Gemeindehaus, den Ju-
gendraum Dorf und einen Grünraum auf der gemeindeeigenen 
Parzelle im grossen Britschen umfasst und mit verkehrsfreien 
Wegen verbindet. Jeder Platz soll entsprechend der vorgese-
henen Funktion ausgebildet werden. 

Verbindende Mitte LA 3 Um das Gebiet Flux besser in den Kern Eschen einzubinden, 
soll ein Begegnungsstreifen mit attraktiven Aktivitäts-, Grün- 
und Ruhezonen entstehen, der vom bestehenden Kern Eschen 
durchgängig über die St. Luzi-Strasse und die Strasse Gross-
feld bis zu Esche führt. Dieser Begegnungsstreifen dient priori-
tär den Fussgängern und Radfahrern. 
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Kernentwicklung 
Nendeln 

LA 4 Bis 2027 soll ausstrahlend vom neuen Knoten Engelkreuzung 
ein Dorfkern mit attraktiven Aussenräumen (Dorfplatz ...) als 
Begegnungsbereichen (Saal ...) und attraktiven angrenzenden 
Dienstleistungsnutzungen (Restaurant ...) für Nendeln entste-
hen, welcher prioritär den Fussgängern und Fahrradfahrern 
dient. 

Spätestens bis 2017 soll die Verlegung der Verbindung von 
Nendeln nach Eschen erstellt sein. 

Fuss- und Fahr-
radwegnetz 

LA 5 Es soll ein durchgängiges, attraktives und sicheres Fuss- und 
Fahrradwegnetz gestaltet werden, welches 

 erstens vom Zentrum Eschen und der Dorfmitte Nen-
deln die öffentlichen Bauten und die Quartier(plätze) 
radial verbindet und welches 

 zweitens die Quartier(plätze) tangential untereinander 
verbindet, welches 

 drittens Eschen und Nendeln optimal verbindet, wel-
ches 

 viertens über das Zentrum Eschen und die Dorfmitte 
Nendeln optimal die (renaturierte) Landschaft (mit Frei-
zeit- und Erholungsfunktion) sowie die umliegenden 
Dörfer überörtlich (und integriert in das regionale Wan-
derwegnetz) erschliesst. 

Bei der Netzumgestaltung soll Aspekten der Ortsbildattraktivie-
rung (Bildung von Aufenthaltsräumen, Respektierung schüt-
zenswerter Objekte ...) sowie der optimierten Nutzung (Bauen 
für Behinderte, Aspekte des Unterhalts, Beleuchtung u.a. auch 
Robidog stellen ...) vermehrt Beachtung geschenkt werden.  

Naherholung und 
Renaturierung 

LA 6 Auf der Basis des übergeordneten Fuss- und Fahrradwegnet-
zes soll mit einem Ausgangspunkt in Eschen (an der Brühlgas-
se) und einem Ausgangspunkt von Nendeln ein Naherho-
lungsgebiet mit Renaturierungen von Nendeln nach Bendem 
gestaltet werden. Das Naherholungsgebiet soll entlang des 
Erlenbachs und der Esche führen und seinen Schwerpunkt im 
Bereich Fluxbüchel haben. Einbezogen werden sollen auch die 
Bereiche des Ausgleichsbeckens in Nendeln, sowie der Auf-
enthaltsplätze beim Sportpark Eschen-Mauren und beim 
Mehrzweckgebäude. 

Quartiergestaltung LA 7 In den zunehmend verdichteten Quartieren sollen attraktive 
öffentliche Quartierplätze für Ältere und Jüngere gestaltet wer-
den. Die bestehenden Quartierplätze sollen bis 2017 aufge-
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wertet werden und mindestens zwei neue Quartierplätze ge-
staltet werden. 

Entwicklung öffent-
licher Bauten 

LA 8 Im Bereich der öffentlichen Bauten (insbesondere beim Mehr-
zweckgebäude und den Sportanlagen) sollen Flächen erwor-
ben werden für die Erweiterung und Ergänzung der bestehen-
den Anlagen. 

Arbeitsplatzzone LA 9 Die bestehenden Industrie- und Gewerbezonen Wirt-
schaftspark und Säga II sollen möglichst optimal auf den be-
stehenden Flächen genutzt werden. (Im Bereich der S-Bahn 
Station sind Dienstleistungsflächen zu prüfen.) 

Der südliche Teil der Säga II soll bezüglich einer Umwidmung 
in Wohnzone W12 überprüft werden und in der Kella Süd al-
lenfalls Ersatzflächen als Industrie- und Gewerbezone geprüft 
werden. 

Energieeffizienz LA 10 Die öffentlichen Bauten sollen im Rahmen von Sanierungen 
bezüglich Wärmedämmung den Minergiestandard erreichen 
und so weitgehend wie möglich ans Wärmeverbundsystem mit 
alternativen Energieträgern angeschlossen werden. 

Fördermassnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz von 
privaten und öffentlichen Bauten in der Gemeinde Eschen sol-
len geprüft und soweit möglich umgesetzt werden. 

Planerische Um-
setzung 

Mittels direkt wirksamen EinzeImassnahmen wie diese im begleitenden 
Bericht zum Richtplan festgehalten sind, aber auch über die dem Richt-
plan nachfolgende Zonenplanrevision und die Revision der Bauordnung 
sowie die Spezialplanungen soll das Konzept der räumlichen Entwick-
lung sowie die zuvor skizzierten Lösungsansätze baurechtlich verbind-
lich umgesetzt werden. 

 

c. Räumliche Abgrenzung 

Gemeindegebiet 
Eschen 

Der Richtplan bezieht sich nur auf das Gemeindegebiet Eschen-
Nendeln (ohne Alpengebiet), weshalb auch der Untersuchungsrahmen 
die gleiche räumliche Ausdehnung besitzt. 
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d. Zeitliche Abgrenzung 

15 Jahre Der Untersuchungshorizont für das SUP-Verfahren entspricht dem 
Richtplanhorizont 2027, wobei der Richtplan periodisch überprüft und 
angepasst werden kann. 

 

e. Thematische Abgrenzung 

Alternativenprüfung Die Gemeinde als zuständige Behörde und der für SUP-Bearbeitung 
zuständige Fachplaner haben am 3. April 2012 im Rahmen einer Be-
sprechung innerhalb des SUP-Kernteams zusammen mit je einem Ver-
treter des Amtes für Umweltschutz und der Stabstelle für Landespla-
nung die thematische Abgrenzung vorgenommen. Dabei wurde festge-
legt, dass die notwendige Alternativenprüfung nur für die vier Lösungs-
ansätze LA 4 (Kernentwicklung Nendeln), LA 5 (Fuss- und Fahrrad-
wegnetz), LA 8 (Entwicklung öffentlicher Bauten) und LA 9 (Arbeits-
platzzone) vorgenommen werden muss.  

Die Alternativenprüfung für den Lösungsansatz 5 (Fuss- und Fahrrad-
wegnetz) muss jedoch nur vorgenommen werden, wenn sich die ver-
antwortlichen Gemeindeorgane für eine vom Landesrichtplan abwei-
chende Routenführung des Fuss- und Radweges entlang der Eisen-
bahnlinie Nendeln-Schaan im Bereich Äscher-Schwabbrünnen ent-
scheiden. In der ausserordentlichen Sitzung der Ortsplanungskommis-
sion der Gemeinde Eschen am 9.5.2012 wurde das Thema diskutiert 
und entschieden, dass die Behördenverbindlichkeit des Landesricht-
plans akzeptiert und die Routenführung in den Gemeinderichtplan 
übernommen wird. Somit wird für den Lösungsansatz 5 keine Alterna-
tivenprüfung durchgeführt. 

 

f. Definition der Alternativen 

Einleitung Für die drei zuvor abgegrenzten Lösungsansätze werden nachfolgend 
verschiedene Möglichkeiten (Alternativen) definiert, mit denen die Pla-
nungsziele erreicht werden könnten. Die Alternativen werden begründet 
und beschrieben.  

Wo es sinnvoll erscheint, wird auch die Trend-Alternative (Entwicklung 
weiter wie bisher ohne neue Massnahmen, d. h. "Trend" ohne die Pla-
nung) aufgeführt. Lösungsansätze mit einer Null (z.B. LA 1.0) gelten als 
Prüfvariante. 
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LA 4 Im Zuge der Abklärungen zur S-Bahn FL.A.CH wurde für die Verkehrs-
führung im Kern von Nendeln eine detaillierte Variantenuntersuchung 
durchgeführt und im Rahmen eines Workshops mit Landesbehörden-, 
Gemeinde- und Eisenbahnvertretern sowie Fachleuten vorgestellt. Die-
se Variantenuntersuchung (Protokoll vom 16. Dezember 2010) bildet 
die Grundlage für die Alternativen-Definition zum Lösungsansatz 4. 
Eine Tieferlegung der Gleisanlagen mit Erhalt des bestehenden Stras-
senverkehrssystems wurde u.a. aufgrund der hohen Projektkosten aus-
geschlossen. 

LA 4.0 Kernentwicklung Nendeln mit Entlastung und mit S-Bahn (Unter-
führung der Gleisanlagen Richtung Schaanwald) 

Realisierung Entlastung Nendeln mit zu prüfender Verkehrsführung 
durch das Gebiet Kranzamad/Meder/Bünt und Unterführung der Gleis-
anlagen der S-Bahn FL.A.CH bis 2017. Bau der S-Bahn-Haltestelle 
Nendeln mit Busanbindung und Individualverkehrsflächen anstelle der 
bestehenden Eisenbahnkreuzung. Dorfkernentwicklung ausstrahlend 
vom neuen, entlasteten Knoten Engelkreuzung aus. Schaffung attrakti-
ver Aussenräume und Begegnungsbereiche im Zentrum. 

LA 4.1 Kernentwicklung Nendeln ohne Entlastung und ohne S-Bahn 
(Trend) 

Neugestaltung der Engelkreuzung und Entwicklung eines Dorfkerns mit 
attraktiven Aussenräumen (Dorfplatz, usw.) als Begegnungsbereiche 
(Saal, usw.) und attraktiven, angrenzenden Dienstleistungsnutzungen 
(Restaurant, usw.), welcher prioritär den Fussgängern und Fahrradfah-
rern dient.  

LA 4.2 Kernentwicklung Nendeln mit Entlastung und ohne S-Bahn (alter-
native Verkehrsführung „Rheinstrasse“) 

Realisierung Entlastung Nendeln mit zu prüfender, alternativer Ver-
kehrsführung „Rheinstrasse“ durch das Gebiet Kranzamad/Meder/Bünt 
und Unterführung der Eisenbahngeleise bis 2017; Dorfkernentwicklung 
ausstrahlend vom neuen, entlasteten Knoten Engelkreuzung aus; 
Schaffung attraktiver Aussenräume und Begegnungsbereiche im Zent-
rum. 

LA 4.3 Kernentwicklung Nendeln mit Entlastung und mit S-Bahn (Über-
führung der Gleisanlagen Richtung Schaanwald) 

Realisierung Entlastung Nendeln mit zu prüfender Verkehrsführung 
durch das Gebiet Kranzamad/Meder/Bünt und Überführung der Gleis-
anlagen der S-Bahn FL.A.CH bis 2017; Bau der S-Bahn-Haltestelle 
Nendeln mit Busanbindung und Individualverkehrsflächen anstelle der 
bestehenden Eisenbahnkreuzung; Dorf-kernentwicklung ausstrahlend 
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vom neuen, entlasteten Knoten Engelkreuzung; Schaffung attraktiver 
Aussenräume und Begegnungsbereiche im Zentrum. 

LA 8.0 Sicherung wichtiger Landreserven öffentl. Bauten: Östlich angren-
zend an bestehende Anlagen 

Flächensicherung im Bereich der öffentlichen Bauten (insbesondere im 
Bereich des Mehrzweckgebäudes und des Sportparks Eschen-Mauren) 
für die Erweiterung und Ergänzung der bestehenden Anlagen. 

LA 8.1 Keine Sicherung von Landreserven für öffentliche Bauten (Trend) 

Keine Ausscheidung von angrenzenden Flächenreserven und somit 
keine  Entwicklung der öffentlichen Bauten an bestehenden Standorten. 

LA 8.2 Sicherung wichtiger Landreserven öffentl. Bauten: Östlich angren-
zend an bestehende Sportanlagen bis Höhe Gemeindegrenze Mau-
ren 

Limitierte Flächensicherung im Bereich der öffentlichen Bauten (insbe-
sondere im Bereich des Mehrzweckgebäudes und des Sportparks 
Eschen-Mauren) für eine reduzierte Erweiterung und Ergänzung der 
bestehenden Anlagen. 

LA 8.3 Sicherung wichtiger Landreserven öffentl. Bauten: Südliche an-
grenzend an bestehende Sportanlagen auf der anderen Seite der 
Essanestrasse 

Flächensicherung im Bereich der öffentlichen Bauten (insbesondere im 
Bereich des Mehrzweckgebäudes und des Sportparks Eschen-Mauren) 
für die Erweiterung und Ergänzung der bestehenden Anlagen mit 
Sportpark-Erweiterung Richtung Süd-Westen. 

LA 9.0 Optimale Nutzung der Arbeitsplatzzonen, neue Arbeitsplatzzone in 
Nendeln 

Optimale Ausnutzung der bestehenden Industrie- und Gewerbezonen 
Wirtschaftspark und Säga II sowie nach Bedarf Ausscheidung weiterer 
Flächen für das Arbeiten in der Kella Süd (ca. 1,7 ha) angrenzend an 
bestehende Arbeitsplatzzonen. 

LA 9.1 Keine neuen Arbeitszonen (Trend) 

Keine Ausscheidung von weiteren Arbeitsplatzzonen für Industrie- und 
Gewerbe in Eschen und Nendeln. 

LA 9.2 Optimale Nutzung der Arbeitsplatzzonen, neue Arbeitsplatzzone 
an der Bendererstrasse auf Eschner Gemeindegebiet 

Optimale Ausnutzung der bestehenden Industrie- und Gewerbezonen 
Wirtschaftspark und Säga II sowie nach Bedarf Ausscheidung einer 
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neuen Arbeitsplatzzone an der Bendererstrasse (Etappe 1 ca. 2,5 ha), 
in welcher sektorenweise Land im Baurecht und Verkauf abgegeben 
wird und deren Erschliessung in Absprache mit der Nachbargemeinde 
erfolgt. 

LA 9.3 Optimale Nutzung der Arbeitsplatzzonen, neue Arbeitsplatzzone in 
einer interkommunalen Arbeitsplatzzone auf Gampriner Gemein-
degebiet 

Optimale Ausnutzung der bestehenden Industrie- und Gewerbezonen 
Wirtschaftspark und Säga II sowie nach Bedarf Ausscheidung weiterer 
Flächen für das Arbeiten entlang der Bendererstrasse (ca. 1,7 ha) an-
grenzend an bestehende Arbeitsplatzzonen auf Hoheitsgebiet von 
Gamprin-Bendern. 

 

g. Bewertungskriterien (BK) und Detaillierungsgrad 

Einleitung Nachstehend wird festgelegt, wie die voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen der verschiedenen Alternativen ermittelt, beschrieben 
und bewertet werden sollen. Sämtliche Bewertungskriterien werden 
gleich gewichtet. 

Diese Prüfung beschränkt sich auf die Lösungsansätze, zu denen Al-
ternativen definiert wurden. Ebenfalls sind Elemente anderer relevanter 
Planungen nicht Teil dieser Prüfung (z.B. Verkehrskonzept Landes-
richtplan). 

LA 4 

Kernentwicklung 
Nendeln 

Betreffend Siedlungsverträglichkeit, Verkehrsauswirkung, Haltestelle 
Nendeln, Bauprogramm und Kosten wurde im Zuge der S-
Bahnentwicklung eine Variantenuntersuchung vorgenommen. Die darin 
verwendeten Bewertungskriterien wurden mehrheitlich übernommen 
und aufgrund der Planungs- und Umweltziele der Richtplanung ergänzt. 

BK1  Siedlungsverträglichkeit (verbale Umschreibung) 

Ortsbild/Landschaftsbild, Natur- und Landschaftsschutzobjek-
te, Auf-/Abwertung Ortsteile, Lärmbelastung Strasse Gebiet 
Nendeln, Lärmbelastung Schiene Gebiet Nendeln, Durch-
gangsverkehr durch Nendeln, Erschliessung Liegenschaften 
möglich, Zentrumsentwicklung. 

BK2  Verkehrsauswirkung (verbale Umschreibung) 

Fahrplanstabilität Linienbus, Komfort Radverkehr, Komfort 
Fussgänger/in, Verkehrssicherheit, Verminderung der Stauan-
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fälligkeit, Verkehrslösung für Engelkreuzung, Nachhaltigkeit 
und Zukunft. 

BK3  Haltestelle Nendeln (verbale Umschreibung) 

Komfort und Ausstattung, Sicherheitsempfinden/soz. Kontr., 
Verknüpfung S-Bahn/Bus, Verknüpfung S-Bahn/Rad, Verknüp-
fung S-Bahn/PKW 

 BK4  Bau (verbale Umschreibung) 

Fremdgrundbedarf Bauzeit, Fremdgrundbedarf Projekt, Errich-
tung unter Betrieb-Strasse, Errichtung unter Betrieb-Schiene, 
Option Projekt Güterumschlag, Option Ortsumfahrung. 

BK5  Kosten (verbale Umschreibung) 

Kosten für Grundstücksauslösung, Kosten für Strassenprojekt, 
Kosten für S-Bahn-Haltestelle, Kosten für Bahntrasse, Kosten 
für Bauprovisorien, Unterhaltskosten. 

LA8 

Entwicklung öffent-
licher Bauten 

BK6  Natur- und Landschaftsverträglichkeit (verbale Umschrei-
bung) 

Siedlungsfläche, Natur- und Landschaftsschutzobjekte, Frei-
haltebereiche, Landwirtschaftsfläche (mit Fruchtfolge-Vorrang). 

BK7  Gemeindeentwicklung (verbale Umschreibung) 

Öffentliches Interesse, Erweiterungspotential öffentliche 
(Sport-) Anlagen, Standortattraktivität. 

BK8  Erweiterungsprojekte (verbale Beschreibung) 

Kosten, Betrieb mit Nachbargemeinde, Synergiepotential best. 
Infrastruktur, Erschliessung Strassennetz, Erschliessung ÖV. 

LA9 

Arbeitsplatzzone 

BK9  Verkehrsauswirkung (verbale Beschreibung) 

Erschliessung durch Strassennetz (Autobahn, Hauptstrassen), 
Erschliessung durch ÖV (Bahn/Bus), Belastung Verkehrsnetz. 

BK10  Natur- und Landschaftsverträglichkeit (verbale Beschrei-
bung) 

Ortsbild/Landschaftsbild, Siedlungsfläche, Natur- und Land-
schaftsschutzobjekte, Freihaltebereiche, Lebensraumsiche-
rung Fauna/Flora, Landwirtschaftsfläche (mit Fruchtfolge-
Vorrang). 

BK11  Gemeindeentwicklung (verbale Beschreibung) 

Öffentliches Interesse, Synergiepotential bestehende Gewer-
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be- und Industriezone, wirtschaftliches Entwicklungspotential, 
Arbeitsplatzsicherheit. 

 

h. Bewertungsmethode 

Bewertungsskala Zur Bewertung der möglichen Umweltauswirkungen der Alternativen 
wird die nachfolgende Bewertungsskala verwendet:  

 ++ 
Sehr  

positive 
Auswirkung 

+ 
Positive 

Auswirkung 

0 
Keine  

erhebliche 
Auswirkung  

(neutral) 

- 
Negative 

Auswirkung 

-- 
Sehr  

negative 
Auswirkung 

 

i. Bewertungstabelle 

Konzept Für jeden der drei Lösungsansätze LA 4 (Kernentwicklung Nendeln), LA 
8 (Entwicklung öffentlicher Bauten) und LA 9 (Arbeitsplatzzone) wird bei 
der Alternativenprüfung eine Bewertungstabelle erstellt, in der für jeden 
Lösungsansatz (LA) die beeinträchtigten Schutzgüter, die Planungs- 
und Umweltziele (Z), die Bewertungskriterien (BK) sowie die verschie-
denen Alternativen aufgeführt und einander gegenübergestellt werden. 
Darauf aufbauend folgt die Bewertung der Alternativen betreffend ihrer 
Auswirkungen auf die Schutzgüter mittels der zuvor festgelegten Be-
wertungsskala. 
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j. Stellungnahmen zum Untersuchungsrahmen und deren Berücksichtigung 

Stellungnahme 
Landesbehörden 
und Amtsstellen 

Aufgrund der revidierten Zusammenfassung der eingetroffenen Stel-
lungnahmen der relevanten Bau- und Umweltämter sowie der Stellung-
nahme der SLP, welche durch die Stabstelle für Landesplanung (SLP) 
erstellt und der Gemeinde Eschen am 28. März 2012 zugestellt wurde, 
wurde der Richtplan 2012 der räumlichen Entwicklung überprüft und 
überarbeitet.  

Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen sind in den Richtplan 2012 
eingearbeitet worden (gemäss OPK Protokoll 04/12): 

1. Legende 
 Die Richtplanelemente und die Hintergrundinformationen wur-

den gewechselt. Links sind nun die Richtplanelemente ersicht-
lich, daneben rechts die Hintergrundinformationen. 

 Zudem wurden die Richtplanelemente mit einem Rahmen ge-
kennzeichnet. Diese sind rechtsverbindlich.  

 In den Richtplanelementen wurde die Dienstleistungszone von 
einer gepunkteten Linie in die Farbe rosarot geändert, die Ver-
kehrsführung hat nun die Farbe Blau anstatt Rot, der Punkt be-
stehende/neue Kreisel wurde in die Bezeichnung Knoten geän-
dert (im ganzen Richtplan sowie auch in der dazugehörigen Do-
kumentation).  

 In den Hintergrundinformationen wurde die Kernzone hinzuge-
fügt, der Punkt Rüfen wurde in Rüfegebiet und ohne Ocker ge-
ändert, der Punkt Baugruppen wird neu als Ortsbildgruppen be-
zeichnet, der Archäologische Schutzbereich sowie der Perime-
ter Überbauungs- und Gestaltungsplan wurde hinzugefügt.  

2. Die Arbeitsplatzerweiterung nach Süden entlang der Ben-
dererstrasse (LA9) ist aufgehoben. Die gesamte Fläche bleibt 
Landwirtschaftszone.  

3. Der Knoten an der Essanestrasse, in der Kreuzung zur Strasse 
Widagasse wurde hinzugefügt. 

4. Die Parzellen Nr. 36/I und 36a,b/I an der Strasse Aeule wurden in 
die Dienstleistungszone geändert. 

5. Der Radweg vom Knoten Essanestrasse/Widagass in die Sied-
lungsgebiete ist nachgetragen worden.  

6. Der Freihaltebereich Landschaft ausserhalb der Bauzone in 
Eschen wurde angepasst. 

7. Das Areal beim Widumstall muss neu Landschaftsschutzfläche 
anstatt Naturschutzgebiet (alt Freihaltezone) sein.  
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8. Im Bereich Gross Bretscha wurde der Radweg hinzugefügt.  

9. Die Fläche des Renaturierungspotenzials beim Stelligraben wurde 
auf die unmittelbare Breite des bestehenden Grabens verkleinert - 
neu Renaturierungsflächen. 

10. Die Renaturierungsflächen entlang der Esche wurde bescheidener 
dargestellt. 

11. Der Freihaltebereich Landschaft wurde im Riet von Eschen nach 
Nendeln erweitert. 

12. Ergänzung des Fuss- und Fahrradwegs im Bereich Flux – Schwar-
ze Strasse.  

13. Der Freihaltebereich Landschaft wurde im Riet Richtung Schaan 
weitergezogen. 

14. LA9 Arbeitsplatzzone wurde in der Kella Süd erweitert. 

15. Radwegerweiterung entlang der Sägastrasse und Verbindung 
Schwemmegasse –Waldteilstrasse.  

16. Einfügen der Haltestelle S-Bahn. 

17. Die Entlastungstrasse wurde rot in blau, zur besseren Lesbarkeit, 
geändert. 

18. Bei der Beschreibung der Lösungsansätze wurde der LA2, LA4 
und LA9 angepasst. 

19. Bei den Hinweisen wurde das Element Landesrichtplan in einen 
Text verfasst. In der dazugehörigen Dokumentation ist die Legen-
de des Landesrichtplanes ersichtlich. Es wurden diejenigen Ele-
mente eingefügt, welche für die Gemeinde Eschen relevant sind.  

20. Anpassung des Datums: neuer Stand 15. April 2012. 

Insbesondere wurden folgende Änderungen in der dazugehörigen Do-
kumentation des Richtplans angepasst (marginale Änderungen wurden 
mit dem Richtplan abgestimmt):  

 Anhang Landesrichtplan 
 Lösungsansatz 2 ergänzt 
 Lösungsansatz 9 angepasst 
 Anpassung der Kostentabelle. Es wurde explizit aufgezeigt, welche 

Kosten die Gemeinde zu tragen hat. 

Die revidierte Version des Richtplans (Stand 15. April 2012) liegt nun 
vor. 
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Stellungnahme 
Öffentlichkeit 
(Nichtregierungs-
organisationen) 

In einem zweiten Schritt des Beteiligungsverfahrens wurde der Unter-
suchungsrahmen am 15. Mai 2012 zusammen mit der aktuellen Version 
des Richtplans (Stand 15. April 2012) der organisierten Öffentlichkeit, 
d.h. den 4 Nichtregierungsorganisationen (NGO) Liechtensteinische 
Gesellschaft für Umweltschutz (LGU), Verkehrs-Club Liechtenstein 
(VCL), dem Fischereiverein Liechtenstein (FVL) und dem Liechtenstei-
ner Forstverein zur Stellungnahme zugestellt. Folgende Organisationen 
haben Stellung genommen:  

Datum Organisa-
tion 

Adressat Titel der Stellungnah-
me 

02.06.2012 Liechten-
steiner 
Forstver-
ein 

Gemeinde 
Eschen (Herr 
Siegfried Risch) 

Schreiben: Der Liech-
tensteiner Forstverein 
erklärt sich mit dem 
vorliegenden Entwurf 
des Richtplans 2012 
der Gemeinde Eschen 
einverstanden. 

08.06.2012 Verkehrs-
Club 
Liechten-
stein 

Gemeinde 
Eschen (Vorste-
her Günther 
Kranz) 

Eschen: Richtplan 
2012 der räumlichen 
Entwicklung 

Stellungnahme zum 
Untersuchungsrahmen 
(SUP) 

11.06.2012 Liechten-
steinische 
Gesell-
schaft für 
Umwelt-
schutz 

Vorsteher Gün-
ther Kranz 

Stellungnahme zum 
Untersuchungsrahmen 
Richtplan der räumli-
chen Entwicklung 2012 
der Gemeinde Eschen-
Nendeln 

04.07.2012 Fischerei-
verein 
Liechten-
stein 

Gemeinde 
Eschen (Herr 
Siegfried Risch) 

Elektronisches Schrei-
ben: Der aktuellen Pro-
jektphase des Richt-
plans 2012 der Ge-
meinde Eschen (SUP) 
hat der Fischereiverein 
Liechtenstein nichts 
entgegen zu setzen. 

Tabelle 2: Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen zum Untersu-
chungsrahmen seitens der organisierten Öffentlichkeit 
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 Die fachliche Vorprüfung der in den beiden Stellungnahmen von LGU 
und VCL vorgebrachten Argumente erfolgte am 18. Juni 2012 durch 
den Vertreter der für die SUP zuständigen Behörde und den Vertreter 
des für die Bearbeitung der SUP beauftragten Ingenieurbüros. Die 
Ortsplanungskommission der Gemeinde Eschen hat anschliessend am 
5. Juli 2012 die Stellungnahmen und die Ergebnisse der Vorprüfung 
behandelt und genehmigt. 

Die Hauptpunkte (Empfehlungen und Vorbehalte) dieser beiden Stel-
lungsnahmen sind nachfolgend aufgeführt und eine allfällige Berück-
sichtigung6 innerhalb des Richtplan- resp. SUP-Verfahrens der Ge-
meinde Eschen mit Begründung dokumentiert. 

Stellungnahme 
VCL 

Allg. Der VCL-Vorstand bedankt sich bei der Gemeinde für die Erar-
beitung des Untersuchungsrahmens. Er stimmt vielen Elemen-
ten zu; auch der kleinen Nord-Umfahrungsstrasse Nendeln im 
Rahmen des Neubaus der Haltestellen für die S-Bahn FL.A.CH. 

Der VCL-Vorstand ersucht die Gemeinde aber, die folgenden 
Änderungen in den Untersuchungsrahmen des Richtplans auf-
zunehmen. Es sind dies: 

 Modalsplit für Arbeitswege als Ziel aufnehmen; 

 Modalsplit als Bewertungskriterium aufnehmen; 

 Untersuchung einer langfristigen Verkehrslösung ohne 
Umfahrungsstrassen durch bewusste Veränderung der 
Verkehrsmittelwahl, besonders für Arbeitswege. 

 
1) Abgabefrist für Stellungnahme 

Der Antrag der LGU wurde berücksichtigt und die Abgabefrist 
vom 29. Mai 2012 auf den 11. Juni 2012 verschoben. 

 2) Unterlagen zu „Verkehr Allgemein (SUPU S9)“ 

Die für die Gemeinde Eschen erarbeitete Stellungnahme zu Ver-
kehrsfragen wurde dem VCL wie gefordert durch die Gemeinde 
zur Verfügung gestellt. 

 3) Gesetzliche und planerische Grundlagen, Radverkehrskon-
zept (SUPU S9) 

Die von der Arbeitsgruppe Radverkehrskonzept erarbeiteten 
Konzepte sind teilweise bereits in die Richtplanung eingeflos-

                                                
6  Die Hauptpunkte der Stellungnahmen wurden jeweils mit Begründung entweder vollständig resp. teilweise (grün 

markiert) oder nicht (rot markiert) berücksichtigt. 
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sen, in dem sich die Gemeinde einerseits dazu entschlossen 
hat, dass Bedarfswege prioritär behandelt werden, und anderer-
seits, dass geplante Radrouten bereits in den Richtplan über-
nommen werden. Der Detaillierungsgrad des Radverkehrskon-
zeptes wird momentan noch angepasst und überarbeitet. Aus 
zeitlichen Gründen können die abschliessenden Erkenntnisse 
nicht mehr in dieser Version des Richtplans berücksichtigt wer-
den. Der VCL ist aber in der Arbeitsgruppe Radverkehrskonzept 
vertreten und kann sich so weiterhin aktiv einbringen. 

 4) Vorgangsweise und Methodik, Vorgangsweise (SUPU S10) 

Der vorgelegte Entwurf des Untersuchungsrahmens erfüllt die 
Anforderungen gemäss SUP-Gesetz und beinhaltet die gefor-
derten Bestandteile. Dies wurde durch Hanspeter Eberle vom 
Amt für Umweltschutz am 22.06.2012 schriftlich bestätigt. 

Die Bezeichnung der Bestandteile (S. 10) des Untersuchungs-
rahmens wurde angepasst und mit dem SUP-Handbuch (S. 16) 
abgeglichen. 

 5) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z4 

Die Gemeinde möchte die Zielsetzung Z4 nicht bereits jetzt wei-
ter einschränken, sondern generell (und nicht nur von den nega-
tiven Auswirkungen des motorisierten Verkehrs und zur Koexis-
tenz aller Verkehrträger) die Ortskerne entlasten und weiterent-
wickeln sowie mögliche Massnahmen auf deren Umsetzbarkeit 
prüfen. Durch den verkehrsfreien Dorfplatz in Verbindung mit 
der darunterliegenden Tiefgarage hat Eschen aber bereits einen 
wichtigen Schritt zur Entlastung umgesetzt. 

Ausserdem führen in den Liechtensteiner Gemeinden wie 
Eschen-Nendeln wichtige Hauptverkehrsstrassen durch die Ort-
szentren, weshalb eine weitere Entlastung vom Verkehr, falls 
gewünscht, sorgfältig geplant werden muss. Ausserdem ist eine 
räumliche Abgrenzung der Ortskerne in Eschen-Nendeln kaum 
möglich.  

 6) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z5 

Vgl. Punkt 3) 

 7) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z6 

Die Zielsetzung Z6 wurde ergänzt und der Gedanke des VCL 
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aufgenommen: „Die Gemeinde Eschen wird die Ausscheidung 
von möglichen, neuen Arbeitszonen für Industrie und Gewerbe 
prioritär dort vornehmen, wo ein guter Netzanschluss an den ÖV 
und den Radverkehr besteht oder geplant ist.“ 

 8) Planungs- und Umweltziele (SUPU S13): Z8 

Die Zielsetzung Z8 wird belassen, weil der Vermerk usw. bereits 
impliziert, dass auch weitere Potentiale der Landschaft geprüft 
und allenfalls genutzt werden sollen. 

 9) Planungs- und Umweltziele (SUPU S13): Z9 

Es ist ein Hauptanliegen der Gemeinde Eschen, dass schädli-
che Auswirkungen auf die Bevölkerung generell und umfassend 
(egal welcher Art) vermieden resp. reduziert werden sollen. Die 
Zielsetzung Z9 wurde dahingehend angepasst, dass die Ergän-
zung „wie Lärm“ gestrichen wurde, damit dies nicht mehr als 
Festlegung auf nur eine Art von schädlichen Auswirkungen ver-
standen wird.  

Ausserdem sind Lärm-, Luft-, Geruchs- und Strahlen-
Belastungen kein örtliches Problem sondern müssen auf Lan-
desebene thematisiert werden.  

 10) Planungs- und Umweltziele (SUPU S13): Z14 

Meteorwasser ist Wasser aus natürlichem Niederschlag. Dort 
wo möglich soll dieses natürlich versickern und die Grundeigen-
tümer sind dazu angehalten, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Mit dem Planungsziel Z14 möchte die Gemeinde aber 
den Erhalt und die haushälterische Nutzung von Trinkwasser, 
welches heute praktisch nur aus Grund- und Quellwasser be-
steht, gewährleisten. Das Planungsziel Z14 wird deswegen nicht 
angepasst. 

 11) Planungs- und Umweltziele (SUPU S13): Z15 

Vgl. Punkt 5.5 der Stellungnahme der LGU 

 12) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12&S13): Ziel Arbeits-
wege aufnehmen 

Die Gemeinde Eschen verfolgt zur Reduktion des MIV nicht den 
Ansatz der Festlegung eines Grenzwertes (maximal erlaubter 
MIV-Anteil) pro Zone sondern den der Mobilitätskonzepte (gere-
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gelt in der aktuellen Bauordnung) mit einer Beurteilung der je-
weiligen Situation. Ausserdem wurde bereits die Zielsetzung Z6 
betreffend ÖV-Anbindung von neuen Arbeitszonen angepasst. 
Deswegen wird kein Ziel Arbeitswege definiert. 

 13) Bestandsaufnahme (IST-Zustand); Ausgangslage (SUPU 
S14) 

Der Antrag des VCL wird umgesetzt und das Wort „Verkehrsfüh-
rungen“ durch „Verkehrslösungen“ ersetzt.  

Die Untersuchung einer umfassenden, alternativen Verkehrslö-
sung (mit einer Änderung der Verkehrsmittelwahl), wie vom VCL 
skizziert, muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen auf 
Landesebene im Rahmen des Landesrichtplans und der dazu-
gehörigen SUP stattfinden (vgl. SUPG Art. 10 Ziffer 3), weil 
dadurch die Umweltauswirkungen übergreifend und besser als 
auf Stufe Gemeinde-Richtplan geprüft werden können. Eines 
der zentralen Elemente einer übergeordneten Verkehrslösung, 
die S-Bahn FL.A.CH, wurde ebenfalls auf Stufe Land angesie-
delt. 

 14) Prognosen und Herausforderungen; Entwicklungsprognose 
(SUPU S23) 

Im dem VCL zugestellten Entwurf des Untersuchungsrahmens 
vom 10. Mai 2012 steht: „Die nachstehenden Hauptannahmen 
beruhen auf einem moderaten Wachstum von 1 – 2 % pro Jahr, 
welches unter dem linear fortgeführten Wachstumstrend liegt.“ 
Die dem Richtplan zugrundeliegenden Annahmen und Zahlen 
für die Entwicklungsprognose gehen gerade nicht von einem 
linear fortgeführten Wachstumstrend aus sondern korrigieren 
diesen im Sinne des VCL nach unten (Missverständnis?). Unter 
anderem auch aufgrund der vom VCL aufgeführten Faktoren wie 
die S-Bahn FL.A.CH wurde für den Gemeinderichtplan nur von 
einem moderaten Wachstum im Bereich Verkehr (MIV) ausge-
gangen. 

 15) Untersuchungsrahmen; Landesrichtplan (SUPU S25) 

Die widersprüchlichen Formulierung (S. 26) wurde bereinigt 
(„Die strategische Umweltprüfung der Verkehrsplanung gemäss 
Landesrichtplan ist aber nicht Teil dieser Gemeinderichtpla-
nung“), präzisierend zu den Aussagen bei der Beschreibung der 
Ausgangslage (S. 15) wird festgehalten, dass die Entlastung der 
Siedlungszentren und der Siedlung allgemein nicht nur durch 
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neue Verkehrsführungen erreicht werden soll. 

Zum besseren Verständnis möchte die Gemeinde Eschen aus-
serdem nochmals festhalten, dass grosse Projekte und Umfah-
rungen, welche mehrere Gemeinden tangieren, auf Landesebe-
ne festgelegt und dort im Rahmen einer SUP auf deren Umwelt-
auswirkungen geprüft werden müssen. Auch die Realisierung 
einer solchen Umfahrungsstrasse (vgl. Industriezubringer 
Schaan) ist Landesangelegenheit. Aufgrund der Behördenver-
bindlichkeit des Richtplans kommt die Gemeinde Eschen als 
Behörde aber ihrer rechtlichen Verpflichtung nach und definiert 
gemäss heutigem Planungsstand (Lage nicht konkret definiert) 
keine konträren Nutzungen im Bereich der ausgeschiedenen 
Gebiete und Korridore (Bsp. Alpenrhein; Verkehrsentlastung 
Bendern, Eschen, Nendeln und Mauren). 

 16) Untersuchungsrahmen; Aggloprogramm & Radverkehrs-
konzept (SUPU S26) 

Die Berücksichtigung der Bedarfswege ist auch im Sinne der 
Gemeinde Eschen prioritär, weshalb auch mehrere Radver-
kehrsstränge an die Gemeindegrenze von Gamprin-Bendern 
führen und somit den späteren Anschluss an die angedachte 
Rheinbrücke gewährleisten sollen. Der direkte Anschluss ist 
aber Sache der Gemeinde Gamprin-Bendern, weil sich dieser 
auf ihrem Gemeindegebiet befindet. Ausserdem ist das Agglo-
merationsprogramm gerade im Bereich der Rheinübergänge 
noch nicht vollständig ausgearbeitet und kann deswegen nicht 
abschliessend in diesem Richtplan behandelt werden (Siehe 
auch Punkt 3). 

 17) Untersuchungsrahmen; Lösungsansätze (SUPU S27&S29) 

Fuss- und Radwegnetz LA5 
Der Lösungsansatz LA5 wurde dahingehend erweitert, dass die 
Bedarfswege prioritär zu behandeln sind (siehe auch Punkt 14).  

Energieeffizienz LA10 
Der Lösungsansatz LA10 wurde nicht abgeändert, weil sich die 
Gemeinde vorläufig auf die öffentlichen Bauten, auf die sie als 
Gemeinde direkt Einfluss nehmen kann, beschränken möchte. 
Im Rahmen des Energiestadtprozesses werden aber laufend 
neue Massnahmen festgelegt. 
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 18) Untersuchungsrahmen; Thematische Abgrenzung (SUPU 
S30) 

Alternativen müssen konkret einem Lösungsansatz zugeordnet 
werden. Bei der vom VCL vorgeschlagenen, zusätzlichen Alter-
native Arbeitspendlerverkehr bei bewusster Steuerung der Ver-
kehrsmittelwahl durch BMM ist aber nicht klar ersichtlich, wel-
chem Lösungsansatz diese zugeordnet werden müsste.  

Unter der Annahme, dass diese Alternative auf den Lösungsan-
satz LA4 Kernentwicklung Nendeln - Clunia abzielt, möchte die 
Gemeinde Eschen festhalten, dass die Umfahrungstrasse Nen-
deln auch bei einem optimalen betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment, u.a. als Voraussetzung für die S-Bahn FL.A.CH, benötigt 
wird. Diese Alternative bringt somit keine weitere Entschei-
dungshilfe. Ausserdem unternimmt die Gemeinde Eschen be-
reits heute Anstrengungen im Bereich BMM. Dazu werden von 
Bauherren gemäss gültiger Bauordnung (Art. 2bis1) im Zuge des 
Bewilligungsverfahrens umfassende Mobilitätskonzepte ver-
langt. 

Die thematische Abgrenzung wird deswegen nicht ergänzt und 
die Alternative keinem der drei für die Alternativenprüfung aus-
geschiedenen Lösungsansätze zugeordnet.  

 19) Definition der Alternativen; LA4 (SUPU S30) 

Am 5. Juli 2012 fand der Informationsaustausch mit der Ge-
meinde Mauren statt. Dabei wurde auch die vom VCL einge-
brachte Variante Umfahrungsstrasse westlich entlang der Bahn 
auf dem Gebiet der Gemeinde Mauren thematisiert. Seitens der 
Gemeinde Mauren wurde dazu festgehalten, dass es „bei dieser 
Option um eine längerfristige Sicherung des Verkehrskorridors 
für den öffentlichen Verkehr handelt. Dies auf Wunsch des Lan-
des. Für die Gemeinde Mauren ist klar, dass der Verkehr auch 
längerfristig über die bestehende Vorarlbergerstrasse geführt 
wird.“  

Aufgrund dieser klaren Aussage der Gemeinde Mauren und 
dem gleichzeitig bestehenden, kurzfristigen Handlungsbedarf im 
Kern von Nendeln wird von dieser Alternativenprüfung abgese-
hen. 
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 20) Bewertungskriterien (SUPU S30ff): BK „Modalsplit“ auf-
nehmen 

Dieser Antrag wurde durch Herrn Bischof (verkehrsingenieure - 
Ingenieurbüro für Verkehrsplanung) und Siegfried Risch am 2. 
Juli 2012 geprüft. 

Der Modalsplit wird oft falsch interpretiert, weil der Anteil zu-
rückgelegter Wege bezogen auf die Hauptverkehrsmittel im 
Vordergrund steht. Besser wäre es aber Modalsplit für die Ver-
kehrsleistung zu definieren. Die Gemeinde Eschen hat im Be-
reich Modalsplit bereits viel Vorarbeit geleistet und die überge-
ordneten Ziele in einem Katalog (Prozessbegleitung „Stellung-
nahme zu Verkehrsfragen“, Seite 7) festgehalten. In der Weglei-
tung Mobilitätskonzept wird zusätzlich das Ziel festgelegt, dass 
der Modalsplit-Anteil des MIV für Arbeitswege maximal 60% 
betragen darf. Weitere konkret umgesetzte Vorgaben und Mas-
snahmen sind: 

 Erstberatung zu einem Mobilitätskonzept bei Unternehmen 
übernimmt die Gemeinde 

 Mobilitätsbuchhaltung im Rahmen des Energiestadtprozesses 

Die Gemeinde Eschen lehnt diesen Antrag ab, weil die Ver-
kehrsziele bereits definiert wurden und sich auch ohne Mo-
dalsplit-Untersuchung eine Vielzahl von Massnahmen in Pla-
nung und Umsetzung befinden. 

Stellungnahme 
LGU 

1. zu I Einleitung, a. Anlass und Aufgabenstellung, Zielsetzung  
Verhältnis SUP Richtplan und Zonenplanverfahren  

„Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder Programmhierar-
chie, so ist zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen bei der Festlegung 
des Untersuchungsrahmens zu bestimmen, auf welcher Ebene be-
stimmte Umweltauswirkungen am besten geprüft werden können 
(SUPG, Art. 10, Ziffer 3).“  

In Rücksprache mit den Landesbehörden (SLP und AUS) wurde be-
schlossen, die SUP auf Ebene Richtplan und nicht auf Stufe Zonenplan 
durchzuführen, damit gerade auch wesentliche, Natur und Umwelt be-
treffende Aspekte frühzeitig in den Verfahren berücksichtigt werden. 
Dieser Sachverhalt soll im Absatz Zielsetzung zum Ausdruck gebracht 
werden. Das Zonenplanverfahren wird anschliessend gesetzeskonform 
mit den vorgeschriebenen Einsprache-Möglichkeiten aber ohne weitere 
SUP durchgeführt. 
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 Der Absatz Zielsetzung wurde hiermit präzisiert aber nicht abge-
ändert. 

 2. zu I Einleitung, b. Gesetzliche und planerische Grundlagen, Ge-
setze betreffend Natur und Umwelt 
2.1. Gesetz zum Schutz der Natur und Landschaft berücksichtigen  

 Der Absatz Gesetze betreffend Natur- und Umweltschutz wird im 
Rahmen des Umweltberichts erweitert und es wird ergänzend auf 
die besondere Bedeutung des NSchG eingegangen. 

 Gemäss Josef Schädler (AWNL, Telefonat am 18.6.2012) besteht 
auf Landesebene kein fertig ausgearbeitetes Natur- und Land-
schaftsschutzkonzept mit kartierten, schützenswerten Objekten. 
Die im Geodatenportal der Liechtensteinischen Landesverwaltung 
(Stand 2007) kartierten Naturvorrangflächen, Naturdenkmäler, In-
ventar, Biotope, usw. sind aber in der Bestandsaufnahme (Kapitel 
III) unter Umweltzustand aufgeführt und werden im Zuge der 
Richtplanerarbeitung berücksichtigt. 

 Die kartierten, schützenswerten oder geschützten Objekte und Le-
bensräume wurden als Bewertungskriterium in die Alternativenprü-
fung aufgenommen (Kapitel V g.). 

 

2.2. Schützenswerte Objekte, Lebensräume und Landschaften in-
nerhalb der Siedlung 

Die Publikation „Schützenswerte Objekte, Lebensräume und Land-
schaften innerhalb der Siedlung, Gemeinde Eschen mit Nendeln“ von 
Frau Bolomey hat für die Gemeinde lediglich Informationscharakter und 
die Erfassung der Objekte wurde weder mit der Gemeinde koordiniert 
noch mit den betroffenen Grundeigentümern abgesprochen. Trotzdem 
hat die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten einige Objekte dar-
aus (Bsp. Widagass, Haldagass, Bongerten) in ihrer Planungen aufge-
nommen und versucht diese zu schützen.  

Ausserdem ist eine Begehung durch Gemeindevertreter geplant, um 
festzulegen, welche Objekte aus dem LEK (Fasel), dem Ortsbildinven-
tar (Broggi) und dem Inventar der schützenswerten Objekte (Bolomey) 
einen gewissen Schutzcharakter erhalten sollen. Vor allem im Sied-
lungsgebiet muss dies aber in enger Abstimmung mit den Grundeigen-
tümern geschehen. 

 Die aufgeführte Publikation wird nicht in das Kapitel gesetzliche 
und planerische Grundlagen aufgenommen, weil keine Verbind-
lichkeit suggeriert werden soll. 
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 3. zu I Einleitung, c. Vorgangsweise und Methodik, Öffentlichkeits-
beteiligung nach Erstellung Umweltbericht  

 Der sechste Punkt bei der Vorgehensweise wurde gemäss Vor-
schlag der LGU folgendermassen angepasst (Vgl. Seite 11): 

6. Fertigstellung der Planung und Erstellung des Umweltberichts 
 (sowie Beteiligung der betroffenen Behörden und der Öffentlich-

keit) 

 4. zu I Einleitung, d. Planungsrechtliche Stellung, Richtplan  

Das Richtplanverfahren gemäss Baugesetz und die Strategische Um-
weltprüfung gemäss SUP-Gesetz sind gesetzlich getrennte, unter-
schiedliche Verfahren. Die Auflagefrist für den Richtplan beträgt zwei 
Wochen, diejenige für den Umweltbericht einen Monat. Kapitel I 0. be-
schreibt gemäss Amt für Umweltschutz in korrekter Art und Weise aus-
schliesslich das Richtplanverfahren. 

 Die Gemeinde Eschen garantiert, dass die Auflagefristen gemäss 
jeweiligem Verfahren eingehalten werden. Die beschriebene Vor-
gehensweise wird aber nicht abgeändert, weil diese gesetzlich kor-
rekt beschrieben ist.   

 5. Zu II Planungs- und Umweltziele (Z) 

5.1 Bevölkerung Z4  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 5) 

 Die Ortsplanungskommssion hat am 5.7.2012 entscheiden, dass 
das Ziel Z4 nicht konkretisiert wird.  

 5.2 Bevölkerung Z6  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 7) 

 Das Ziel Z6 wurde angepasst. 

 5.3 Gesundheit des Menschen Z9  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 9) 

 Das Ziel Z9 wurde nicht angepasst. 
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 5.4 Boden Z11  

In der Gemeinde Eschen werden Erschliessungen und somit Strassen-
flächen generell zurückhaltend geplant und ausgeführt. Zonen und Re-
servezonen werden erst bei Bedarf erschlossen. Die Gemeinde Eschen 
möchte auch zukünftig mit dieser Strategie weiterfahren, sich bei Bedarf 
weiterentwickeln können und sich nicht durch einen Grenzwert wie eine 
Strassenflächenbeanspruchung-Zahl leiten lassen. Ausserdem beste-
hen dazu Stand heute keine aussagekräftigen Erfahrungswerte aus 
anderen Gemeinden. 

 Das Ziel Z11 wurde nicht angepasst. 

 5.5 Luft / Klimatische Faktoren Z15 

Das Ziel, den Gesamtenergieverbrauch zu senken, ist nur mit sehr 
grossen Anstrengungen erreichbar und kann aus heutiger Sicht noch 
nicht abschliessend beurteilt werden, weshalb sich die Gemeinde 
Eschen nicht auf diese verbindliche Aussage festlegen möchte. Durch 
den gestarteten Energiestadt-Prozess und den in Umsetzung befindli-
chen Massnahmen wird aber schrittweise auf das Ziel hingearbeitet, 
den Energieverbrauch zu optimieren und wenn möglich auch zu sen-
ken. Erste aussagekräftige Erfahrungen müssen in der Gemeinde 
Eschen aber zuerst gemacht werden. 

 Das Ziel Z15 wurde nicht angepasst. 

 6. zu III Bestandsaufnahme (IST-Zustand), a. Ausgangslage  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 13) und Punkt 18) 

 Der Begriff Verkehrsführung wurde durch Verkehrslösung ersetzt. 
Ausserdem werden neue alternative Verkehrsträger wie die S-
Bahn FL.A.CH auch durch die Gemeinde Eschen unterstützt, ein 
Radverkehrskonzept befindet sich nachweislich in Erarbeitung und 
neue Rad- und Fusswege sind im vorliegenden Richtplan skizziert. 
Eine nachhaltige, alternative Gesamtverkehrslösung muss aber auf 
Landesebene angedacht und vorgespurt werden. 

 Der Absatz betreffend Entlastungsmöglichkeiten wird nicht ange-
passt, weil die Entlastung vom Verkehr tatsächlich eine grosse 
Herausforderung ist. Zum Verständnis: Der Richtplan ist ein strate-
gisches, übergeordnetes Planungsinstrument, wobei die konkreten 
Ziele und Massnahmen, welche die LGU fordert, erst in spezifi-
schen Zielkatalogen und nachgelagerten, weiterführenden Konzep-
ten definiert werden.  
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 7. zu III Bestandsaufnahme (IST-Zustand), b. Umweltzustand 

7.1. Biologische Vielfalt  

 Die Gemeinde Eschen nimmt den Hinweis auf die Problematik Ne-
obiota auf, denkt aber, dass diese Problematik zuerst auf Landes-
ebene geprüft und das konzeptionelle Vorgehen definiert werden 
muss, damit dann auf Gemeindeebene Massnahmen definiert 
werden können. Anscheinend besteht dazu eine Arbeitsgruppe auf 
Landesebene. 

 7.2. Gesundheit des Menschen  

Das Kapitel Umweltzustand, Luft und Klimatische Faktoren wurde fol-
gendermassen erweitert: „Diese mässige bis relativ grosse Gesamtbe-
lastung wird auch durch die Flechtenkartierung für das Gemeindegebiet 
Eschen bestätigt, welche einen Indikator zur Beurteilung der Luftqualität 
darstellt.“ Ausserdem wurde ein Ausschnitt der Flechtenkartierung in 
den Umweltbericht integriert.  

 Der Gemeinde Eschen ist dieses Problem bekannt, wobei diese 
Problematik ebenfalls zuerst übergeordnet unter Führung des Lan-
des betrachtet werden muss. 

 7.3. Fauna und Flora  

 Die Bildlegende Abbildung 3: Biotop Erlenbach [2] mit nicht ni-
veaugleicher Anbindung wurde angepasst. 

 7.4. Luft und klimatische Faktoren  

Analog 7.1 und 7.2. ist auch diese Problematik übergeordnet auf Lan-
desebene zu betrachten und dann sind zusammen mit den betroffenen 
Gemeinden die weiteren Schritte zu diskutieren. 

 7.5. Sachwerte 

 Grund- und Quellwasser wurde unter die Sachwerte aufgenom-
men: 

 Zu den Sachwerten gehört als natürliche Ressource auch das 
Grund- und Quellwasser. Gemäss Grundsatz der Wasserversor-
gung Liechtensteiner Unterland, der auch Eschen angehört, ist 
Wasser unser höchstes Gut. 
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 8. zu IV Prognosen und Herausforderungen, a. Entwicklungsprog-
nose 

8.1. Wachstumsprognose  

 Der Satz wurde umformuliert: Die Richtplanung ist eine raumwirk-
same Tätigkeit mit Auswirkungen auf die Umwelt. 

 8.2. Modalsplit  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 18) 

 Der Modalsplit wird nicht ermittelt.  

 8.3. Flächenverbrauch durch Infrastruktur  

Siehe Stellungnahme LGU, Punkt 5.4. 

 Die Strassenflächenbeanspruchung wird nicht ermittelt.  

 8.4. Verkehrsprognose  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 14) 

 Die Bedingungen für die Wachstumsprognose sind bereits im 
Richtplanbericht enthalten und wurden bei der Abhandlung der 
VCL Stellungnahme nochmals präzisiert.  

 9. zu V Untersuchungsrahmen, a. Relevante Planungen und Pro-
gramme 

9.1. Landesrichtplan, Verkehrskonzept  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 18) 

Für die Kernentlastung Nendeln wurden im Zuge des S-Bahn-Projekts 
ein Workshop mit Politikern, Behörden und Fachleuten durchgeführt. 
Die darauf aufbauende Variantenuntersuchung hat gezeigt, dass für 
eine funktionierende S-Bahn-Haltestelle eine (Teil-)Umfahrung benötigt 
wird. 

Die Gemeinde Eschen vertritt die Meinung, dass eine nachhaltige Ver-
kehrslösung nur durch ein koordiniertes Massnahmenpaket, welches 
schrittweise auf Basis des vorliegenden Richtplans umgesetzt wird, 
realisiert werden kann. 
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 9.2. Landschaftsentwicklungskonzept LEK 

Gemäss dem zuständigen Ortsplaner werden in einem Richtplan (Sied-
lungsplan) in der Regel keine Naturobjekte dargestellt, weshalb die im 
Geodatenportal der Liechtensteinischen Landesverwaltung kartierten 
Naturvorrangflächen, Naturdenkmäler, Inventar, Biotope, usw. nicht in 
den Richtplan übernommen und auch der Übersichtlichkeit wegen weg-
gelassen werden. Im Bericht zum Richtplan 2012 der Gemeinde 
Eschen ist aber festgehalten, dass sämtliche Bestandteile des Landes-
richtplans auch für die Gemeindebehörden verbindlich sind und auch 
allfällige Schutzwirkungen bei Landesinventaren ihre Gültigkeit haben. 

Das LEK ist eine Fachmeinung und nicht behördenverbindlich, sondern 
bietet eine Diskussionsbasis, weshalb auf eine Übernahme aller kartier-
ten Objekte verzichtet wird. Diese Diskussion soll in den kommenden 
Jahren zuerst innerhalb der Gemeinde Eschen und den zuständigen 
Gremien geführt werden, bevor diese allenfalls in die Richt- und Nut-
zungsplanung übernommen werden. 

 10. zu V Untersuchungsrahmen, b. Lösungsansätze 

10.1. Fuss- und Radwegnetz LA5 

Die verantwortlichen Gemeindeorgane haben sich nicht für eine vom 
Landesrichtplan abweichende Routenführung des Fuss- und Radweges 
entlang der Eisenbahnlinie Nendeln-Schaan im Bereich Äscher-
Schwabbrünnen entschieden. In der ausserordentlichen Sitzung der 
Ortsplanungskommission der Gemeinde Eschen am 9.5.2012 wurde 
das Thema diskutiert und entschieden, dass die Behördenverbindlich-
keit des Landesrichtplans akzeptiert und die Routenführung in den Ge-
meinderichtplan übernommen wird.  

 Der Lösungsansatz 5 wurde unter Vorbehalt, dass der Gemeinde-
rat gleicher Meinung wie die OPK ist, nicht angepasst. 

 10.2. Naherholung und Renaturierung LA6  

Im Rahmen der Richt- und Zonenplanung soll das ehemalige Areal 
Frick von der Industrie- und Gewerbezone in die Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen umzoniert werden (OPK Protokoll vom 9. Mai 
2012). Dadurch soll das Areal gesichert werden, damit der Druck auf 
die Politik reduziert werden kann und Handlungsspielraum betreffend 
die weitere Verwendung entsteht. 

Der dort geplante Parkplatz wurde im Zuge der Richtplanerarbeitung 
bereits redimensioniert, d.h. es soll nicht das gesamte Areal für Park-
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plätze verwendet werden. 

 An diesem möglichen Standort für eine Erschliessung des Naher-
holungsgebiets wird festgehalten. 

 11. zu V Untersuchungsrahmen, e. Thematische Abgrenzung  

11.1. Umfahrungsstrassen 

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 15) 

 Die Thematik Umfahrungsstrassen ist Landessache und soll auch 
auf Stufe Landesrichtplan einer SUP unterzogen werden. Es wird 
kein eigenes Massnahmenblatt auf Stufe Gemeinde-Richtplan er-
stellt. 

 11.2. Alternativenprüfung Fuss- und Radwegnetz 

Siehe Stellungnahme LGU, Punkt 10.1. 

 Der Radweg entlang der Eisenbahnlinie Nendeln-Schaan verbleibt 
im Richtplan und es wird keine Alternativenprüfung durchgeführt 
(Vgl. Kapitel V 0.). 

 12. zu V Untersuchungsrahmen, g. Bewertungskriterien (BK) und 
Detaillierungsgrad 

Die Lebensqualität der Bevölkerung soll durch alle Lösungsansätze 
gesamthaft aufgewertet werden und wird durch die Summe der konkre-
ten Bewertungskriterien wie Lärmbelastung, Verkehrssicherheit, Durch-
gangsverkehr durch Nendeln (LA 4) und Ortsbild/Landschaftsbild, Frei-
haltebereiche (LA 9) bereits stark abgedeckt. 

Die OPK hat deshalb entschieden, dass auch aufgrund allfälliger Re-
dundanz mit den bereits festgelegten Kriterien und aufgrund der 
schwierigen Bewertbarkeit kein weiteres, eigenständiges Kriterium „Le-
bensqualität der Bevölkerung“ aufgenommen wird. 

12.1. LA 4 Kernentwicklung Nendeln – BK1 Siedlungsverträglich-
keit  

Siehe Stellungnahme LGU, Punkt 5.4. 

 Es wird kein Bewertungskriterium Strassenflächenbeanspruchung 
aufgenommen, weil dieses indirekt bereits durch das Kriterium 
Fremdgrundbedarf Projekt abgedeckt wird. 
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 12.2. LA 4 Kernentwicklung Nendeln – BK2 Verkehrsauswirkung  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 18) 

 Es wird kein Bewertungskriterium Modalsplit aufgenommen. 

 12.3. LA 8 Öffentliche Bauten – BK6 Natur- und Landschaftsver-
träglichkeit 

 Durch die im Richtplan 2012 ausgeschiedenen „Freihaltebereiche 
Landschaft“ wird der Lebensraumsicherung Fauna/Flora bereits 
vertieft und konkret Rechnung getragen, weshalb dieses zusätzli-
che Bewertungskriterium nicht aufgenommen wird. 

 Wie bereits erwähnt werden Landesinventare wie Biotope respek-
tiert, es stellt sich aber die Frage, ob diese am richtigen Ort ausge-
schieden wurden. Die Ausscheidung und Inventarisierung eines 
Biotops direkt am Hauptverkehrsträger Essanestrasse soll zuerst 
aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes sachlich hinterfragt wer-
den, bevor solche Inventare als Bewertungskriterien gelten. Des-
halb wird kein Bewertungskriterium „Landesinventare“ eingeführt. 

 12.4. LA 9 Arbeitsplatzzone – BK9 Verkehrsauswirkung  

Siehe Stellungnahme VCL, Punkt 18) und Stellungnahme LGU, Punkt 
5.4. 

 Es wird kein Bewertungskriterium Modalsplit oder Strassenflä-
chenbeanspruchung aufgenommen. 

 Das Bewertungskriterium Luft- und Lärmbelastung wird ausser für 
die Trendalternative für die weiteren 3 Alternativen in etwa gleich 
bewertet und ist generell schwer abzuschätzen (Abhängigkeit von 
S-Bahn-Projekt). Das Bewertungskriterium Belastung Verkehrsnetz 
impliziert bei einer Mehrbelastung auch die zusätzliche Luft- und 
Lärmbelastung. Deswegen wird dieses Bewertungskriterium nicht 
aufgenommen. 

 13. Revidierte Version des Richtplans 2012 der Gemeinde Eschen-
Nendeln 

Die Gemeinde Eschen vertritt die Ansicht, dass hier ein Missverständ-
nis vorliegen könnte. Der abgegebene Richtplanbericht entspricht je-
denfalls nicht dem Umweltbericht, welcher gemäss den Anforderungen 
des SUP-Gesetzes erarbeitet wurde.  
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VI Prüfung und Auswahl der Alternativen 

Vorausscheidung Aufgrund der Stellungnahmen von den Landesbehörden und den Amts-
stellen im Rahmen der Behördenbeteiligung im Frühjahr 2012 wurden 
eine Vielzahl an Optimierungen am Richtplan 2012 vorgenommen (vgl. 
Kapitel Vj.) und Alternativen mit starken Umweltauswirkungen gestri-
chen. So wurde beispielsweise die Erweiterung der Arbeitsplatzzone 
entlang der Bendererstrasse nach Süden aufgehoben. 

Bei der nachfolgenden Prüfung und Auswahl der Alternativen ist des-
halb zu beachten, dass bereits eine Vorausscheidung von Alternativen 
stattgefunden hat und die noch zu vergleichenden Alternativen bei der 
Prüfung auf erhebliche Umweltauswirkungen voraussichtlich relativ 
ähnlich bewertet werden. Die detaillierten Bewertungstabellen für die 
Alternativen-Prüfung der drei Lösungsansätze LA 4, LA 8 und LA 9 sind 
im Anhang aufgeführt. 

 

a. LA 4 – Kernentwicklung Nendeln 

S-Bahn und Entlas-
tung mit Unterfüh-
rung (LA 4.0) oder 
mit Unterführung 
(LA 4.3) 

Die umfangreiche Alternativen-Prüfung und -Bewertung zeigt, dass vor 
allem für die Entlastung des Kerns von Nendeln und dessen Weiterent-
wicklung ein Teil des motorisierten Individualverkehrs über eine Entlas-
tungsstrasse geführt werden muss. Ausserdem ist die Entlastungs-
strasse für die Realisierung der S-Bahn mit Bahnhof in Nendeln zwin-
gend notwendig. Die insgesamt positive und ähnliche Bewertung der 
Alternativen LA 4.0 und LA 4.3 bestätigt dies.  

Trotz der höheren Kosten ist die Variante LA 4.0 zu favorisieren, weil 
aufgrund der Unterführung der Eingriff in das Landschaftsbild, d.h. kein 
Damm als Sichthindernis, reduziert werden kann. 

Entwicklung ohne 
Planung (LA 4.1) 
oder ohne S-Bahn 
(LA 4.2) 

Die Trend-Alternative LA 4.1 (Entwicklung weiter wie bisher ohne neue 
Massnahmen) erhält die schlechteste Bewertung in Bezug auf die Ent-
lastung und Weiterentwicklung des Dorfkerns von Nendeln. Die Alterna-
tive LA 4.2 ohne S-Bahn schneidet bei der Bewertung eher positiv ab, 
verbessert aber die Anbindung an den ÖV nicht. Aufgrund der geplan-
ten Entlastungsstrasse kann ein Teil des MIV aber trotzdem am Orts-
kern vorbeigeführt werden.  

Deswegen ist die Realisierung einer Entlastung von Nendeln in den 
kommenden Jahren generell sinnvoll und führt gemäss der vorgenom-
menen Alternativenprüfung unabhängig vom S-Bahnprojekt bereits zu 
entscheidenden Verbesserungen im Bereich Ortskernentwicklung und 
Verkehrsbelastung für die Bevölkerung. 
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b. LA 8 – Entwicklung öffentlicher Bauten 

Flächensicherung 
östlich angrenzend 
an bestehenden 
Bauten (LA 8.0) 
oder limitierte Flä-
chensicherung (LA 
8.2) 

Gemäss Bewertungstabelle zur Alternativen-Prüfung zum Lösungsan-
satz LA 8 ist eine allfällige Erweiterung der öffentlichen Bauten in östli-
cher Richtung direkt angrenzend an die bestehende Infrastruktur (Bsp. 
Sportpark und Mehrzweckgebäude), LA 8.0 und LA 8.2, am sinnvolls-
ten. Gerade der gemeinsame Betrieb des Sportparks zusammen mit 
der Nachbargemeinde trägt dem überkommunalen Gedanken des Lan-
desrichtplans Rechnung und garantiert eine möglichst hohe Synergie-
nutzung und geringere Kosten. 

Aus Sicht der Richtplanung ist auch die vollständige Ausscheidung der 
Erweiterungen zielführend, weil ein Zeitraum von mindestens 15 Jahren 
abgedeckt und möglichst alle Optionen für Erweiterungsprojekte offen 
gehalten werden soll. Die bereits im aktuellen Richtplanentwurf enthal-
tene Alternative LA 8.0 ist zu favorisieren. 

Keine Flächensi-
cherung (LA 8.1) 
oder abgetrennte 
Flächensicherung 
(LA 8.3) 

Die Entwicklung wie bisher ohne Massnahmen zur Flächensicherung 
(LA 8.1) wurde mehrheitlich neutral bewertet, wobei die fehlenden stra-
tegischen Möglichkeiten und die verminderte Standortattraktivität für die 
Gemeinde zu einer leicht negativen Gesamtbewertung führen (LA 8.1).  

Sollte die Gemeinde gezwungen sein, bei Bedarf auf Freiflächen oder 
sogar Landwirtschaftsflächen neue öffentliche Bauten ohne Synergie-
nutzung mit bestehender Infrastruktur zu erstellen (LA 8.3) zeigt die 
Bewertungstabelle, dass dies voraussichtlich zu hohen Kosten und indi-
rekt auch zu einem erhöhten Energiebedarf und grösseren Umweltaus-
wirkungen als an einem bestehenden Standort führen würde. Ausser-
dem müsste in der Landwirtschaftszone Flächenersatz geleistet wer-
den. 

 

c. LA 9 – Arbeitsplatzzone 

Alternativen für 
Arbeitsplatzzonen-
Erweiterung 

Die Erweiterung einer bestehenden oder die Einzonierung einer neuen 
Arbeitsplatzzone verursacht meist erhebliche Umweltauswirkungen. 
Das Ziel besteht deswegen darin, eine solche Erweiterung resp. Neuz-
onierung dort vorzunehmen, wo die Belastungen für Mensch, Natur und 
Umwelt am geringsten sind. Deswegen beschränkte sich die Auswahl 
der Alternativen hauptsächlich auf Gebiete, die bereits an bestehende 
Gewerbe- und Industriezonen angrenzen.   
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Erweiterung Ar-
beitsplatzzone in 
Nendeln (LA 9.0) 
oder keine Aus-
scheidung von Er-
weiterungsflächen 
(LA 9.1) 

Die Alternativen-Bewertung zeigt, dass generell bestehende Arbeits-
platzzonen möglichst optimal genutzt werden müssen (LA 9.0), weil die 
Ausscheidung neuer Zonen erhebliche Umweltauswirkungen verur-
sacht. Die Trendalternative (LA 9.1) schneidet zwar eher negativ ab, 
weil keine diese zwar keine Entwicklungsmöglichkeiten, aber innerhalb 
der Gesamtbewertung auch am wenigsten negative Auswirkungen bie-
tet.  

Weil die Gemeinde Eschen-Nendeln sich nebst den bestehenden Ar-
beitsplatzzonen strategische Erweiterungsmöglichkeiten offen halten 
möchte, ist die Erweiterung der Arbeitsplatzzone Kella Süd (LA 9.0) zu 
favorisieren. Mit wenigen konkreten Massnahmen können die negativen 
Auswirkungen minimiert werden und die Erschliessung zukünftig mit S-
Bahn-Haltestelle belastet das bestehende Verkehrsnetz am wenigsten. 

Erweiterungen süd-
lich von Bendern 
(LA 9.2 und LA 9.3) 

Aufgrund der zusätzlichen Belastung des Verkehrsknotens Bendern 
und der Schaanerstrasse sowie der Beeinträchtigung des zusammen-
hängenden, grossen Kerngebiets der Landwirtschaft und der Haupt-
achse für wandernde Tierarten werden diese Alternativen aus heutiger 
Sicht negativ bewertet und werden nicht mehr weiter in Betracht gezo-
gen. Es müsste an diesen Standorten auch hochwertiger Flächenersatz 
geleistet werden.  

Im Rahmen der Konsultation der Nachbargemeinde Gamprin haben 
sich die Verantwortlichen der Gemeinde Gamprin-Bendern u.a. auf-
grund der Eigentumssituation eher skeptisch gegenüber Erweiterungen 
Richtung Schaan („Interkommunale Arbeitsplatzzone“) geäussert. Des-
halb ist eine gemeinsame, gemeindeübergreifende Entwicklung aus 
heutiger Sicht kurz- bis mittelfristig nicht möglich. 
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VII Massnahmen 

a. Generelles 

Planungsstrategie 
Gemeinde Eschen 

Die Gemeinde Eschen verfolgt im Planungsbereich die Strategie einer 
periodischen Überprüfung der Raumentwicklung und gegebenenfalls 
die Korrektur der Richtplanung mit konkreten Massnahmen (vgl. Kapitel 
VIII Überwachungskonzept) anstatt die vorgängige Definition von mög-
lichen Massnahmen zu den Planungsalternativen. 

Dort, wo jedoch eine Alternative konkret negative Umweltauswirkungen 
hat, deren Kompensation vor allem auch aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben erforderlich ist, werden die Massnahmen direkt aufgezeigt und bei 
der Realisierung der Planung auch umgesetzt. 

 

b. LA 4.0 – Kernentwicklung Nendeln mit Entlastung (Unterführung) und S-Bahn 

Kompensation Bo-
denbedarf / Lärm-
schutz 

Die Best-Alternative LA 4.0 tangiert kein Landwirtschaftsgebiet sondern 
Übriges Gemeindegebiet. In dieser Zone kann Land einer anderen Nut-
zung zugeführt werden. Die neu-geplante S-Bahn-Haltestelle soll mehr-
heitlich im Baugebiet entstehen. Nebst allfälligen Lärmschutzmassnah-
men entlang der S-Bahnlinie und entlang der Entlastungsstrasse, wel-
che im Rahmen einer Projekt-UVP geprüft werden, benötigt diese Al-
ternative somit keine weiteren Kompensationsmassnahmen. 

Freihaltebereich Der Richtplan 2012 weist trotzdem nord-westlich der Entlastung einen 
Freihaltebereich aus, der landwirtschaftlich genutzt und von jeglicher 
Bebauung freigehalten werden soll, damit dieser Korridor zwischen den 
Siedlungen Eschen und Nendeln offen bleibt. 

 

c. LA 8.0 – Sicherung wichtiger Landreserven öffentliche Bauten: Östlich angrenzend 
an bestehende Anlagen 

Schrittweises Vor-
gehen 

Bei der Erweiterung der öffentlichen Bauten wird als Massnahme das 
Vorgehen einer schrittweisen Erweiterung im Sinne der „limitierten Flä-
chensicherung (LA 8.2)“ gewählt, weil dadurch die Korridorbreite zwi-
schen den Siedlungen möglichst lange nicht reduziert wird. Ausserdem 
wird durch die im Richtplan skizzierten Freihaltebereichen eine Min-
destbreite festgesetzt. 

Aufwertung Sied-
lungskorridor 

Als weitere Massnahme wird, sobald Bedarf für Erweiterungen besteht, 
eine Aufwertung des verbleibenden Korridors zwischen den beiden 
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Siedlungen geprüft.   

Kein Realersatz 
notwendig 

Flächen-Realersatz muss bei den beiden am besten bewerteten Alter-
nativen keiner geleistet werden, weil diese Erweiterungen im Übrigen 
Gemeindegebiet und nicht in der Landwirtschaftszone ausgeschieden 
sind. 

 

d. LA 9.0 – Optimale Nutzung der Arbeitsplatzzonen, neue Arbeitsplatzzone in Nendeln 

Neuzonierung erst 
bei Bedarf 

Die Gemeinde Eschen strebt gemäss Lösungsansatz LA 9 die optimale 
Ausnutzung der bestehenden Arbeitsplatzzonen an und wird erst bei 
Bedarf die Neuzonierung Kella Süd vornehmen. Auch aufgrund der 
angrenzenden Arbeitsplatzzone Säga II und der bestehenden Er-
schliessung, zukünftig auch durch die geplante S-Bahn, ist dieser 
Standort prädestiniert für eine Neuzonierung. Trotzdem müssen ver-
schiedene Kompensationsmassnahmen geplant werden. 

Gleichwertiger Flä-
chenersatz 

(Übermässige) Flächenbeanspruchungen im Landwirtschaftsgebiet 
kollidieren mit den Zielsetzungen des Gesetzes über die Erhaltung und 
Sicherung des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens (LGBl. 1992 Nr. 
41). Weil diese Neuzonierung resp. Umzonierung in der Landwirt-
schaftszone geplant ist, muss für die beanspruchte landwirtschaftliche 
Nutzfläche in Eignung und Grösse gleichwertiger Ersatz geleistet wer-
den (Art. 4 Bodenerhaltungsgesetz). Die Gemeinde Eschen ist hiermit 
gefordert, eine gleichwertig beurteilte, adäquate Ersatzfläche auszu-
scheiden. 

Renaturierungen Als Kompensation für den Lebensraumverlust am westlichen Siedlungs-
rand von Nendeln soll u.a. durch Renaturierungen neuer qualitativ 
hochwertiger Lebensraum geschaffen werden. Deshalb wurden im vor-
liegenden Richtplan 2012 entlang der Esche und dem Erlenbach Rena-
turierungsflächen ausgeschieden. Das Renaturierungsprojekt am Er-
lenbach wurde bereits gestartet. 
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VIII  Überwachungskonzept 

Prüfgebot Der Planungshorizont eines Richtplans beträgt normalerweise 10 bis 15 
Jahre ab Genehmigung durch die Regierung. Der vorliegende Gemein-
de-Richtplan umfasst den Zeitraum von 2012 bis 2027, ist damit aber 
nicht für die nächsten 15 Jahre unveränderlich. Der behördenverbindli-
che Richtplan soll (und muss) periodisch, meist alle 5 Jahre, überprüft 
und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Dieses 
Prüfgebot bildet die Grundlage für das Überwachungskonzept. Weitere 
Festlegungen zur Überwachung finden sich im SUP-Gesetz (Art. 16), 
gemäss welchem auch die erforderlichen Überwachungsmassnahmen 
festzulegen sind. 

Grundeigentümer-
verbindlichkeit 

Der Richtplan soll zeitnah durch den nachgelagerten Zonenplan und die 
dazugehörige Bauordnung, die ebenfalls bereits im Entwurf vorliegen, 
für die Grundeigentümer verbindlich umgesetzt werden. Erst danach 
können die Lösungsansätze mit den dazugehörigen Massnahmen auf 
ihre konkrete Wirkung hin geprüft werden, wobei zuerst auch noch eine 
Übergangszeit von einigen Jahren notwendig ist, bis erste Resultate der 
gewählten Planungsinstrumente überhaupt erkennbar sind. 

Zeitplan Aufgrund der vorangegangen Erklärungen soll die Überwachung erst 
starten, wenn erste Auswirkungen der Planung zu beobachten sind. 
Aufgrund der Umsetzungszeiträume der Massnahmen der 10 Lösungs-
ansätze macht für den Eschner Richtplan eine erste Überprüfung zwi-
schen 2016 und 2018 Sinn.  

Zuständigkeit Für die Überwachung der Umweltauswirkungen aufgrund des Richt-
plans 2012 ist die Gemeindeverwaltung Eschen als zuständige Behörde 
verantwortlich. Nachfolgend sind die erforderlichen Überwachungsme-
chanismen, um unvorhergesehene, negative Auswirkungen der Pla-
nung frühzeitig zu erkennen und Abhilfemassnahmen ergreifen zu kön-
nen, aufgeführt: 

Bedarfskontrolle Die prognostizierte Gemeindeentwicklung (Kapitel IVa) wird v.a. betref-
fend Bevölkerungs- und Arbeitsplatzanzahl sowie Verkehrsentwicklung 
laufend mit den aktuellen Zahlen der Landes- und Gemeindestatistik 
verglichen und gegebenenfalls werden Massnahmen wie die Aktivie-
rung der ausgeschiedenen Reservegebiete veranlasst. 

Projektkontrolle Konkrete Projekte wie das S-Bahn-Projekt FL.A.CH werden aufmerk-
sam verfolgt und falls im Interesse der Gemeinde aktiv unterstützt. 
Dadurch ist gewährleistet, dass sich diese konkreten Projekte an der 
Richtplanung orientieren und keine gegenläufigen Entwicklungen verur-
sachen. 
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Finanzierung Der Gemeinderat stellt innerhalb des Gemeindebudgets die finanziellen 
Mittel zur Verfügung, welche für eine geordnete Raumentwicklung im 
Sinne der Gemeinde Eschen-Nendeln benötigt werden. Im Richtplanbe-
richt ist eine Grobkostenschätzung enthalten, die dem Gemeinderat als 
Hilfestellung dienen soll. 

Begehung durch 
Ortsplanungskom-
mission 

Die durch die Gemeinde Eschen freiwillig eingerichtete Ortsplanungs-
kommission (OPK) trifft sich regelmässig zu Sitzungen und behandelt 
aktuelle Themen aus dem Bau- und Planungsbereich. Sie unterstützt 
den Gemeinderat beratend. 

Im Rahmen dieses Überwachungskonzepts überwacht die OPK ausser-
dem mittels jährlicher Begehung ausgewählter Standorte, ob die Pla-
nungs- und Umweltziele vor Ort Wirkung zeigen. 

Einholen einer 
Fachmeinung 

Bei Bedarf kann durch den Leiter der für den Richtplan und den Umwelt-
bericht zuständigen Behörde eine Begehung durch das SUP-Kernteam 
oder durch andere Fachleute veranlasst sowie deren Fachmeinung zu 
allfälligen Fehlentwicklungen an gewissen Standorten eingeholt werden.  

Die Mitglieder des SUP-Kernteams waren beim Strategischen Umwelt-
prüfungsverfahren direkt involviert, haben dieses überwacht und mitbe-
arbeitet und besitzen deswegen das nötige Vorwissen. 

Abhilfemass-
nahmen 

Bei unvorhergesehenen Entwicklungen ergreift die zuständige Behörde 
aufgrund der Resultate und Meldungen der beschriebenen Überwa-
chungsmechanismen korrigierend Abhilfemassnahmen und passt die 
Planung gegebenenfalls an. Konkrete Abhilfemassnahmen werden aber 
erst bei Vorliegen einer konkreten Fehlentwicklung spezifiziert. 

Überwachungs-
bericht 

Ausserdem protokolliert die zuständige Behörde laufend die aufgrund 
einer Fehlentwicklung veranlassten Korrekturmassnahmen und erstellt 
ab Überwachungsstart alle 2 bis 3 Jahre einen Bericht zuhanden des 
Gemeinderats. 
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IX Partizipation 

Beteiligungspflicht 
gemäss SUPG 

Gemäss SUP-Gesetz müssen während dem SUP-Verfahren Behörden 
(Art. 11) aber auch die Öffentlichkeit (Art. 3 Abs. 1) in angemessener 
Form informiert und beteiligt werden. Dies ist einerseits auf Stufe Un-
tersuchungsrahmen (Art. 10) mittels Stellungnahmen möglich und an-
dererseits auf Stufe Umweltbericht (Art. 12), der ebenfalls veröffent-
licht wird und zu dem die Öffentlichkeit bei der zuständigen Behörde 
eine Stellungnahme einreichen kann.  

Nachfolgend wird die Partizipation gemäss SUP-Gesetz nachgewie-
sen: 

Behördenbeteiligung Die Behörden waren von Beginn weg unter Federführung der Stabstel-
le für Landesplanung und in Absprache mit dem Amt für Umweltschutz 
über die Richtplanung informiert und konnten zum Untersuchungs-
rahmen bereits Stellung nehmen:  

 20.01.2012 Informationsveranstaltung für Amtsstellen FL zu Richt-
planentwurf 

14.03.2012 Diskussion Stellungnahmen zu Richtplanentwurf, SUP-
Verfahren und Untersuchungsrahmen mit Amtsstellen 
FL 

28.03.2012 Abgabe der definitiven Stellungnahmen der Behörden 
zum Richtplan und zum Untersuchungsrahmen an die 
Gemeinde Eschen 

Nachbargemeinden Die beiden Nachbargemeinden Gamprin-Bendern und Mauren-
Schaanwald, mit denen es direkten Koordinationsbedarf gibt, wurden 
zu bilateralen Gesprächen eingeladen, über den Stand der Richtpla-
nung in Eschen-Nendeln informiert und deren Entwicklungstendenzen 
angehört: 

 16.03.2012 Informationsaustausch (protokolliert) mit der Gemeinde 
Gamprin-Bendern 

05.07.2012 Informationsaustausch mit der Gemeinde Mauren-
Schaanwald 

Nachbarstaaten In Rücksprache mit dem Amt für Umweltschutz wurde festgelegt, dass 
eine Koordination mit den Behörden der beiden Nachbarländer nicht 
notwendig ist, weil deren Umwelt durch die Richtplanung der Gemein-
de Eschen nicht erheblich tangiert wird (Art. 13). Grenzüberschreiten-
de Planungen und Programme wie etwa das Agglomerationspro-
gramm Werdenberg-Liechtenstein wurden bei der Richtplanerarbei-
tung insofern berücksichtigt, dass möglichst keine konträren Nutzun-
gen definiert wurden und mögliche zukünftige Projekte wie beispiels-
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weise die S-Bahn realisierbar sind. 

Beteiligung der or-
ganisierten Öffent-
lichkeit (NGO’s) 

Der organisierten Öffentlichkeit, d.h. den 4 Nichtregierungsorganisati-
onen (NGO) Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU), 
Verkehrs-Club Liechtenstein (VCL), dem Fischereiverein Liechtenstein 
(FVL) und dem Liechtensteiner Forstverein wurde der Untersuchungs-
rahmen am 15. Mai 2012 zusammen mit dem Richtplan (Stand 15. 
April 2012) zur Stellungnahme zugestellt. Die Berücksichtigung der 
Stellungnahmen ist im Kapitel Vj. dokumentiert.  

Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

Am 3. Oktober 2012 wurden der Entwurf des Richtplans und der Ent-
wurf des Umweltberichts der Strategischen Umweltprüfung durch den 
Gemeinderat geprüft und einstimmig genehmigt sowie zur Mitwirkung 
freigegeben. Ebenso wurde dem weiteren Vorgehen gemäss vorgeleg-
tem Zeitplan zugestimmt. 

Gemäss SUP-Gesetz (Artikel 12) muss die Öffentlichkeit in angemes-
sener Form über die Planung unterrichtet sowie der Entwurf des Plans 
und des Umweltberichts während eines Monats der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Folgendermassen wurde eine wirksame 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Eschen-Nendeln sichergestellt: 

 22.10.2012 Informationsveranstaltung für die Bevölkerung zum 
Entwurf des Richtplans und zum Entwurf des Umwelt-
berichts im Gemeindesaal Eschen 

 22.10.2012 Versand der Informationsbroschüre „Richtplan der 
räumlichen Entwicklung 2012 bis 2027“ an alle Haushal-
te in der Gemeinde Eschen 

 22.10.2012 Publikation der Informationsbroschüre, des Plans zur 
Broschüre (Vereinfachte Richtplandarstellung) und des 
Entwurfs des Umweltberichts zur Strategischen Um-
weltprüfung zum Richtplan in digitaler Form auf der 
Gemeinde-Webseite unter www.eschen.li 

 22.10.2012 
bis 
22.11.2012 

Öffentliche Auflage des Entwurfs des Richtplans und 
des Entwurfs des Umweltberichts der Strategischen 
Umweltprüfung zum Richtplan (bei der Gemeindever-
waltung Eschen) sowie Ausschreibung zur Stellung-
nahme 

 Nebst der Öffentlichkeit wurden auch die Behörden und die organisier-
te Öffentlichkeit eingeladen Stellung zu nehmen. 
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a. Stellungnahmen zum Richtplan 2012 und zum Entwurf des Umweltberichts und de-
ren Berücksichtigung 

Beteiligung am 
Planungsverfahren 

Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach Ar-
tikel 11 bis 13 des SUP-Gesetzes hat die Gemeinde Eschen unter Be-
rücksichtigung der übermittelten Stellungnahmen (siehe Liste im An-
hang d.) den Entwurf des Richtplans sowie die Darstellungen und Be-
wertungen des Umweltberichts überprüft und im Rahmen der Ortspla-
nungskommissionssitzungen vom 29.11.2012, 25.1.2013 und 
21.2.2013 behandelt.  

Berücksichtigung 
Stellungnahmen 

Das Ergebnis der Überprüfung und Berücksichtigung nach Artikel 14, 
Absatz 1 des SUP-Gesetzes ist nachfolgend chronologisch nach Ein-
gang der Stellungnahmen gemäss dem vorgegebenen Raster des SUP 
Handbuches dokumentiert. 

 

Vorgebrachte Argumente aus 
den Stellungnahmen 

 Ergebnis der Prüfung Berücksichtigung im endgül-
tigen Entwurf der Planung 
und im endgültigen Umwelt-
bericht 

Allgemein   

Einsprachen Es wird nochmals festgehal-
ten, dass gegen den Richt-
plan aufgrund seiner Behör-
denverbindlichkeit gemäss 
Baugesetz (Artikel 20, Absatz 
2) keine Einsprachen zulässig 
sind. 

Berücksichtigung ist gesetz-
lich nicht möglich. 

Zonierungsgesuche Die Ortsplanungskommission 
hat in ihrer Sitzung am 
17.11.2011 beschlossen, 
dass sämtliche Zonierungs-
gesuche bis nach der frühes-
tens im Jahr 2013 geplanten 
Zonenplanrevision zu sistie-
ren sind. Dies wurde den be-
troffenen Grundeigentümern 
jeweils schriftlich mitgeteilt. 

--- 

Baulandbedarf Aufgrund der Entwicklungs-
prognose für die Bevölke-
rungsanzahl (vgl. Kapitel IVa) 

Keine Berücksichtigung, weil 
der Grundsatz „keine Neuzo-
nierung von Wohnzonen“ für 
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ist in den kommenden Jahren 
keine Neuzonierung von 
Wohnzonen notwendig, weil 
der Baulandbedarf aufgrund 
des Bevölkerungswachstums 
durch die nicht überbaute 
Fläche innerhalb der heute 
bereits bestehenden Wohn-
zonen abgedeckt werden 
kann. 

den Richtplan beibehalten 
werden soll. 

 

31. Oktober 2012 Herr Helmuth Gstöhl  

Entwicklungskonzept Land-
wirtschaft von 2005 als pla-
nerische Grundlage aufneh-
men 

Gemäss der Gemeinde 
Eschen wurde das Landwirt-
schaftskonzept bei der Aus-
arbeitung des Richtplans be-
rücksichtigt, aber in Kapitel Ib. 
nicht aufgeführt.  

Die Berücksichtigung des LW-
Konzepts zeigt sich dadurch, 
dass die neu definierten Frei-
haltebereiche Landschaft indi-
rekt auch die Landwirtschafts-
flächen mitsichern und dass 
durch die Aufhebung der ge-
planten Industriezonenerwei-
terung bei der Herbert Ospelt 
Anstalt auch der dort vorge-
sehene Standort für einen 
Aussiedlungshof frei bleibt.  

Wurde berücksichtigt, indem 
diese Studie im Kapitel Ib. 
ergänzt wurde. 

31. Oktober 2012 Herr Willy Marxer  

Linienführung Radwegver-
bindung Eschen - Flux - In-
dustrie Bendern: Zufahrts-
gasse ab Brühlgasse falsch 
eingetragen und direkte Ver-
bindung zur Industrie 
Bendern fehlt 

Mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 12.09.2012 wurde der 
Bericht „Radverkehrskonzept 
Eschen-Nendeln“ genehmigt. 
Im darin aufgezeigten Rad-
routennetz ist ohne konkrete 
Linienführung die Verbindung 
Brühlgasse-Schaaner Strasse 
mit einem Pfeil grob skizziert.  

Die gemäss Richtplan vorge-
sehene Linienführung ent-

Keine Berücksichtigung, weil 
der Anschluss an die Indust-
rie Bendern zuerst mit der 
Nachbargemeinde Gamprin 
geklärt werden muss. 

Im Rahmen des Agglomera-
tionsprogramm Liechtenstein-
Werdenberg finden im Früh-
jahr 2013 weitere Koordinati-
onssitzungen dazu statt, de-
ren Resultate abgewartet 
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spricht der heute bestehen-
den internationalen Moun-
tainbike und Veloland-
Schweiz Route. Im Bereich 
Benderer Äule-Stelligraben-
Esche soll dann in Absprache 
mit der Gemeinde Gamprin-
Bendern der Anschluss an die 
Industrie Bendern gewährleis-
tet werden. Der Entwurf des 
Richtplans der Gemeinde 
Eschen wurde der Gemeinde 
Gamprin bereits vorgestellt. 
Weitere Gespräche und Ab-
klärungen sind notwendig.    

werden müssen.  

 

Zukünftige Industriezonen-
Erweiterung nicht im Gebiet 
Kella Süd sondern entlang 
Rheinstrasse-Essanestrasse 
im Bereich Kranzamad / Fa-
milienteile vornehmen 

Die Ortsplanungskommission 
hat sich klar dafür ausgespro-
chen, dass auch zukünftig, 
zumindest während des 
Richtplanhorizonts bis 2027 
die beiden Ortsteile Eschen 
und Nendeln eigenständig 
erkennbar bleiben.  

Auch die Mehrheit der Amts-
stellen des Landes ist der 
Ansicht, dass der Naturkorri-
dor zwischen Eschen und 
Nendeln nicht geschlossen 
werden soll. 

Keine Berücksichtigung, weil 
die Siedlungskörper der Ort-
steile Eschen und Nendeln 
nicht verbunden werden sol-
len. 

Das Orts- und Landschafts-
bild sowie der Tierkorridor 
müssen eingehalten werden. 
Dieser Grundsatz entspricht 
auch den übergeordneten 
Planungen wie Landesricht-
plan, Agglomerationspro-
gramm, etc.  

   

2. November 2012 Familie Brigitte und Rudolf Batliner 

Versand Informationsbro-
schüre erst nach Informati-
onsveranstaltung 

Auch in anderen Liechten-
steiner Gemeinden (Bsp. 
Gemeinde Vaduz), welche 
zurzeit einen Gemeindericht-
plan erarbeiten, wurde die 
Bevölkerung zuerst im Rah-
men einer Informationsveran-
staltung und erst nachher 
mittels einer Broschüre an 
alle Haushaltungen informiert. 
Ausserdem handelt es sich 
beim in der Broschüre beilie-

Keine Berücksichtigung mehr 
möglich. Während der 2-
wöchigen Auflage des Richt-
plans, voraussichtlich im Ap-
ril/Mai 2013, können sich 
interessierte Bürger aus der 
Bevölkerung nochmals bei 
der Gemeindebauverwaltung 
informieren. 
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genden Richtplan um einen 
Entwurf, der noch angepasst 
werden kann. 

Informationsbroschüre: fal-
sche Zahlen für Einwohner- 
und Arbeitsplatzentwicklung 

Der Einwand ist berechtigt, 
weil in der Broschüre genaue 
Zahlen für 2010 eingeführt 
und dann die Prognosen nicht 
korrigiert wurden. 

Ausgehend von der Einwoh-
neranzahl von 4‘249 und Ar-
beitsplatzanzahl von 4‘219 
des Amtes für Statistik (per 
31.12.2011) ergibt sich für 
das Jahr 2027 eine prognos-
tizierte Einwohneranzahl von 
4‘982-5‘833 und eine Arbeits-
platzanzahl von 4‘947-5‘792. 
Diese Berechnung beruht 
jedoch auf den „Extremwer-
ten“ von 1% und 2%. 

Der Ortsplaner hat für die 
Prognosen mit einem mittle-
ren Leitwert von 1.5% ge-
rechnet und dann eine Band-
breite angegeben. 

Wurde berücksichtigt, d.h. im 
Richtplan mit dazugehörigem 
Bericht und im Umweltbericht 
wurden die statistischen Zah-
len überprüft, auf den Stand 
von Ende 2011 aktualisiert 
und abgeglichen sowie die 
Prognosen für 2017 und 
2027 angepasst.  

Bei der Berechnung der 
Prognosen wurde in Rück-
sprache mit dem Ortsplaner 
wieder der mittlere Leitwert 
von 1.5% verwendet und 
dann eine Bandbreite (auf 50 
gerundet) angegeben. 

Berücksichtigung geplante 
Stadtumfahrung Feldkirch in 
Richtplanung 

Gemäss Projektwebseite zur 
„Verkehrsplanung Feldkirch 
Süd, Stadttunnel Feldkirch“ 
unter www.vorarlberg.at ist 
das vorgängig durchzufüh-
rende UVP-Verfahren für 
2013 und die Verkehrsfreiga-
be des gesamten Stadttun-
nels für 2025 geplant. 

Der Richtplan der Gemeinde 
Eschen ist von Gesetzes we-
gen periodisch zu prüfen und 
gegebenenfalls anzupassen, 
i.d.R. alle 5 Jahre. 

Keine Berücksichtigung, weil 
zuerst mindestens die Er-
kenntnisse aus dem UVP-
Verfahren, in dem das Land 
Liechtenstein Parteistellung 
verlangt hat, abgewartet wer-
den müssen und aufgrund 
des Prüfgebots dann der 
Richtplan gegebenenfalls 
angepasst werden kann. 

Fragen zu „Dienstleistungs-
meile“ entlang Essanestras-

Gemäss bestehendem Zo-
nenplan ist das Grundstück in 

Wird berücksichtigt, mit Hin-
weis auf die anstehende Zo-

http://www.vorarlberg.at/
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se: 
- Dienstleistungsmeile ent-

lang internationale Haupt-
verkehrsachse Essa-
nestrasse attraktiv? 

- Definition „Dienstleistungs-
zone“ betreffend Gebäude-
höhe und Bautiefe? 

- Unterschied „Dienstleis-
tungszone“ von heutigen 
„Industrie- und Gewerbe-
zone“ 

- Wachstum von ca. 1000 
Arbeitsplätzen in Industrie 
und/oder im Dienstleis-
tungsgewerbe? Vermi-
schung I und DL? 

- Dimension Industriezonen-
erweiterung ausreichend? 

der Wohnzone A (inkl. 
schwarze Schraffur), welche 
im neuen Zonenplan durch 
DL ersetzt werden soll (hell-
blaue Farbe). Die heute mög-
liche Nutzung der Wohnzone 
A in diesem Bereich ent-
spricht in etwa der neuen DL-
Zone im zukünftigen Zonen-
plan.  

  

 

nenplanrevision und die zu-
künftige Bauordnung. 
Die Abteilung Bauwesen 
wurde beauftragt, eine ge-
meinsame Sitzung mit der 
Familie Rudolf Batliner und 
den Gemeindeverantwortli-
chen zu organisieren um die 
gestellten Fragen bilateral zu 
klären (2. Quartal 2013).  

 

Zuteilung Parzelle 1587 
(Kohlplatz 26) mit Einfamili-
enhaus zu „Dienstleistungs-
meile“ wird kritisch hinterfragt 

Die Parzelle 1587 liegt in der 
Wohnzone A. Gemäss gülti-
ger Bauordnung (Artikel 8) 
liegt die Parzelle bereits heu-
te im Nutzungsbereich für 
Wohnen-, Dienstleistung und 
Gewerbe. Dienstleistungs- 
und Gewerbenutzung ist vor-
wiegend in der ersten Bautie-
fe anzuordnen. 

 Siehe oben. 

8. November 2012 Herr Alois Allgäuer, Frau Rebecca Marxer-Näscher, Herr 
Werner Bieberschulte 

Neuzonierung der Parzellen 
Herawingert 214, 215 und 
216 

Die Begehung und Prüfung 
durch die OPK zusammen mit 
dem Ortsplaner ist am 15. 
März 2012 erfolgt und am 9. 
Mai 2012 wurde der Be-
schluss gefasst, die beste-
hende Zonengrenze nicht 
anzupassen. 

Keine Berücksichtigung, d.h. 
keine Neuzonierung. 

Beteiligung der Parzellen 
Herawingert 214, 215 und 
216 an der Baulandumlegung 

Bei Ablehnung der Neuzonie-
rung ist dieser Entscheid hin-
fällig, weil eine Baulandumle-

Keine Berücksichtigung, weil 
das Gesetz über die Bau-
landumlegung dies nicht zu-
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„Möli“ gung gemäss Gesetz vom 3. 
Juli 1991 über die Bauland-
umlegung nur innerhalb von 
Bauzonen zulässig ist. 

lässt. 

12. November 2012 Herr Rainer Gstöhl 

Neuzonierung Parzelle 1561 
(Mühlegasse) 

Begehung und Prüfung durch 
OPK zusammen mit dem 
Ortsplaner ist am 15. März 
2012 erfolgt und am 9. Mai 
2012 wurde der Beschluss 
gefasst, die bestehende Zo-
nengrenze nicht anzupassen.  

Keine Berücksichtigung, d.h. 
keine Neuzonierung.  

 

Verhältnismässigkeit der Ab-
grenzung der Bauzone im 
Gebiet Flux im Vergleich zu 
den Gebieten Schönbühl, 
Hub und Fallsgass  

Das Gebiet Flux Süd liegt in 
der Reservezone II.  

Die Argumente für die Gebie-
te Hub und Fallsgass können 
nicht nachvollzogen werden. 
Das Gebiet Schönbühl ist in 
der derzeitigen Richtplanrevi-
sion nicht relevant, da dies in 
der letzten Revision bereits 
berücksichtigt wurde.  

Keine Berücksichtigung, d.h. 
keine Neuzonierung. 

Geplante Linienführung für 
Fussgänger- und Radweg 
führt ohne Rücksprache mit 
Grundeigentümer mitten über 
die Parzelle 1561 

Die im Richtplan skizzierte 
Linienführung entspricht einer 
konzeptionellen, groben Fest-
legung, die u.a. auch auf-
grund der Topographie abge-
ändert werden kann. 

Wurde berücksichtigt, d.h. die 
Linienführung wurde im 
Richtplan angepasst.  

 

15. November 2012 Herren Wilfried Meier und Ernst Meier 

Neuzonierung Wohnzone 
(Reservegebiet 1) einer Bau-
tiefe entlang Strasse „Auf 
Berg“ (analog andere Stras-
senseite auf Maurer Gemein-
degebiet), Infrastruktur be-
reits vorhanden 

Der Richtplan unterteilt das 
Gebiet „Auf Berg“ neu in Re-
servezone 1 und 2. 

Wurde berücksichtigt, d.h. 
entlang der ausgebauten 
Strassen soll die erste Bau-
tiefe der Reservezone I zu-
gewiesen, jedoch nicht ein-
zoniert werden. 
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21. November 2012 Amt für Wald, Natur und Landschaft (Herr Josef Schädler) 

LEK Eschen ist bezgl. aus-
geschiedener Vorranggebiete 
sowie dem Verlauf des Natur- 
und Wildtierkorridors wider-
sprüchlich 

Wie bereits erwähnt ist das 
LEK eine einzelne Fachmei-
nung und nicht behördenver-
bindlich, sondern bietet eine 
Diskussionsbasis. Diese Dis-
kussion soll in den kommen-
den Jahren zuerst innerhalb 
der Gemeinde Eschen und 
den zuständigen Gremien 
geführt werden, bevor weitere 
Elemente daraus in die Richt- 
und Nutzungsplanung über-
nommen werden. 

Keine Berücksichtigung, weil 
das LEK noch nicht breit dis-
kutiert wurde. 
Es erfolgt aber eine Zusiche-
rung ans AWNL, dass es in 
den späteren Diskussions-
prozess LEK einbezogen 
wird. 

21. November 2012 Verkehrsclub Liechtenstein (VCL) 

Massnahmenblätter erstellen In Rücksprache mit Herrn 
Remo Looser, zuständig für 
Raumplanung im Ressort 
Umwelt, Raum, Land- und 
Waldwirtschaft, müssen auf-
grund der gesetzlichen Vor-
gaben in der Verordnung zum 
Baugesetz (u.a. Artikel 10) 
keine Massnahmenblätter zu 
einem Richtplan erstellt wer-
den.  

Ausserdem ist die Gemeinde 
Eschen der Ansicht, dass der 
Bericht zum Richtplan mit den 
Lösungsansätzen inhaltlich 
die wichtigsten Punkte (Aus-
gangslage, Entwicklung, Her-
ausforderungen, Zielsetzun-
gen mit Priorisierung und Re-
alisierungszeitraum, Lö-
sungsansatz, Reservationen, 
Kostenrahmen) wie in einem 
Massnahmenblatt enthält. 

Keine Berücksichtigung, weil 
Informationen analog einem 
Massnahmenblatt bereits im 
Bericht zum Richtplan vorlie-
gen. 

Modalsplit aufnehmen (weni-
ger Arbeitswege allein per 
Auto) 

Überlegungen Manfred Bi-
schof vom 27.11.2012: 

Keine Berücksichtigung als 
einzelnes Ziel im SUP-
Untersuchungsrahmen, weil 
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„Vorab ist festzuhalten, dass 
entsprechend Gemeindebau-
ordnung bei Neuüberbauun-
gen sowie Um- und Zubauten 
oder Nutzungsänderungen 
bestehender Gebäude in den 
Bereichen Wohnzone A, 
Kernzone, Zone für öffentli-
che Bauten und Anlagen so-
wie Industrie- und Gewerbe-
zone von der Bauherrschaft 
verpflichtend ein umfassen-
des Mobilitätskonzept im Zu-
ge des Bewilligungsverfah-
rens entsprechend einer dafür 
erlassenen Wegleitung bei-
zubringen ist. In der Weglei-
tung dazu ist ein maximaler 
MIV-Anteil von 60 % festge-
legt. Damit werden neue be-
deutende Verkehrserreger 
defacto zur Einhaltung einer 
Obergrenze für den MIV-
Anteil am Modalsplit verpflich-
tet.“ 

„Mit dem Hinweis auf die Ver-
kehrsleistung war gemeint, 
dass im Grundsatz nicht der 
Modalsplit plafoniert werden 
sollte, sondern eigentlich die 
Gesamtverkehrsleistung die 
letztlich massgebende Grös-
se für eine Zielsetzung in ei-
nem Richtplan wäre, sofern 
man in einem Richtplan eine 
solche Grenze definieren 
möchte. Beispielsweise könn-
te sich die Gesamtverkehrs-
leistung des Motorfahrzeug-
verkehrs auch bei einem fal-
lenden MIV-Anteil am Mo-
dalsplit erhöhen, wenn insge-
samt die Verkehrserzeugung 
bzw. Verkehrsnachfrage stark 

sich die Gemeinde Eschen 
mit der Prozessbegleitung 
„Stellungnahme zu Verkehrs-
fragen“ (Abschlussbericht 
vom April 2010) und dem 
ausgearbeiteten Radver-
kehrskonzept (August 2012), 
welche als planerische 
Grundlage für den Richtplan 
im Umweltbericht aufgeführt 
sind, umfassender und ganz-
heitlicher mit dem Thema 
Verkehr auseinandersetzen 
möchte. 
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steigt. Andererseits könnte 
sich im umgekehrten Falle der 
Motorfahrzeugverkehr auch 
bei einem gleichbleibenden 
oder steigenden MIV-Anteil 
verringern, wenn die Nach-
frage entsprechend zurück-
geht. Wenn man nun eine 
Obergrenze für den Motor-
fahrzeugverkehr in eine 
Richtplanung aufnehmen 
möchte, müsste daher die 
Gesamtverkehrsleistung des 
Motorfahrzeugverkehrs als 
Messgrösse verwendet wer-
den, eine alleinige Fixierung 
auf den Modalsplit würde 
dann zu kurz greifen.“ 

Diese Überlegungen stehen 
jedoch nicht im Gegensatz zu 
den Bemühungen, die relati-
ven Verkehrsanteile des MIVs 
zu reduzieren. Diese An-
strengungen sind natürlich 
sehr sinnvoll und werden 
durch die Gemeinde Eschen 
auch weiter verfolgt werden.  

Eine Radverbindung Nen-
deln-Schaan entlang der 
Bahn bedeutet einen erhebli-
chen Konflikt mit dem Natur-
schutz und die Zerstörung 
eines heute noch ziemlich 
intakten Naturraums. Des-
halb spricht sich der VCL-
Vorstand gegen diese Rad-
wegführung aus. 

Der VCL-Vorstand befürwor-
tet eine Radverbindung Nen-
deln-Schaan einseitig entlang 
der Hauptstrasse. 

Die Gemeinde Eschen muss 
bei der Erarbeitung des Ge-
meinde-Richtplans die Ele-
mente des übergeordneten 
Landesrichtplans überneh-
men. Dies hat sie in Bezug 
auf die Radwegführung ent-
lang der Bahn gemacht. 

Gemäss Bericht zum Radver-
kehrskonzept Eschen-
Nendeln (genehmigt durch 
den Gemeinderat am 
12.9.2012) wurde die Routen-
führung im Bereich des Na-
turschutzgebietes Schwab-
brünnen entlang der Bahn 

Keine Berücksichtigung, weil 
gemäss genehmigtem Rad-
verkehrskonzept und gemäss 
Sitzungsprotokoll der Ar-
beitsgruppe „Radverkehrs-
konzept Eschen“ 01/12 bei 
der Routenführung zwischen 
Nendeln und Schaan trotz 
der Konflikte mit dem Natur-
schutz die Variante „entlang 
Bahn“ als „Bestvariante“ gilt. 
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geprüft und beschlossen, die-
se weiterzuverfolgen. 

In Bezug auf eine allfällige 
Radverbindung entlang der 
Hauptstrasse Nendeln-
Schaan ist das Land und 
nicht die Gemeinde An-
sprechpartner, weil es sich 
um eine Landstrasse handelt. 

Radverbindung zum Arbeits-
platzgebiet Bendern durch 
das Riet weiter südlich (ent-
lang Signatur Freihaltebe-
reich Landschaft) 

Die im Richtplan skizzierte 
Radverbindung von der 
Brühlgasse (Ausgangspunkt 
„Parkplatz Brühl“) zum Ar-
beitsplatzgebiet Bendern ent-
spricht der Variante gemäss 
heutigem Kenntnisstand mit 
Rücksicht auf das internatio-
nale Routennetz und berück-
sichtigt auch die Interessen 
der Natur und der Landwirt-
schaft. 

Siehe auch Prüfung der Stel-
lungnahme Herr Willy Marxer 
vom 31.10.2012. 

Keine Berücksichtigung. 

21. November 2012 Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) 

1. 1. Die LGU schlägt vor, 
den letzten Absatz zur Ziel-
setzung entsprechend der 
Gesetzeslage anzupassen. 
Ob eine weitere SUP auf 
einer nachgelagerten Ebene 
als der Richtplan-Ebene 
durchgeführt werden muss 
oder nicht, ist von verschie-
denen Faktoren abhängig. 
Unter anderem auch davon, 
in welcher Genauigkeit inner-
halb der Richtplanung der 
Rahmen für die künftige Ge-
nehmigung von Projekten 
gesetzt wurde. Erfolgte die-
ser in einer Richtplanung nur 

Gemäss Protokoll der Ämter-
runde von der Stabstelle für 
Landesplanung vom 14. März 
2012 benötigt es auf der 
nachgeordneten Ebene keine 
zusätzliche, weitere SUP. Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) ist Sache des Landes.  

 

Keine Berücksichtigung. 
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grob, hat also beispielsweise 
für eine Verkehrsroute keine 
Alternativenprüfung stattge-
funden oder wurden wesent-
liche Umweltaspekte nicht 
berücksichtigt, dann ist auf 
nachgelagerter Ebene wiede-
rum eine SUP durchzuführen. 

1.2. Die LGU schlägt vor, den 
Umweltbericht um Objektblät-
ter (Massnahmenblätter) zu 
erweitern und in diesen ins-
besondere die Vorgehens-
weise zu den Themen mit 
grossem Abstimmungsbedarf 
festzuhalten. Beispielsweise 
ist der Radweg entlang der 
Bahnlinie und damit entlang 
des Naturschutzgebietes 
Schwabbrünnen-Äscher um-
stritten. Für ihn sollte deshalb 
in einem Objektblatt die wei-
tere Vorgehensweise festge-
halten werden. 

Siehe Stellungnahme VCL 
unter „Massnahmenblätter 
erstellen“ und „Radverbin-
dung Nendeln-Schaan“. 

 

Keine Berücksichtigung (sie-
he Stellungnahme VCL unter 
„Massnahmenblätter erstel-
len“ und „Radverbindung 
Nendeln-Schaan“). 

 

2. Die LGU schlägt vor, die 
jeweils vorgebrachten Argu-
mente aus den Stellungnah-
men in den Umweltbericht 
aufzunehmen und die von 
der Regierung vorgeschlage-
ne Darstellung zu verwen-
den. Zudem müssen die Be-
gründungen nachvollziehbar 
sein. 

Formale, aber nicht verbindli-
che Vorgabe aus dem Hand-
buch zur SUP. Die Begrün-
dungen im Umweltbericht der 
Gemeinde Eschen sind auch 
im Vergleich zu anderen Ge-
meinden ausführlich und ver-
ständlich formuliert. 

Wurde berücksichtigt, in dem 
die Stellungnahmen aus der 
Behörden- und Öffentlich-
keitsbeteiligung vom Herbst 
2012 gemäss diesem Raster 
abgehandelt wurden.  

3. Die LGU schlägt vor, die 
Grenzwertüberschreitungen 
bei den Luftschadstoffen in 
die Beschreibung des Um-
weltzustandes aufzunehmen: 

Der Jahresmittelwert für 
Stickstoffdioxid, einer Vorläu-
fersubstanz für das Ozon, 

Bei der Beschreibung des 
Umweltzustandes ist erwähnt, 
dass die Konzentration von 
Feinstaub, Ozon und Stick-
oxiden sowie dessen Verbin-
dungen erhöhte Werte auf-
weisen und dies auch durch 
die Flechtenkartierung (Stand 
2009), welche einen Indikator 

Keine Berücksichtigung, weil 
eine Aufnahme von einzelnen 
Messwerten nicht der über-
geordneten, strategischen 
Betrachtungsweise eines 
Richtplans, der die Entwick-
lungstendenzen vorgibt, ent-
spricht. 
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wird regelmässig überschrit-
ten. Bei Feinstaubmessun-
gen im Jahr 2009 lag die 
durchschnittliche Feinstaub-
belastung bei 25 μg/m3 und 
damit deutlich über dem Jah-
resmittelgrenzwert von 20 
μg/m3. Der Tagesmittel-
grenzwert von 50 μg/m3 
wurde in einem Jahr 27-mal 
überschritten. 

zur Beurteilung der Luftquali-
tät darstellt, bestätigt wird. 

Betreffend einzelne Messwer-
te wird lediglich auf die Erhe-
bungen auf Landesebene 
verwiesen. 

 

4.1. Aufnahme der im behör-
denverbindlichen Landes-
richtplan eingezeichneten 
Hauptwanderachse in den 
Richtplan der Gemeinde 
Eschen-Nendeln, sowohl in 
der Beschreibung des Um-
weltzustandes als auch in der 
Karte (analog Radweg). 

Im Bericht zum Richtplan 
2012 der Gemeinde Eschen 
ist klar festgehalten, dass 
sämtliche Bestandteile des 
Landesrichtplans auch für die 
Gemeindebehörden verbind-
lich sind. Ausserdem ist der 
Kartenausschnitt aus dem 
gültigen Landesrichtplan, der 
das Gemeindegebiet Eschen 
betrifft, ebenfalls in den Be-
richt integriert worden. 

Keine Berücksichtigung, weil 
bereits im Bericht zum Richt-
plan integriert. 

4.2. Erstellen eines Objekt-
blattes (Massnahmenblattes) 
zur Vorgehensweise bei der 
Festlegung der exakten Rad-
route zwischen Nendeln und 
Schaan, wobei auf den Inte-
ressenkonflikt hinzuweisen 
ist. 

Siehe Stellungnahm VCL vom 
21.11.2012 betreffend „Mass-
nahmenblätter erstellen“ und 
„Radverbindung Nendeln-
Schaan“. 

Keine Berücksichtigung. 

5.1. Die LGU schlägt vor, 
zumindest die Information, 
dass der Landesrichtplan 
diese Verkehrskorridore ent-
hält, aufzunehmen und die 
weitere Vorgehensweise auf-
zuzeigen. Für derartige Ver-
kehrskorridore ist gemäss 
dem Gesetz über die strate-
gische Umweltprüfung SUPG 
ein SUP-Verfahren Pflicht. 
Das SUP- Verfahren wurde 

Die übergeordneten Ver-
kehrskorridore aus dem Lan-
desrichtplan liegen in der Zu-
ständigkeit des Landes (siehe 
auch Abhandlung der Stel-
lungnahme LGU vom 
11.6.2012, Punkt 11.1). 

Der Landesrichtplan ist für die 
Gemeinde gesamthaft ver-
bindlich. Aus diesem Grund 
werden die Verkehrskorridore 

Keine Berücksichtigung. 
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im Objektblatt des Landes-
richtplanes fälschlicherweise 
nicht in die Liste der mass-
geblichen Verfahren aufge-
nommen. 

planerisch nicht dargestellt, 
sind jedoch im Bericht zum 
Richtplan erwähnt.  

 

5.2. Die LGU würde es be-
grüssen, wenn die Gemeinde 
Eschen-Nendeln in den Um-
weltbericht die Verkehrsleit-
sätze (Verkehr vermeiden => 
Verlagern => verträglich ge-
stalten) des Agglomerations-
programms Werdenberg-
Liechtenstein, dem der Ge-
meinderat zugestimmt hat, 
aufnehmen könnte und die 
dort gemachte Aussage, 
punktuelle Netzergänzungen 
zur Verlagerung grosser, 
gebündelter Verkehrsströme 
seien nur als Ultima Ratio in 
Betracht zu ziehen, im Um-
weltbericht wiederholen 
könnte, da diese Aussagen 
nicht im Widerspruch zum 
Landesrichtplan stehen. 

Das Agglomerationspro-
gramm wurde durch den Ge-
meinderat von Eschen ge-
nehmigt und bildet eine pla-
nerische Grundlage für den 
Richtplan. 

Mit der Prozessbegleitung 
„Stellungnahme zu Verkehrs-
fragen“ (Abschlussbericht 
vom April 2010) und dem 
Radverkehrskonzept, welche 
ebenfalls als planerische 
Grundlage für den Richtplan 
im Umweltbericht aufgeführt 
sind, legt die Gemeinde 
Eschen ihre Position betref-
fend Verkehr ausführlich dar 
und geht damit bereits einen 
Schritt weiter als einige ande-
re Gemeinden. 

Keine Berücksichtigung, weil 
die Position der Gemeinde 
Eschen betreffend Verkehr 
bereits ausreichend doku-
mentiert ist und nicht noch-
mals wiedergegeben werden 
soll. Ausserdem sollen nicht 
einzelne Leitsätze repetiert 
und aus dem Gesamtzu-
sammenhang des Agglome-
rationsprogramms Werden-
berg-Liechtenstein gerissen 
werden.  

7.1. Die LGU schlägt vor, 
einen anderen Ausgangs-
punkt als das ehemalige Are-
al Frick für die Erschliessung 
des Naherholungsgebietes 
mittels Parkplatz zu wählen. 
Für die Erschliessung des 
Naherholungsgebietes sollte 
ein Konzept ausgearbeitet 
werden, das sich an einer 
gute Zugänglichkeit mit dem 
öffentlichen Verkehr, Rad 
und Bus orientiert. Sollte die 
Gemeinde am Parkplatz fest-
halten, ist - wie im SUP-
Handbuch auf den Seiten 40 
und 48 ausgeführt - eine 
nachvollziehbare, sachliche 

Das Erholungsgebiet Esche 
funktioniert nur, wenn ein 
Ausgangspunkt mit Parkplät-
zen in kurzer Distanz dazu 
angeboten wird. Das ehem. 
Areal Th. Frick bietet sich an. 
Zudem ist die Nähe zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
notwendig, was hier gewähr-
leistet ist.  

Die heutige Situation zeigt, 
dass sonst ein „wildes Parkie-
ren“ stattfindet, d.h. die Autos 
werden in den Rietgassen 
und im Wiesland abgestellt.  

Keine Berücksichtigung. 
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Begründung in den Umwelt-
bericht aufzunehmen. Diese 
fehlt im Entwurf des Umwelt-
berichts. 

7.2. Die LGU schlägt vor, die 
Umwidmung des ehemaligen 
Areals Frick in die Landwirt-
schaftszone zu prüfen. 

Siehe Punkt 11.2 der Ab-
handlung der Stellungnahme 
der LGU vom 11.6.2012. 

Keine Berücksichtigung. 

8.1. Die LGU schlägt vor, 
zumindest die im Landes-
richtplan vorgegebenen 
schützenswerten Bereiche für 
Fauna und Flora in den 
Richtplan aufzunehmen und 
in der Karte darzustellen. 
Aktuell fehlen die schützens-
werten Biotope, die schüt-
zenswerten Naturdenkmäler, 
die Kernlebensräume und die 
Hauptachse für wandernde 
Tierarten. 

Inventare mit geschützten 
Objekten wie das Natur-
denkmalinventar werden nicht 
in den Richtplan sondern 
nach Prüfung in den Zonen-
plan übernommen, weil dieser 
grundeigentümerverbindlich 
ist. 

Der Landesrichtplan besteht 
aus 4 Teilrichtplänen „Sied-
lung, Landwirtschaft, Natur 
und Landschaft, Verkehr so-
wie Ver- und Entsorgung“ und 
kann somit eine grössere Fül-
le an Informationen abbilden 
als der aus einer Karte beste-
hende Gemeinderichtplan. 
Wie bereits erwähnt ist der 
Landesrichtplan für die Ge-
meinde Eschen verbindlich. 

Teilweise Berücksichtigung 
im nachgelagerten Zonen-
plan aber nicht im Richtplan. 

8.2. Die Aussage, ausge-
schiedene und inventarisierte 
Biotope sollen sachlich hin-
terfragt werden, im untersten 
Abschnitt auf Seite 53 unter 
dem Punkte 12.3. ist zu strei-
chen, da ausschliesslich 
sachliche Kriterien zur Aus-
scheidung herangezogen 
wurden und die Schutzwür-
digkeit von Biotopen in Ab-
ständen überprüft wird. 

Es handelt sich um eine 
missverständliche Formulie-
rung im Untersuchungsrah-
men. 

Eine Überprüfung der 
Schutzwürdigkeit der ausge-
schiedenen Biotope soll je-
doch vor der allfälligen Auf-
nahme in ein Planwerk vor-
genommen werden. 

Wird berücksichtigt, d.h. es 
wird hiermit festgehalten, 
dass die Ausscheidung der 
Biotope nach sachlichen Kri-
terien erfolgt ist.  
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21. November 2012 Interessensgemeinschaft Krest 

 Die Ortsplanungskommission hat am 21. Februar 2013 die 
Stellungnahme der Interessensgemeinschaft Krest nochmals 
in einer Sondersitzung vertieft geprüft und folgende Beschlüs-
se gefasst. 

Das heutige Reservegebiet 
Bendererfeld-Krest ist im 
Richtplanentwurf mit Reser-
vegebiet 1 zu bezeichnen, da 
es - im Gegensatz zu Gebie-
ten wie Boja und Güggelhal-
de - siedlungsnah ist und 
rundum von Siedlungen be-
grenzt wird. 

Die Siedlungsnähe ist nur ein 
Kriterium für die Zuweisung 
von Reservezonen 1 und 2. 
Weitere Kriterien sind Gelän-
deverlauf, Exposition, Parzel-
lenstruktur sowie Land-
schaftsschutz.  

 

Wurde teilweise berücksich-
tigt, in dem im Richtplan im 
Bereich Krest und Boja An-
passungen vorgenommen 
wurden.  

 

Die Pfeilabgrenzung "Frei 
haltebereich Landschaft" ist 
aus demselben Grund in den 
Bereich nördlich der Krest-
strasse zu verschieben. 

Der Freihaltebereich Land-
schaft wurde anhand einer 
Schrägansicht vom Riet aus, 
anhand von Höhenlinien und 
anhand des Luftbildes von 
2006 so festgelegt. 

Wurde teilweise berücksich-
tigt, d.h. der Freihaltebereich 
Landschaft rückt parallel zur 
abgeänderten Reservezone 1 
ab. 

21. November 2012 Interessensgemeinschaft Gastelun 

 Die Ortsplanungskommission hat am 21. Februar 2013 die 
Stellungnahme der Interessensgemeinschaft Gastelun noch-
mals in einer Sondersitzung vertieft geprüft und folgende Be-
schlüsse gefasst. 

Wo Bauzone direkt an Re-
servezone grenzt, ist mindes-
tens eine Bautiefe der Reser-
vezone mit Resevezone 1 zu 
taxieren, da es sich um eine 
an das Siedlungsgebiet an-
grenzende Zone handelt. 
Ansonsten ist diese Definition 
falsch und die Zuteilung will-
kürlich. 

Der Richtplan macht keine 
abschliessende Abgrenzung 
resp. Zuteilung und gibt keine 
endgültige Definition von Re-
servezone 1 und 2 vor. Die 
definitive Abgrenzung folgt 
erst im nachgelagerten Zo-
nenplan und die genaue Defi-
nition von Reservezone 1 und 
2 in der dazugehörigen Bau-
ordnung. 

Wurde teilweise berücksich-
tigt und im Richtplan geän-
dert. Entlang der (ausgebau-
ten) Strassen wurde eine 
Bautiefe als Reservezone 1 
taxiert.  

Wir stellen fest und begrüs-
sen, dass der Freihaltebe-
reich nördlich Gastelun nicht 

Der Freihaltebereich rückt 
parallel zu der Reservezone 1 
ab. 

Keine Berücksichtigung. 
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an die Strasse angrenzt, 
sondern - aufgrund der be-
reits verbauten Landschaft 
(Parz. 1012 und 1024) - um 
eine Parzellentiefe zurück-
versetzt ist. Das bedeutet, 
dass hier in Zukunft eine sehr 
zurückhaltende und land-
schaftsschonende Bauzo-
nenerweiterung in Form einer 
Bautiefe möglich ist. Auf-
grund der bereits vorhande-
nen Erschliessungsstrasse 
und der im Jahr 2011 erneu-
erten Infrastruktur (Wasser-
leitung, Strom, KOM) macht 
es auch aus wirtschaftlichen 
Erwägungen Sinn, dass in 
absehbarer Zukunft nördlich 
der Gastelunstrasse eine 
Bautiefe entstehen kann. 
Dabei handelt es sich um 
eine kleine, aber qualitativ 
wertvolle Erweiterung. 

Ausserdem sind mit den be-
reits bestehenden Überbau-
ungen Parz. 1012 und 1024 
Tatsachen vorhanden, die 
eine Gleichstellung aller Par-
zellen entlang der Gas-
telunstrasse verlangen. 

Sollten in absehbarer Zukunft 
südlich der Gastelunstrasse 
zusätzliche Überbauungen 
entstehen, die einen Ausbau 
der Gastelunstrasse bedin-
gen, ist eine Umlegung und 
Erschliessung einer nördli-
chen Bautiefe wirtschaftlich 
sinnvoll und naheliegend und 
auch - aufgrund des beschei-
denen Ausmasses - ökolo-
gisch vertretbar. 

Eine Umzonierung von Re-
servezone in Bauland ist nicht 
Gegenstand des Richtplanes. 
Allfällige Zonierungen sind, 
wenn überhaupt, in einem 
anderen Verfahren abzuhan-
deln.  
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23. November 2012 Tiefbauamt Liechtenstein 

 Mit Markus Biedermann, Amt für Bau und Infrastruktur (Abt. 
Tiefbau) hat am 25. Januar 2013 eine Besprechung stattge-
funden. 

Allgemein Die Richtplanung ist ein Pro-
zess, der gemäss Gesetz 
periodisch überprüft werden 
muss. Aufgrund einer solchen 
Überprüfung kann ein Richt-
plan bei Bedarf den veränder-
ten Gegebenheiten (Bsp. 
neue Erkenntnisse aus lau-
fenden Projekten) angepasst 
werden. 

Gewisse vom Tiefbauamt 
aufgeführte Punkte und An-
merkungen werden im Rah-
men der nachfolgenden Um-
setzung der 10 Lösungsan-
sätze konkretisiert. Erst dann 
können die Forderungen des 
Tiefbauamtes vertieft geprüft 
werden. Die Gemeinde 
Eschen befindet sich ausser-
dem laufend in Gesprächen 
mit dem Tiefbauamt und 
stimmt sich mit diesem ab, 
wenn Koordinationsbedarf 
wie beispielsweise bei der 
Essanestrasse besteht. Auf-
grund der Stellungnahme des 
Tiefbauamtes möchte die 
Gemeinde Eschen zusätzlich 
zu der nachfolgenden Ab-
handlung vor der Auflage des 
Richtplans ein bilaterales Ge-
spräch mit dem Tiefbauamt 
führen. 

 

Im Richtplan der Gemeinde 
Eschen fehlen Aussagen zur 
Attraktivitätssteigerung des 
öffentlichen Verkehrs auf der 

Die Landstrassen liegen im 
Zuständigkeitsbereich des 
Landes. Der Strassenausbau 
und die Festlegung des 

Wurde berücksichtigt, weil 
die Gemeinde Eschen und 
das Land Liechtenstein be-
reits in der Planung für die 
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Achse Bendern - Eschen - 
Nendeln und Eschen – Mau-
ren. 

Strassenquerschnitts der 
Essanestrasse sind momen-
tan in der Planungsphase. In 
Prüfung sind dabei Mass-
nahmen wie Bus-Priorisierung 
mittels Mittelinsel bei Halte-
stelle. 

Die Attraktivitätssteigerung 
des ÖV ist ein grundlegendes 
Ziel der Richtplanung, die 
Massnahmen werden bei der 
Umsetzung der Lösungsan-
sätze definiert.  

Gestaltung der Essanestras-
se sind.  

Im Richtplan wurde der mo-
mentan in Abklärung befindli-
che Abschnitt der Essa-
nestrasse zur Gemeinde 
Gamprin-Bendern hin mit 
„Verkehrsführung überprüfen“ 
gekennzeichnet.  

Die Korridore für den motori-
sierten Individualverkehr im 
Bereich Flux und Nendeln 
Süd werden im Richtplan 
nicht konkretisiert. 

Im Bericht zum Richtplan 
2012 sind die Korridore mit-
tels eines Planausschnitts 
aus dem Landesrichtplan be-
rücksichtigt. 

Wurde im Bericht zum Richt-
plan bereits berücksichtigt.  

 

In Bezug auf die Siedlungs-
entwicklung soll die Richtpla-
nung konform mit den Mass-
nahmen SL-4, SL-6 und SL-9 
ausgestaltet werden. Insbe-
sondere in Bezug auf die 
Verdichtung und Ausweitung 
der Arbeitsplatzzonen um die 
neue Haltestelle Nendeln 
sollte aus Sicht des Tiefbau-
amts hier der Fokus auf per-
sonenintensive Dienstleis-
tungszonen und weniger auf 
flächenintensive Industrie- 
und Gewerbezonen gelegt 
werden. 

Im Lösungsansatz 9 im Be-
richt zum Richtplan 2012 (S. 
32) werden in den Zielset-
zungen die Differenzierung 
der Personenintensiven DL-
Flächen zur Industrie- und 
Gewerbezone festgelegt. Die 
Differenzierung zwischen DL-, 
Industrie- und Gewerbezone 
wird in der nachgelagerten 
Zonenplan- und Bauord-
nungsrevision detaillierter 
unterschieden.  

 

Die Massnahmenblätter SL-
4, SL-6 und SL-9 werden in 
der Zonenplan- und Bauord-
nungsrevision berücksichtigt.  

 

Sowohl in Bezug auf die 
langfristige Siedlungsentwick-
lung als auch die Planung der 
Verkehrsinfrastruktur wird 
angeregt, Siedlungsbegren-
zungslinien gemäss SL-ll zu 
definieren. 

Durch die Freihaltebereiche 
Landschaft wird indirekt eine 
ungefähre Siedlungsbegren-
zung impliziert. 

Wurde bereits berücksichtigt. 
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Einbindung der neuen Halte-
stelle: Die neue Lage der 
Haltestelle ist grundsätzlich 
im Richtplan aufgenommen, 
wobei die Haltekanten beid-
seits der Bahn aufzunehmen 
sind. Als weitere Elemente 
sind die Park&Ride sowie 
Bike&Ride Anlage westlich 
der Haltestelle, die Fahrrad-
unterquerung in der vorgese-
henen Lage sowie die Halte-
stellenvorfahrt und Bi-
ke&RideAnlage östlich der 
Bahn aufzunehmen. In Kon-
sequenz kann die bestehen-
de Rheinstrasse rückgebaut 
und die Quartierstrassen be-
ruhigt werden. 

Mit dem Gemeinde-Richtplan 
soll nicht ein Detaillierungs-
grad erreicht werden, der Hal-
tekanten der Bahn aufnimmt. 
Die Flächen, die für das S-
Bahn-Projekt des Landes 
benötigt werden, sollen aber 
im Gemeinde-Richtplan re-
serviert werden. 

Die geforderten Elemente 
können im Richtplan Mass-
stab 1:5000 aufgrund des 
Detailierungsgrades nicht 
dargestellt werden.  

 

Wurde teilweise berücksich-
tigt, d.h. es wurde der not-
wendige Flächenbedarf re-
serviert. 

Verlegung der Rheinstrasse: 
Die Aufhebung der niveau-
gleichen Eisenbahnkreuzung 
und Verlegung der 
Rheinstrasse nordwärts mit 
einer Unterquerung der Bahn 
ist mit Gemeinderatsbe-
schluss und Regierungsbe-
schluss festgelegt. Die hierfür 
erforderliche Trasse ist in die 
Richtplanung aufzunehmen 
mit Signatur "Neue Strassen-
führung", nicht wie im Richt-
plan vermerkt "Verkehrsfüh-
rung überprüfen". Die Be-
zeichnung "Entlastung" in der 
Karte ist in diesem Zusam-
menhang zu ersetzen durch 
"Verlegung". In Konsequenz 
ist die bestehende Engel-
kreuzung rückzubauen in ein 
einfaches Kreuzungsbauwerk 
einer Landstrasse mit zwei 
Quartierstrassen. 

Das Wort „Tunnel“ wurde im 
Bericht zum Richtplan sowie 
im Richtplan 2012 entfernt. 
Die Signatur „Verkehrsprü-
fung“ wurde in der Richtplan-
legende sowie im Bericht zum 
Richtplan durch „Strassenver-
legung (Entlastung)“ ersetzt.  

Die Bezeichnung „Entlastung“ 
wurde im Bericht zum Richt-
plan durch „Verlegung“ er-
setzt.  

Wurde berücksichtigt. 
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Die Essanestrasse hat als 
Landstrasse primär eine ver-
kehrsorientierte Funktion. Die 
"Neugestaltung des Dienst-
leistungs-T" (LA 1) darf diese 
Funktion nicht in Frage stel-
len. LA 1 ist aufgrund dessen 
verkehrstechnisch hinsicht-
lich der Machbarkeit zu prü-
fen und kann nur in enger 
Abstimmung mit dem Tief-
bauamt erfolgen. Eine Ver-
ringerung der Verkehrsleis-
tung durch gestalterische 
Massnahmen (oder 
Längsparkierungen) ist nur in 
Verbindung mit einer Ersatz-
strasse Flux gemäss Landes-
richtplan umsetzbar. 

Aufgrund der weiter stark 
zunehmenden Frequenzen 
auf der Essanestrasse (be-
dingt durch die Arbeitsplatz-
entwicklung und zusätzlich 
einzonierter und verdichteter 
Gewerbe- und Dienstleis-
tungszonen) ist im Gegenteil 
eine Leistungsoptimierung 
der Essanestrasse erforder-
lich. 

Laufend finden Gespräche 
zwischen Tiefbauamt und 
Gemeindebauverwaltung 
Eschen statt (Bsp. Bespre-
chung diverser Projekte am 
20. November 2012), bei de-
nen die Bedürfnisse des Lan-
des und der Gemeinde abge-
stimmt werden. Konkret be-
findet sich der Lösungsansatz 
LA 1 momentan in der Prüf- 
und Planungsphase. 

Wird laufend berücksichtigt 
weil die geplanten gestalteri-
schen Massnahmen den 
Verkehrsfluss nicht behindern 
dürfen.  

 

Der Anschluss der Essa-
nestrasse an die Autobahn 
A13 in Bendern ist in enger 
Abstimmung mit der Ge-
meinde Gamprin und dem 
Tiefbauamt vorzunehmen. 
Derzeit laufen im Rahmen 
des Agglomerationspro-
gramms Werdenberg-
Liechtenstein Konzeptstudien 
unter Beteiligung der Ge-
meinden Gamprin und 
Eschen (Massnahme GV-2). 

Die Richtplanung ist ein Pro-
zess, der gemäss Gesetz 
periodisch überprüft werden 
muss. Aufgrund einer solchen 
Überprüfung kann ein Richt-
plan bei Bedarf den veränder-
ten Gegebenheiten (Bsp. 
neue Erkenntnisse aus dem 
Agglomerationsprogramm) 
angepasst werden. 

Wird zukünftig berücksichtigt. 
Der Austausch zum vorlie-
genden Gemeinderichtplan 
zwischen den Gemeinden 
Eschen und Mauren sowie 
zwischen Eschen und 
Gamprin hat aber bereits 
stattgefunden.  

Die Massnahme GV-2 wird 
im Richtplan mit „Überprü-
fung Verkehrsführung“ hinzu-
gefügt.  
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Die Ergebnisse sind in die 
Richtplanung aufzunehmen. 

Seite 7: Die Entwicklung der 
Arbeitsplätze ist zu korrigie-
ren und nachzuführen. Per 
Ende 2010 verzeichnet die 
Gemeinde Eschen bereits 
3853 Arbeitsplätze, per Ende 
2011 4219 Arbeitsplätze 
(Quelle Amt für Statistik). 

--- Wurde berücksichtigt, d.h. die 
statistischen Zahlen zu den 
Arbeitsplätzen wurden aktua-
lisiert. 

Seite 9: Aufgrund der geplan-
ten Verdichtung bestehender 
Dienstleistungszonen und 
erheblichen Neueinzonierun-
gen ist die Prognose der Ar-
beitsplatzentwicklung sehr 
konservativ bzw. unrealisi-
tisch tief. Per Ende 2010 ver-
zeichnet die Gemeinde 
Eschen bereits 3853 Arbeits-
plätze, per Ende 2011 4219 
Arbeitsplätze (Quelle Amt für 
Statistik). Das Wachstum ist 
damit weit über dem Landes-
durchschnitt von 2.8% 
(2011). Weiter hat sich ein 
Fehler eingeschlichen (3200 
Arbeitsplätze per 2010). Die 
Zahlen sind zu aktualisieren 
und korrigieren. 

--- Wurde berücksichtigt, d.h. die 
statistischen Zahlen zu den 
Arbeitsplätzen wurden aktua-
lisiert. 

Seite 11: Daten für Arbeits-
plätze sind zu korrigieren 
(siehe Kommentar zu Seite 
9). 

--- Wurde berücksichtigt, d.h. die 
statistischen Zahlen zu den 
Arbeitsplätzen wurden aktua-
lisiert. 

Seite 12: Dritter Punkt bei 
Herausforderungen: Be-
zeichnung "Strassenverle-
gung" anstatt " Entlastungs-
strasse", nachdem die neue 
Strasse die bestehende Ver-
kehrsführung ersetzt. 

--- Wurde berücksichtigt, d.h. die 
Bezeichnungen wurden an-
gepasst 
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Seite 16 LA 1: 

 Als Lösungsansatz ist 
die räumliche Siche-
rung von Busspuren 
(primär in Richtung 
Bendern) räumlich zu 
sichern. 

 Der Kostenrahmen für 
den Ausbau der 
Essanestrasse ist um 
den Faktor 10 zu er-
höhen. 

Der Bereich von der „Möbel 
Hasler“ Parzelle Nr. 1936 bis 
zur Gemeindegrenze 
Gamprin hin liegt ebenfalls im 
Bereich „Überprüfung Ver-
kehrsführung“. 

Auf der Seite 36 im Bericht 
zum Richtplan werden nur 
noch die Gemeindekosten 
dargestellt.  

 

Wurde berücksichtigt. 

Seite 20 LA 3: Die Land-
strassen (Essanestrasse und 
St. Luzi-Strasse) sind primär 
verkehrsorientiert zu gestal-
ten. Bei der St. Luzi-Strasse 
kann ein Gestaltungskonzept 
in den Randbereichen geprüft 
werden. Der vorgeschlagene 
durchgehende Begegnungs-
streifen hat sich der ver-
kehrsorientierten Essa-
nestrasse unterzuordnen. 

Wurde bereits unter Punkt 
„Neugestaltung DL-
Essanestrasse“ abgehandelt.  

 

Wird laufend berücksichtigt 
weil die geplanten gestalteri-
schen Massnahmen den 
Verkehrsfluss nicht behindern 
dürfen. 

Seite 22 LA 4: Der Kosten-
rahmen der Verlegung 
Rheinstrasse beziffert sich 
gemäss einer Kostenschät-
zung im Vorprojekt auf rund 
15 Mio. CHF. Im Weiteren 
handelt es sich nicht um ei-
nen Tunnel sondern eine 
Bahnunterführung. 

Auf der Seite 36 im Bericht 
zum Richtplan und beim LA4 
werden nur noch die Ge-
meindekosten dargestellt.  

Die Gemeinde wird einen 
Betrag von CHF 2 Mio. be-
rücksichtigen.  

 

 

Wurde berücksichtigt. 

Der Begriff „Tunnel“ wurde 
entfernt. 

Seite 32: Die Aussage sollen 
mit dem Agglomerationspro-
gramm Werdenberg-
Liechtenstein abgestimmt 
werden. Aus Sicht des Tief-
bauamts sollte einfliessen, 

Der Lösungsansatz 9 wurde 
im Richtplan und im Bericht 
zum Richtplan ergänzt. 

Wurde berücksichtigt. 
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dass im Zusammenhang mit 
der S-Bahn Haltestelle Nen-
deln der Fokus auf die An-
siedlung von Dienstleis-
tungsbetrieben mit hohen 
Personenfrequenzen gelegt 
wird. 

Richtplan-Karte: 

Neue Signatur für "Neue 
Strassenführung" im Zu-
sammenhang mit der Verle-
gung der Rheinstrasse. 

Verlegung Rheinstrasse in 
Nendeln ist in der genehmig-
ten Form als neue Strassen-
führung aufzunehmen. 

Die Signatur „Überprüfung 
Verkehrsführung“ wird in der 
Richtplanlegende sowie im 
Bericht zum Richtplan durch 
„Strassenverlegung (Entlas-
tung)“ ersetzt.  

 

Wurde berücksichtigt. 

28. Februar 2012 / 
26. November 2012 

Landwirtschaftsamt (Herr Julius Ospelt) 

Wir stellen fest, dass die 
Darstellungen der Renaturie-
rung des Erlabaches und der 
Esche in unserem Sinne vor-
genommen wurde. Ebenso 
stellen wir andererseits fest, 
dass neu der Stelligraben 
dazugekommen ist. 

Bei der Umsetzung dieser 
Projekte erwartet das Land-
wirtschaftsamt frühzeitig ein-
bezogen zu werden. 

Keine Begründung notwen-
dig. 

Einbezug des Landwirt-
schaftsamtes wird laufend 
berücksichtigt. 

Im Projekt „Renaturierung 
Erlabach“ ist das Landwirt-
schaftsamt bereits involviert.  

 

Wir stellen fest, dass die Ar-
beitsplatzzone an der Ben-
dererstrasse südlich der Fir-
ma Ospelt nicht mehr im 
Richtplan enthalten ist. Als 
abgeschwächte Alternative 
erkennen wir die Fläche im 
Ziegelmahd (südlich des 
HILTI Logistikzentrum) mit 
welcher diese Funktion auf-

Der Flächenersatz für die 
Erweiterung der Arbeitsplatz-
zone im Bereich Säga II ist 
bei den Kompensations-
massnahmen bei der Bewer-
tung des LA 9 aufgeführt. 

Ist bereits berücksichtigt. 
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gefangen werden soll. Wir 
weisen darauf hin, dass na-
türlich auch diese Fläche in 
Bezug auf landwirtschaftlich 
nutzbaren Boden ersatz-
pflichtig sein wird. 

Zur Darstellung möchten wir 
hinweisen, dass diese Erwei-
terung im Ziegelmahd nun 
mit der Schraffur Freihaltezo-
ne versehen ist, was wohl im 
Sinne der Arbeitsplatzzone 
LA 9 korrigiert werden müss-
te. 

--- Die Darstellung im Richtplan 
wurde angepasst, d.h. die 
Schraffur „Freihaltezone“ 
entfernt. 

Renaturierungspotential - Wir 
stellen fest, dass die Schraf-
fur im überarbeiteten Plan 
erfreulicherweise nicht mehr 
enthalten ist. 

In Ordnung. Ist bereits berücksichtigt. 

In diesem Bereich ist der 
Stand unverändert. Gemäss 
Ziffer 9.2 des SUP-Berichtes 
ist das LEK eine Fachmei-
nung und nicht behördenver-
bindlich, sondern bietet eine 
Diskussionsbasis. Die Dis-
kussion soll in den kommen-
den Jahren zuerst innerhalb 
der Gemeinde Eschen und 
den zuständigen Gremien 
geführt werden, bevor diese 
allenfalls in die Richt- und 
Nutzungsplanung übernom-
men werden. 

Das Landwirtschaftsamt er-
wartet, dass es ebenfalls als 
zuständiges Gremium ver-
standen und rechtzeitig in 
diesen Prozess einbezogen 
wird. 

Keine Begründung notwen-
dig. 

Einbezug des Landwirt-
schaftsamtes wird berück-
sichtigt. 

Wir stellen fest, dass die --- Wurde berücksichtigt, d.h. 
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Darstellung wie beantragt 
angepasst wurde, nun aber 
mit der Schraffur „Freihalte-
zone“ überlagert wird. 

das Gewann westlich der 
Familiengärten ist nun Land-
wirtschaftszone ohne Freihal-
tezone. 

Zum Entwicklungskonzept 
Landwirtschaft aus dem Jahr 
2005 haben wir weder im 
SUP-Bericht, noch in der 
Broschüre entsprechende 
Hinweise entnommen. Wir 
empfehlen diese Grundlage 
bei Gelegenheit anzupassen. 

Vgl. Stellungnahme Helmut 
Gstöhl. 

Wurde berücksichtigt. 

27. November 2012 Stabstelle für Landesplanung (Herr Hubert Ospelt-Haas) 

Quartiersplätze auch in den 
Wohngebieten weiter auszu-
differenzieren 

Die Konkretisierung erfolgt im 
Rahmen der Umsetzung der 
Lösungsansätze (LA2). 

Spätere Berücksichtigung. 

In der ersten Stellungnahme 
ist dieser Punkt bereits be-
gründet.  

Siedlungsgrenze am Ende 
der Bauzone der Herbert 
Ospelt AG als Übereinstim-
mung mit den übergeordne-
ten Zielen des Agglopro-
gramms nachtragen 

In Absprache mit Herr Markus 
Biedermann (Amt für Bau und 
Infrastruktur) am 25. Januar 
2013 kann darauf verzichtet 
werden.  

Keine Berücksichtigung. 

Richtplanbeurteilung durch 
Stabstelle für Landespla-
nung (Auszug) 

Die Stabsstelle für Landesplanung begrüsst ausdrücklich die 
sachliche Auseinandersetzung und die darauffolgenden Ab-
änderung des Gemeinderichtplanes Eschen-Nendeln auf-
grund der Stellungnahmen zum ersten Entwurf vom Jänner 
2012. Sehr viele Korrekturanmerkungen wurden in die über-
arbeitete Fassung aufgenommen.  

Daher liest sich der Gemeinderichtplan Eschen-Nendeln in 
der Version vom Oktober 2012 auch als konsequentere Um-
setzung des Zieles Innenentwicklung (Verzicht auf Neueinzo-
nungen in verkehrstechnisch schlecht erschliessbarer Lage 
sowie auf guten Landwirtschaftsböden (ehemals LA9). Statt-
dessen eine konsequentere engere Ziehung der Siedlungs-
grenzen zum landschaftlich wertvollen Hügelgebiet und den 
ausgedehnten Rietebenen (siehe auch positive Anmerkung 
der Stellungnahme AWNL).  
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Ebenfalls als sehr positive Haltung wertet die SLP stattdessen 
die Platzierung von Dienstleistungsberei-
chen/Arbeitsplatzbereichen in gut mit ÖV erschlossenen Ge-
bieten (Dienstleistungs-T) und Flächen um den Bahnhof Nen-
deln. 

Abschliessend möchten wir seitens der Stabsstelle für Lan-
desplanung festhalten, dass durch die Überarbeitung des 
Gemeinderichtplanes eine positive Weiterentwicklung und 
Optimierung erzielt werden konnte. 

11. März 2013 Amt für Bau und Infrastruktur (C. Proidl) in Rücksprache 
mit Amt für Umwelt (N. Nigsch) 

Sitzung mit Amt für Bau 
und Infrastruktur (Ortspla-
nung) 

Die definitive Version des Richtplans (Stand: 28.1.2013) wur-
de abschliessend am 11.3.2013 nochmals mit Catarina Proidl 
vom Amt für Bau und Infrastruktur (ABI-Ortsplanung) bespro-
chen und nach Rücksprache mit Norman Nigsch vom Amt für 
Umwelt (AU-Wald und Landschaft) festgestellt, dass der vor-
liegende Richtplan seitens der Amtsstellen des Landes keine 
generell nicht zu akzeptierenden Elemente mehr enthält. 

Folgende Erklärungen sollen das Protokoll der Besprechung 
zum Richtplanfortschritt vom 27.3.2013 noch ergänzen: 

Abgeänderte Ausscheidung 
von Reservezone 1 und 2 

Hinweis AU: "In den "hellgrü-
nen Bereichen" hat es sehr 
wohl sensible landschaftstei-
le. Da die Landschaftsschutz-
gebiete im Naturvorrangflä-
cheninventar allerdings keine 
Rechtsverbindlichkeit haben, 
können wir an dieser Stelle 
nicht viel mehr tun, als auf 
den Wert dieser Gebiete hin-
zuweisen. Inwieweit diese 
durch die Reservegebiete 1 
bzw. 2 geschützt sind, lässt 
sich zurzeit nur schwer vo-
raussehen." 

Wird bei der Zonenplan- und 
Bauordnungsrevision noch-
mals geprüft. 

Richtplan-Signaturen Bei den Reservegebieten 1 
und 2 macht es inhaltlich kei-
nen Unterschied, ob die Li-
niensignatur durchgezogen 
oder gestrichelt ist. 

Keine Berücksichtigung, weil 
es sich um ein Darstellungs-
problem bei überlagerten 
Linien handelt. 
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Die violett-weisse Signatur im 
Bereich Säga Nendeln (LA 9) 
bedeutet, dass hier in der 
Industrie- und Gewerbezone 
eine reduzierte Bauhöhe gilt. 

Feuchtstandorte Die in den Richtplan aufge-
nommenen Feuchtstandorte 
entsprechen einer ersten Se-
lektion aufgrund des LEK und 
in Rücksprache mit Michael 
Fasel. Bevor diese allenfalls 
eine Schutzwirkung erhalten, 
werden diese wie auch das 
fehlende Biotops 7.6 (Erlab-
retscha-Brüel) überprüft.  

Allenfalls spätere Berücksich-
tigung. 

Rheinaufweitung EK-Alpenrhein: Das Entwick-
lungskonzept Alpenrhein ist 
im Landesrichtplan enthalten. 
Der Gemeinderichtplan über-
nimmt dieses Element, indem 
der hierzu notwendige Raum 
nicht durch andere Nutzun-
gen belegt wird, die eine zu-
künftige Realisierung unter-
binden. 

Wurde bereits berücksichtigt. 

Korridor „Freihaltebereich 
Landschaft“ zwischen 
Eschen und Nendeln. 

Die Gemeinde Eschen ist 
auch der Ansicht, dass die 
beiden Ortsteile Eschen und 
Nendeln weiterhin als eigen-
ständig erkennbar sein und 
nicht zusammenwachen sol-
len. 

Der Richtplan 2012 weist 
deshalb nord-westlich der 
Entlastung einen Freihaltebe-
reich aus, der landwirtschaft-
lich genutzt und von jeglicher 
Bebauung freigehalten wer-
den soll, damit dieser Korridor 
zwischen den Siedlungen 
Eschen und Nendeln offen 
bleibt. 

Keine Berücksichtigung, da 
die Gemeinde Eschen im 
Grundsatz der gleichen An-
sicht ist. 
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X Genehmigung 

Gesetzliches Vor-
gehen 

Nach der Genehmigung des Richtplans 2012 der räumlichen Entwick-
lung und des Umweltberichts der dazugehörigen SUP durch den Ge-
meinderat von Eschen erfolgt voraussichtlich im April/Mai 2013 die 14-
tägige öffentliche Planauflage durch die Gemeinde. Einsprachen sind 
gemäss Baugesetz (Artikel 20, Absatz 2) nicht zulässig. 

Der Richtplan unterliegt ebenfalls der Genehmigung durch die Regie-
rung. 

Genehmigungs-
vermerke 

Gemäss Gesetz über die Strategische Umweltprüfung vom 15. März 
2007 

Vorprüfung:  Februar/März 2012 

Untersuchungsrahmen (Stand: 10. Mai 2012) 

Stellungnahme Behörden/Öffentlichkeit: 16. Mai bis 15. Juni 2012 

Entwurf Umweltbericht (Stand: 5. September 2012) 

Vom Gemeinderat genehmigt:  3. Oktober 2012 

Informationsveranstaltung: 22. Oktober 2012, 19.15 Uhr

Öffentliche Auflage: 23. Oktober bis 22. November 2012

Umweltbericht (Stand: 10. April 2013) 

Vom Gemeinderat genehmigt:  ………………………………………… 

Gemäss Baugesetz vom 11. Dezember 2008: 

Richtplan 2012 der Gemeinde Eschen (Stand: 28.1.2013) 

Vom Gemeinderat erlassen:  ………………………………………… 

Öffentliche Planauflage:  ………………………………………… 

_____________________________ 

Günther Kranz, Gemeindevorsteher 

Von Regierung genehmigt:  .……………………………………… 
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Bekanntmachung Gemäss Artikel 15 des SUP-Gesetzes ist danach die Annahme des 
Richtplanes den Behörden, der Öffentlichkeit sowie den konsultierten 
Staaten durch die zuständige Behörde, d.h. durch die Gemeinde 
Eschen, bekannt zu machen. Die Bekanntmachung hat die Informatio-
nen gemäss Artikel 15, Absatz 2 des SUP-Gesetzes zu beinhalten. 
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XIII Anhang 

a. LA 4 – Bewertungstabelle Kernentwicklung Nendeln 

b. LA 8 – Bewertungstabelle Entwicklung öffentlicher Bauten 

c. LA 9 – Bewertungstabelle Arbeitsplatzzone 

d. Stellungnahmen zum Richtplan der räumlichen Entwicklung 2012 und zum Entwurf 
des SUP Umweltberichts (Stand der Liste: 27. November 2012)
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Schutzgut Haupt
-ziel 

Pla-
nungs
ziele 

Bewertungskriterien 

Beschreibung und Bewertung der 
Zielerreichung und der Umweltaus-

wirkungen 
LA 4.0 LA 4.1 LA 4.2 LA 4.3 

Landschaft 

L 
A 
4 
 
- 
 

K 
E 
R 
N 
E 
N 
T 
W 
I 
C 
K 
L 
U 
N 
G 
 

N 
E 
N 
D 
E 
L 
N 

Z2, Z17 

BK
1 

- S
ie

dl
un

gs
ve

rtr
äg

lic
hk

ei
t 

Orts-/Landschaftsbild    
Damm 
als Sicht-
hindernis 

Fauna und 
Flora Z18 Natur- und Land-

schaftsschutzobjekte 0 0 0 0 

Bevölkerung Z17 Auf-/Abwertung Ort-
steile  0   

Gesundheit 
des Menschen Z9 Lärmbelastung Stras-

se Gebiet Nendeln 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

Gesundheit 
des Menschen Z9 

Lärmbelastung 
Schiene Gebiet Nen-
deln 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

0 
(Lärm-
schutz 
prüfen) 

(Lärm-
schutz 
prüfen) 

Gesundheit 
des Menschen Z9 Durchgangsverkehr 

durch Nendeln     

Bevölkerung - Erschliessung Lie-
genschaften möglich  0 0  

Bevölkerung Z3, Z4 Zentrumsentwicklung     

Bevölkerung Z4 

BK
2 

- V
er

ke
hr

sa
us

w
irk

un
g 

Fahrplanstabilität 
Linienbus   0  

Bevölkerung Z5 Komfort Radverkehr  0 0  

Bevölkerung Z5 Komfort Fussgän-
ger/in  0   

Gesundheit 
des Menschen Z3 Verkehrssicherheit     

Gesundheit 
des Menschen Z9 Verminderung der 

Stauanfälligkeit     

Gesundheit 
des Menschen Z3 Verkehrslösung für 

Engelkreuzung     

Alle Z3, Z4 Nachhaltigkeit und 
Zukunft     

Bevölkerung - 

BK
3 

– 
H

al
te

st
. N

en
de

ln
 Komfort und Ausstat-

tung  0 0  

Bevölkerung - Sicherheitsempfin-
den/soz. Kontr.  0 0  

Bevölkerung Z5 Verknüpfung S-
Bahn/Bus  0 0  

Bevölkerung Z5 Verknüpfung S-
Bahn/Rad  0 0  

Bevölkerung - Verknüpfung S-
Bahn/PKW  0 0  

Boden Z11 

BK
4 

– 
Ba

u 

Fremdgrundbedarf 
Bauzeit 0 0 0 0 

Boden Z11, 
Z12 

Fremdgrundbedarf 
Projekt < 2 ha 0 0 > 2 ha 

Bevölkerung Z9 Errichtung unter Be-
trieb - Strasse  0 0  

Bevölkerung Z9 Errichtung unter Be-
trieb - Schiene  0 0  

Bevölkerung - Option Projekt Güter-
umschlag  0 0  

Gesundheit 
des Menschen  Z4 Option Ortsumfah-

rung     
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Bevölkerung 

 

- 

BK
5 

- K
os

te
n 

Kosten für Grund-
stücksauslösung  0   

Bevölkerung - Kosten für Strassen-
projekt 

Unter-
führung 
am teu-
ersten 

0   

Bevölkerung - Kosten für S-Bahn-
Haltestelle 0 0 0 0 

Bevölkerung - Kosten für Bahntras-
se 0 0 0 0 

Bevölkerung - Kosten für Bauprovi-
sorien 0 0 0  

Bevölkerung - Unterhaltskosten  0  0 

Kompensationsmassnahmen 
Evtl. 
Lärm-
schutz 

Evtl. 
Lärm-
schutz 

Evtl. 
Lärm-
schutz 

Evtl. 
Lärm-
schutz 

Gesamtbeurteilung (inkl. Rangierung) 1 A 3 2 1 B 
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Schutzgut Haupt
ziel 

Pla-
nungs
ziele 

Bewertungskriterien 

Beschreibung und Bewertung der 
Zielerreichung und der Umweltaus-

wirkungen 
LA 8.0 LA 8.1 LA 8.2 LA 8.3 

Boden L 
A 
8 
 
- 
 

E 
N 
T 
W 
I 
C 
K 
L 
U 
N 
G 
 

Ö 
F 
F 
E 
N 
T 
L 
I 
C 
H 
E 
R 
 

B 
A 
U 
T 
E 
N 

Z1, 
Z11 

BK
6 

– 
N

at
ur

- u
nd

 L
an

ds
ch

af
ts

ve
r-

trä
gl

ic
hk

ei
t 

Siedlungsfläche  0 0 0 LW-
Zone 

Fauna und 
Flora Z18 Natur- und Land-

schaftsschutzobjekte 0 0 0 (Biotop-
inventar) 

Landschaft Z1 Freihaltebereiche  

Korri-
dorbrei-

te 
schmal 

0 

Korri-
dorbrei-
te redu-

ziert 

Korri-
dorbrei-
te redu-

ziert 

Boden Z12 
Landwirtschaftsflä-
che (mit Fruchtfolge-
Vorrang)  

0 (UeG) 0 0 (UeG) 

LW-
Zone mit 

hoher 
Boden-
qualität 

Bevölkerung Z7 

BK
7 

– 
G

em
ei

nd
e-

en
tw

ic
kl

un
g 

Öffentliches Interes-
se     

Bevölkerung Z7 
Erweiterungspotenti-
al öffentliche 
(Sport-)Anlagen 

    

Bevölkerung - Standortattraktivität     

Bevölkerung Z16 

BK
8 

– 
Er

w
ei

te
ru

ng
sp

ro
je

kt
e Kosten  0  

Tren-
nung 
durch 
Haupt-

verkehr-
sachse 

Bevölkerung Z7 Betrieb mit Nachbar-
gemeinde  0  0 

Bevölkerung Z7, 
Z15 

Synergiepotential 
best. Infrastruktur     

Bevölkerung Z16 Erschliessung Stras-
sennetz 0 0 0 0 

Gesundheit 
des Menschen Z5 Erschliessung ÖV  0 0 0 

Kompensationsmassnahmen 
Frei-
halte-

bereich 
- - 

Flächen-
ersatz 

Landwirt
wirt-

schaft; 
Ersatz 
für Bio-

top 

Gesamtbeurteilung (inkl. Rangierung) 1 A 2 1 B 3 
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Schutzgut Haupt
ziel 

Pla-
nungs
ziele 

Bewertungskrite-
rien 

Beschreibung und Bewertung der Zielerrei-
chung und der Umweltauswirkungen 

LA 9.0 LA 9.1 LA 9.2 LA 9.3 

Bevölkerung 

L 
A 
9 
 
- 
 

A 
R 
B 
E 
I 
T 
S 
P 
L 
A 
T 
Z 
Z 
O 
N 
E 
 

Z16 

BK
9 

– 
Ve

rk
eh

rs
au

sw
irk

un
g Erschliessung 

durch Stras-
sennetz 

 0   

Gesundheit 
des Menschen Z6 Erschliessung 

ÖV (S-Bahn) 0 0  

Gesundheit 
des Menschen Z9 Belastung 

Verkehrsnetz  0 

Belastung 
Verkehrs-

knoten 
Bendern/ 
Schaaner-

strasse 

Belastung 
Verkehrs-

knoten 
Bendern/ 
Schaaner-

strasse 

Landschaft Z2, 
Z17 

BK
10

 –
 N

at
ur

- u
nd

 L
an

ds
ch

af
ts

ve
rtr

äg
lic

hk
ei

t Orts-/Land-
schaftsbild 0 0 

Beein-
trächti-
gung 

Kerngebiet 
LW 

 

Boden Z1, 
Z11 

Siedlungsflä-
che LW-Zone 0 LW-Zone UeG-/LW-

Zone 

Fauna und 
Flora Z18 

Natur- und 
Landschafts-
schutzobjekte 

0 0 0 0 

Landschaft Z1 Freihalte-
bereiche 0 0  

Korridor-
breite 

reduziert 

Fauna und 
Flora Z10 

Lebens-
raumsicherung 
Fauna/Flora 

 0 

Hauptach-
se für 

wandern-
de Tierar-

ten 

 

Boden Z12 

Landwirt-
schaftsfläche 
(mit Fruchtfol-
ge-Vorrang) 

LW-Zone 0 

LW-Zone 
mit guter 

Bodenqua-
lität 

LW-Zone 

Bevölkerung Z6 

BK
11

 –
 G

em
ei

nd
ee

nt
w

ic
kl

un
g Öffentliches 

Interesse    0 

Bevölkerung Z9 

Synergiepo-
tential beste-
hende Gewer-
be- und In-
dustriezone 

    

Bevölkerung Z6 
Wirtschaftli-
ches Entwick-
lungspotential 

    

Bevölkerung - Arbeitsplatzsi-
cherheit  0  0 

Kompensationsmassnahmen 
Flächen-

ersatz 
Landwirt-

schaft 

 

Flächen-
ersatz 

Landwirt-
schaft; 

Freihalte-
bereich 

Flächen-
ersatz 

Landwirt-
schaft; 

Freihalte-
bereich 

Gesamtbeurteilung (inkl. Rangierung) 1 2 4 3 
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Stellungnahmen zum Richtplan der räumlichen Entwicklung 2012 und zum Entwurf des 
SUP Umweltberichts (Stand der Liste: 27.11.2012) 

 

Nr. Datum Verfasser Adressat Titel der Stellungnahme 

      Empfangs-
art 

Stellung-
nahme zu 

Schwerpunkte  

1 31.10. 2012 Herr Hel-
muth 
Gstöhl 

Gemeinde 
Eschen 
(Herr Sieg-
fried Risch) 
und Hanno 
Konrad An-
stalt (Herr 
Hanno Kon-
rad) 

elektroni-
sches 
Schreiben 

Entwurf 
Umweltbe-
richt 

Fehlende Einbezie-
hung des Landwirt-
schaftskonzeptes 
der Gemeinde 
Eschen 

2 31.10.2012 Herr Willy 
Marxer 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

elektroni-
sches 
Schreiben  

Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Fahrradwegkon-
zept, Naturschutz 
und Ausweitung 
des Industriegebie-
tes in Nendeln 

3 2.11.2012 Fam. Ru-
dolf u. Bri-
gitte Batli-
ner 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Richtplan 
2012 

Wachstumsprogno-
se, Einfluss Stadt-
umfahrung Feld-
kirch, Dienstleis-
tungsmeile Essa-
nestrasse und Zu-
teilung Dienstleis-
tungszone  

4 8.12.2012 Herr Alois 
Allgäuer, 
Frau Re-
becca 
Marxer-
Näscher, 
Herr Wer-
ner Bieber-
schulte 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Richtplan 
2012 

Umzonierung RE - 
Wohnen Möliböchel 
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5 12.11.2012 Herr Rainer 
Gstöhl 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Richtplan 
2012 

Zonierung Bau- und 
Reservezone, Fahr-
radwegkonzept 

6 15.11.2012 Herr 
Wilfried 
Meier u. 
Herr Ernst 
Meier 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Richtplan 
2012 

Umzonierung Re-
servezone - Wohn-
zone ("Auf Berg") 

7 21.11.2012 Herr Josef 
Schädler, 
Amt für 
Wald, Na-
tur und 
Landschaft 

Frau Catari-
na Proidl / 
Herr Sieg-
fried Risch 

elektroni-
sches 
Schreiben 

Entwurf 
Umweltbe-
richt  

Zustimmung Ent-
wurf Umweltbericht, 
LEK Eschen (spe-
ziell Wildtierkorri-
dor) 

8 21.11.2012 Verkehrs-
Club Liech-
tenstein 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

elektroni-
sches 
Schreiben 

Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Förderung öffentli-
che Verkehrsmittel, 
Fahrradwegkonzept 
(Verbindung 
Schaan -Nendeln, 
sowie Riet - 
Bendern) 

9 21.11.2012 Liechten-
steinische 
Gesell-
schaft für 
Umwelt-
schutz 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Grundsätzliche Zu-
stimmung offen: 
Massnahmenblät-
ter, Darstellung, 
Luftschadstoffe, 
Schwabbrünnen, 
Umfahrungstrasse 

10 21.11.2012 Interessen-
gemein-
schaft 
Krest 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Abgrenzung Zonie-
rung Reservegebiet 
1&2,  
Freihaltebereich 
Krest 

11 21.11.2012 Interessen-
gemein-
schaft Gas-
telun 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Abgrenzung Zonie-
rung Reservegebiet 
1&2  
Freihaltebereich 
Gastelun 
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12 23.11.2012 Tiefbauamt 
Liechten-
stein 

Vorsteher 
Günther 
Kranz 

Brief Entwurf 
Umweltbe-
richt und 
Richtplan 
2012 

Kontext Landes-
richtplan 
Attraktivitätssteige-
rung Essanestras-
se, Korridor Flux 
und Nendeln SÜD, 
Aggloprogramm, S-
Bahn, Neue Stras-
senführung 

13 28.2.2012 / 
26.11.2012 

Landwirt-
schaftsamt, 
Herr Julius 
Ospelt 

Stabsstelle 
für Landes-
planung, 
Herr Hubert 
Ospelt 

elektroni-
sches 
Schreiben 

Entwurf 
Umweltbe-
richt Richt-
plan 2012 

Einfluss Gewässer-
Renaturierung 
(Esche, Erlabach) 
sowie Arbeitsplatz-
gebiet (Ben-
dererstrasse, Zie-
gelmahd) auf 
Landwirtschaftszo-
ne / Entwicklung 
landwirtschaftliche 
Nutzflächen / Ein-
beziehung LEK und 
Entwicklungskon-
zept Landwirtschaft 

14 27.11.2012 Stabstelle 
für Lan-
despla-
nung, Frau 
Catarina 
Proidl 

Gemeinde 
Eschen 

elektroni-
sches 
Schreiben 

Zusammen-
fassung der 
Ämterstel-
lungnah-
men zum 
revidierten 
Richtplan 
der Ge-
meinde 
Eschen von 
Oktober 
2012 

S-Bahn, Essa-
nestrasse, Innen-
verdichtung mittels 
ÜP’s und GP’s, 
Quartierplätze aus-
differenzieren, 
Siedlungsgrenze 
Aggloprogramm  

 

 

 

 


